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Die Stelle des

$11

in Braunschweig^ist sofort zu besetzen.
Der Bewerber muß reiche Erfahrungen auf dem Ge

biete der Jugendfürsorge besitzen und darin längere Zeit 
praktisch tätig gewesen sein.

Der bisherige Stelleninhaber war als Beamter nach 
Gruppe XI der städtischen Besoldungsordnung besoldet. 
Eine anderweite Eingruppierung anläßlich der bevor
stehenden Besoldungsneuregelung ist nicht ausgeschlossen. 
- . Nach Bewährung Anstellung als. Beamter, unter Um
ständen sofort Anstellung auf Lebenszeit.

Gesuche mit ausführlichem Lebenslauf und beglaubig
ten Zeugnisabschriften sind umgehend an die Unter
zeichnete Behörde zu richten.

Persönliche Vorstellung zunächst nicht erwünscht.
Bcaunschweig, den 3. April 1928. 

Der Rat der Stadt. 
Schätzer

Die Stelle einer
vollamtlichen weiblichen Lehrkraft

für die Unterrichtsfächer auf dem Gebiete der „Iugendwohlfahrtspflege" 
oder der „wirtschaftlichen und Berufsfürsorge" fall an der

Sozialen Frauenschule des Landesver
bandes für christl. Frauendienst i. Sa.

9
■Gemeinde-Hilfsschtoestei

mit guter Erfahrung auf dem Gebiete der Säuglings-, X 
Kleinkinder-, Tuberkulose-, Krüppel- und Jugendfürsorge | 
für sofort gesucht. Besoldung nach Vereinbarung. Be
werbungen mit Zengniffen bis Ende April 1923 er- - 
beten. Persönliche Vorstellung zunächst nicht erwünscht. ' 

Schönau bei Chemnitz. GöMöMdemE.

Fürsorgerin
für Stadt. Krankenabteilung 
für weibliche Geschlechtskranke
von sofort gesucht. Staat!. 
Anerkemmng als Wohl
fahrtspflegerin mit dem Fach 
Gesundheitsfürsorge und Er
fahrung in d. Gefährdeten- 
fürsorge Bedingung. Anstel
lung erfolgt nach Gruppe6 d.

!m Lückeheim
Darlingerode b. Wernigerode i.H. ;
finden erholungsbedürftige Kinder: ' s 
jed. Alters liebev. Aufnahme. Gr.

alten preuß. Besoldnngs- 
ordng. m. Aufrückungsmög-
lichk. Neuregelg. steht bevor. 
Bewerbungen m. Lebensl. u. 
Zeugnisabschr. zu richten an

Magistrat Königsberg Pr.

£

fe, Kein Massenbetrieb. i.

?
Schluß der 

Anzeigenannahme 
am 9. jedes Monats.

be^^merben^^Mn reUf^)Ugeiin^.uri)Gmcn<Imit 0^06(^10^61«^ ^fabe- Für das städtische Krankenhaus suchen wir zum als- 
mischer Bildung und ausreichender praktischer Erfahrung in der Wohl- ! baldigen Antritt eine energische NNd zielbewusste 
fahrtspflege wollen ihre Bewerbungsschreiben mit ausführlichem Lebens-

Gehalt-ansprüche bis 15. Mai d. I. senden an den
Vorstand des Landesverbandes für christl. Frauendienst 

i. Sa. (e. 58.), Dresden-A. 1', Kaulbachstr. 7

Soeben erschien:

Oie Grenzen der 
Lohn- und Gehaltspfändung

nach d-mS-fth 11.22.2,1928 mitLohnpfandungslabelle 

3. Auflage Preis l,— KOT.
S-tbflv-rtag W. Dincke. Serd-ck- - Ruhr

OberlchweÜer
die die staatliche Anerkennung in der allgemeinen Kranken- ■: 
Pflege besitzen muß. Die Oberschwester, hat gleichzeitig 
bei den Operationen zu assistieren. Bewerbungen mit : 
Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Lichtbild sind unter: 
Eingabe der Gehaltsansprüche umgehend einzureichen.

Strausberg, den 20. März 1928
Der Magistrat (Wohlfahrtsamt).

JfinsIerjteTOesM aagfs Oheim
Ostseebad Arendsee / Brunshaupten

Das Städtische Wohlfahrtsamt Koblenz sucht sofort
einen ^erprobten

Wohlfahrtspfleger
mit? besonderer Ausbildung oder praktischer Erfahrung irr' 
der Trinkerfürsorge. In Frage kommt eine ernste, energische 
und zielbewußte Persönlichkeit nicht über 40 Jahre, die 
unter anderem auch in der Lage ist, den umfangreichen 
Schriftverkehr zu erledigen und eine größere Anzahl Vor
mundschaften zu übernehmen.

Staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspfleger er
wünscht, aber nicht Bedingung. Besoldung nach Gruppe 6, 
bzw. 5 bei staatlicher Anerkennung — der Preußischen
Veloldungsordnung Ortsklasse A.

Bewerbungen mit Lebenslauf, beglaubigten Zeugnis
abschriften und Lichtbild, werden bis zum 20 April d. I. 
an den Unterzeichneten erbeten.

Der Oberbürgermeister.

WWLL SÄ&5S 5«
Ärzil. geleitet, 
rau E. 3acof>

Privat-Kindererholungsheim
SeestiilijWeii. Hocöfeeüaö SelfliMen ü. Bflium
nimmt erholungsbedürftige schulpfl. Kinder auf. Das ganze 
Jahr geöffnet. Prosp. durch die Besitzerin Fr. Bßrtß LüMveg ’

WMßkMk-WM'
(aus mehreren gut gebauten, zu verschiedenen Zwecken $ 
benutzbaren Häusern) in waldreicher und schönster Gebirgs
gegend Schlesiens mit 43 ha Grundbesitz, großem Park, 

Gärtnerei, für

Sanatorien, Erholungsheim
vorzüglich geeignet, ist wegen Erbauseinandersetzung sofort 
sehr billig zu verkaufen evtl, zu verpachten,- günstigste 
Zahlungsbedingungen. Anfragen erbet, unt. L. C. 2155 

an Ala-Haaseristein L Vogler, Breslau I.
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Zosephine Butler,
geboren am 13. April 1828, gestorben ani 30. Dezember 1906. 

A. P a p p r i tz, Berlin-Steglitz.
In allen Kulturländern feiert man in 

diesem Jahr den 100. Geburtstag einer Frau, 
die durch ihre Initiative und ihre Tatkraft 
einen maßgebenden Einfluß auf die Gesetz
gebung und Verwaltung aller Länder aus- 
,geübt hat und die vor allem einen Umschwung 
!ver Anschauung dem sexuellen Problem gegen
über herbeifllhrte. Ihr ganzes Leben galt dem 
Kampfe für die Befreiung der Frau aus den 

i Fesseln der „doppelten Moral", die in der 
Reglementierung der Prostitution ihren 
krassesten Ausdruck gefunden hat. Die Regle
mentierung war nach Napoleonischem Muster 
Anfang des 19. Jahrhunderts in ganz Europa 
eingeführt worden und wurde fast ein Jahr
hundert hindurch als ein „notwendiger Schutz 
der Dolksgesundheit" betrachtet.

Es hat eines langen, heißen Kampfes be- 
ourft, um die Völker über diesen Irrtum auf

zuklären. — Wenn das neue deutsche Gesetz 
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, 
das am 1. Oktober 1927 in Kraft trat, endlich 
mit dieser ebenso unethischen wie unwirksamen 
Methode bricht, so verdanken wir dies letzten 
Endes dem Einfluß der Frau, die ihre Lebens
arbeit auf dem Prinzip aufbaute: „Gerech
tigkeit ist die Grundlage aller 
Sittlichkeit." Wir Deutschen haben also 
alle Ursache, auch unsererseits in Dankbarkeit 
und Verehrung der Frau zu gedenken, der es 
gelungen ist, einen großen kulturellen Fort
schritt zu erzielen, indem sie das Verhältnis 
der beiden Geschlechter auf eine Basis stellte, 
die der Würde der weiblichen Persönlichkeit 
Rechnung trägt und sie vor der unwürdigsten 
Versklavung schützt.

In England war die Reglementterung nur 
in einigen Hafen- und Garnisonstädten zur
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Einführung gelangt; als nun in den sechziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts dem eng
lischen Parlament die „Övutagious-Viseaso 
Act“ vorgelegt wurde, die die allgemeine Ein
führung der Reglementierung vorsah, ging 
ein Schrei der Entrüstung durch die englische 
Frauenwelt. In zahlreichen öffentlichen Ver
sammlungen erhoben die englischen Frauen 
Protest gegen die ihrem Geschlecht drohende 
Entwürdigung; eine Kundgebung gegen das 
Gesetz erzielte Millionen Unterschriften von 
englischen Frauen und Männern. Führerin 
dieser Bewegung war Mrs. Josephine Butler, 
die Gattin eines englischen Geistlichen; eine 
seltene Frau, die unerschütterlichen Mut mit 
feinstem Herzenstakt und zartestem weiblichen 
Empfinden in sich vereinigte. Sie hat die Ge
schichte ihres Feldzuges gegen die Reglemen
tierung — einen „Kreuzzug" nennt sie ihn — 
in einem Buche geschildert, dessen Lektüre noch 
heute von hervorragendem Interesse ist, nicht 
nur vom sachlichen, sondern auch vom psycho
logischen Standpunkt *). Mit Recht nennt 
Mrs. Butler ihren Kampf einen „Kreuzzug", 
denn sie hat so viele Schmähungen, Anfein
dungen und Gefahren erduldet, daß nur der 
starke Geist und die edle, mutige Seele, die in 
diesem zarten Körper lebte, ihr die Kraft zum 
Durchhalten verliehen hat. Bei den öffent
lichen Versammlungen, in denen sie sprach, ist 
sie nicht nur moralisch, sondern auch tatsäch
lich mit Schmutz beworfen worden, und zwei
mal mußte sie sich durch einen Sprung aus 
dem Fenster und eilige Flucht über Hinter
höfe und Nebengassen vor dem Angriff ihrer 
Widersacher schützen, die ihr Leben bedrohten. 
Mrs. Butler hatte das Glück, daß sich gleich 
einige bedeutende Arzte an ihre Seite stellten, 
die die Reglementierung auch vom hygienischen 
Standpunkte aus als nnzweckmäßig ver
waisen. Diesen doppelseitigen Angriff, von 
medizinischer wie von ethischer Seite aus- 
gefllhrt, vermochten die Verfechter der C.-D.-A. 
nicht standzuhalten. Das Gesetz fiel, und da
mit war die Reglementierung in England für 
alle Zeiten abgcschafft und gerichtet.

Nach diesem Siege in ihrem eigenen Vater
lande trug Mrs. Butler die Fahne des 
„Abolitionismus" auch auf den Kontinent, wo 
sich bald zahlreiche Anhänger um sie scharten 
und sich im Jahre 1875 zu der „Internatio
nalen Abolitionistischen Föderation" zu
sammenschlossen.

Mrs. Butler ging voii der Anschauung aus, 
daß cs unmöglich sei, die Volkssittlichkeit zu

*) I. E. Butler: Zur Geschichte eines grotzen 
Kreuzzuges. Verlag O. Bühmeri. Dresden Igo».

heben, solange der Staat durch die Reglemen
tierung der Prostitution das Laster quasi 
sanktioniert, indem er scheinbar dem Manne 
eine gefahrlose Befriedigung seiner sexuellen 
Begierde garantiert. Die Reglementierung der 
Prostitution erleichtert aber nicht nur dem 
männlichen Geschlecht die Benutzung der Pro- 
stitution, sondern sie bedeutet auch eine tiefe 
Entwürdigung der Frau, indem sie einen 
Teil des weiblichen Geschlechtes von Staats 
wegen zur Ware stempelt, und sie ist ein Ein
griff in die Menschenrechte der Frau, da sie 
den Rechtsgrundsatz der Gleichheit vor dem 
Gesetz verletzt, und somit die Basis der 
„doppelten Moral" bildet.

Gestützt auf diese Argumentation, die Mrs. 
Butler in zahllosen Vorträgen, Broschüren 
und Flugschriften verbreitete, vertrat sie die 
Anschauung, daß die Reglementierung unsitt- 
lich, ungesetzlich und unhygienisch ist, und be
kannte sich zu dem Grundsatz: „E s g i b t n u r 
eine Moral, sie ist die gleiche für 
beide Geschlechtsr." Dieser Ausspruch 
wurde zum Motto für die Internationale 
Abolitionistische Föderation und ist noch heute 
ihr Grundprinzip, auf dem sie ihre Tätigkeit 
und Propaganda aufbaut.

Mrs. Butler sah aber in dem Kampfe für 
die Abschaffung der Reglementierung nicht das 
einzige Ziel ihrer reformatorischen Tätigkeit, 
sondern sie erkannte die Notwendigkeit, aus 
allen Gebieten des öffentlichen und privaten 
Lebens an einer Höherentwicklung der Kultur 
zu arbeiten. Sie war es auch, die zuerst die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf bis 
Schmach des Mädchenhandels hinlenkte, indem 
sie eine Reihe von Artikeln schrieb, die auch in! 
der Presse des Kontinents einen lebhafter 
Widerhall fanden. Die unmittelbare Folg 
war eine Anklage gegen Mrs. Butler vor 
seiten der belgischen Staatsanwaltschaft, dt 
diese an den englischen Minister des Äußerr 
richtete. Mrs. Butler mußte sich vor den 
Gerichtshof in Liverpool, dem Ministeriun 
des Äußern in London und aus dem Rat-. 
Haus in Brüssel gegen die Anklage der Ver
leumdung und der Beleidigung eines fremden 
Staates verteidigen. Es gelang ihr, durch 
rücksichtslose Enthüllungen den Wahrheits
beweis anzutreten und einen Freispruch zu 
erzielen. Auf ihre Initiative wurde dann der 
Internationale Verband zur Bekämpfung des 
Mädchenhandels und der Internationale Ver
ein der Freundinnen junger Mädchen ge
gründet.

Josephine Butler hat bis zu ihrem Tode in 
unentwegter Pflichttreue für die Verbreitung
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der abolitionistischen Grundsätze gekämpft. Sie 
fand den Impuls für ihre Tatkraft in einem 
tiefen religiösen Gefühl, in ihrer warmen 
Menschenliebe und vor allem in dem starken 
Bewußtsein für F r a u e n w ü r d e. Sie ver
langte die Anerkennung des „Rechtes der 
freien Persönlichkeit", dieses Grund
prinzips der englischen Verfassung, auch für 
ihr eigenes Geschlecht. Darum trat sie mit 
Energie für die politische und soziale Gleich

berechtigung der Frau ein und bekämpfte u. a. 
auch die Hungerlöhnc, durch die damals die 
weibliche Arbeiterschaft entrechtet wurde. Ihr 
Hcldenleben ist für alle Zeiten zu einem leuch
tenden Vorbild für das weibliche Geschlecht 
geworden 2).

*) Vgl. Fawcett and Turner: Mrs. Butler, her 
work and principles. Association for Moral and 
Social Hygiene, 14 Great Smith Street. London 
SW 1. Preis: 1 s 8 d.

Soziale Versicherung und öffenkliche Fürsorge.
Von W. Steinhilber, Eßlingen a. N.

Zu allen Zeiten war die Fürsorge für die 
wirtschaftlich schwachen Mitmenschen eine der 
Haupterscheinungsformen menschlicher Licbes- 
tätigkeit. Wohl lassen sich verschiedenartige 
Antricbsmomente für das wohltätige Handeln 
feststellen, doch ist die gesamte Wohlfahrts
pflege (die die moderne Ausdrucksform des 
sozialen Gcmeinschaftswillens darstcllt, im 
Gegensatz zu der ausschließlich egozentrischen 
Ausdrucksform der Antike und teilweise noch 
des Mittelalters) in ihren einfachsten wie kom
pliziertesten Erscheinungsformen auf eine 
Quelle zurückzuleiten. Wenn wir auch wissen, 
daß die Handlungen der Menschen, trotz der 
gemeinsamen altruistischen Prägung, entweder 
religiösen, volkswirtschaftlichen oder politischen 
Gründen entspringen, so steht immer der ego
istische Vorteil des Gebenden mehr oder 
weniger offen sichtbar im Hintergrund. Von 
Ausnahmen abgesehen, erhofft der Geber ent- 
weder jenseitige Vorteile oder wirtschaftliche 
diesseitiger Natur für sich oder er versucht, 
seine Stellung als (politischer) Machthaber zu 
erhalten oder zu befestigen. Von allen diesen 
Erscheinungsformen berühren uns hier nur 
die, welche die Versorgung des Arbeitnehmers 
zum Zweck haben, und hier sehen wir im Lauf 
der Entwicklung an die Stelle des unum
schränkten Gewalthabers, des Despoten über 
Leib und Leben, den Diensthcrrn, den Arbeit
geber treten, der zunächst als Leiter seiner 
familienhaften Produktionsgemeinschaft in 
einem patriarchalischen Verhältnis zu seinen 
Untergebenen stand. Der Arbeiter wurde von 
der Familie des Dienstherrn versorgt, in die 
er mit seinen gesamten persönlichen Bedürf
nissen und Beziehungen eingcgliedcrt war.

Der Merkantilismus und die Physiokraten 
waren nicht in der Lage, eine Änderung her- 
bcizuführen, dazu war der bestehende Zustand 
evolutionistisch zu fest in der Vergangenheit 
gegründet. Erst mit den Erfindungen des 17. |

und 18. Jahrhunderts, als die Industrialisie
rung Deutschlands einsetzte, begannen die 
Fesseln, in die der arbeitende Mensch bis dahin 
cingezwängt war, nachzugcbcn, und als der 
Liberalismus Freihandel und freien Arbeits
vertrag forderte und erzwang, zerbrach die bis 
zu diesem Augenblick bestehende Form der 
Warenerzeugung und des Warenaustausches. 
Der Handwerker war nicht mehr konkurrenz
fähig, die Maschine produzierte besser, schneller 
und billiger; um nicht zu verhungern, war er 
gezwungen, in die Fabrik zu gehen. Nun aber 
gereichte ihm das Erstrebte zum Nachteil, denn 
wenn er auf Grund des freien Arbeitsvertrags 
seinem Willen gemäß verlangte, dort Arbeit 
nehmen zu dürfen, wo er wollte, so forderte 
der Arbeitgeber als Gegenleistung dafür, ihn 
jederzeit entlassen zu dürfen; das heißt, auf die 
Arbeitskraft konnte verzichtet werden, sobald 
man aus irgendeinem Grund ihrer nicht mehr 
bedurfte, ohne daß dem Verzichtenden die 
Pflicht zur weiteren wirtschaftlichen Versor
gung des Ausschcidenden oblag.

Die soziale Frage war entstanden. Zwar 
war das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 
-nchmcr endgültig gelöst und beschränkte sich 
von nun an auf das Interesse an einer der 
Entlohnung entsprechenden Arbeitsleistung 
und umgekehrt. Dafür fanden sich Massen von 
Menschen als Opfer der zwischen Konjunktur 
und Absatz entstehenden Spannungen'. Eine 
Verarmung der arbeitenden Klasse trat ein, 
wie sic die Welt vorher in gleichem Maß, und 
ähnlich schnell zunehmend, noch nicht kennen- 
gclernt hatte. Jede Veränderung in der 
Struktur des Arbeitsmarktcs zog eine solche 
in der der öffentlichen Fürsorge nach sich. 
Dazu kamen die Folgen der neuen Arbeits
methoden; durch die Arbeitsteilung wurde der 
einzelne, im Gegensatz zu früher, eher und 
intensiver von den Nachteilen des zu be
arbeitenden Stoffes oder Rohproduktes be-
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drängt. Auch die Gefahren der Maschine, die 
Betriebsunfälle und, ganz allgemein, der 
raschere Verbrauch der Arbeitskraft des einzel
nen machten seine Lage mehr und mehr von 
den Zufälligkeiten des werktätigen Lebens ab
hängig. Da die Armenpflege solcher oft 
schlagartig einsehendcr Massennot nicht ge
wachsen sein konnte, und es überdies ungerecht 
erschien, ihr auf die Dauer die Wiedergut
machung aller dieser Schäden zu übertragen, 
mußten andere Möglichkeiten ersonnen wer
den. In diesem Augenblick erwuchs der Ge
danke einer Versicherung auf der Grundlage 
der Vorbeugung und der Gegenseitigkeit; es 
bildeten sich nacheinander die verschiedenen 
Zweige der deutschen sozialen Versicherung, 
Kranken-, Unfall-, Jnvaliditäts- und Alters
versicherung, mit der Aufgabe der Versorgung 
aller zu Schaden gekommenen Arbeitnehmer. 
Der Armenpflege wurden jeweils mit der 
Gründung der Versicherungszweige alle die 
Fälle entzogen, derer sie sich hatte bemächtigen 
müssen, solange eine andere Hilfe nicht mög
lich, weil nicht geschaffen war. Heute ist sie, 
nachdem durch bas Gesetz über Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung die Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit definitiv zur 
Aufgabe der Sozialversicherung erklärt worden 
ist, in der Hauptsache nur noch ergänzend tätig, 
abgesehen von dem letzten Teil, der ihr von 
ihrer einstigen Aufgabe her geblieben ist: der 
Fürsorge für Blind«, Blöde, geistige und leib
liche Krüppel, die entweder durch Geburt, oder 
che sie in der Lage waren, sich die Anwartschaft 
auf lebenslängliche Rentenversorgung zu 
erwerben, von ihrem grausamen Schicksal be
troffen worden sind.

Wenn auch die öffentliche Fürsorge und die 
soziale Fürsorge, diese einschließlich der sozialen 
Versicherung, gemeinsamer Herkunft sind, in
sofern, als beide, rein äußerlich genommen, 
dem menschenfreundlichen Drang zum Helfen 
entspringen, so ist doch in der Natur dieser 
beiden Zweige der modernen Wohlfahrtspflege 
eine grundsätzliche Verschiedenheit erkennbar. 
Sie gründet an und für sich auf der Begriff- 
lichkeit einer sozialen Maßnahme gegen
über einer solchen armenfürsorge
rischer Natur.

Bis in die Moderne hinein blieb es dem 
einzelnen überlassen, sich entweder friedlich 
oder gewaltsam das zum Leben Notwendige 
zu beschaffen — oder zu verhungern. Während 
Platon in seiner Idee des Staates die wirt
schaftlichen Aufgaben kaum berührt und die 
der Versorgung wirtschaftlich schwacher oder 
sozial unbrauchbarer Glieder überhaupt nicht

erwähnt, geht die nachmittelalterliche Auf
fassung andere Wege. Fichte (der geschlossene 
Handelsstaat) gesteht dem Armen ein Zwangs
recht auf Unterstützung durch den Staat zu, 
doch meint er damit offensichtlich nur den 
moralischen, nicht aber gerichtlich erzwingbaren 
Anspruch auf öffentliche Hilfe, denn da Pro- 
duktengewinnung die Grundlage des Staates 
ist, muß jeder produktiv Mitwirken und hat 
deshalb als Glied des in sich geschlossenen 
Handelsstaates das Recht auf den Lebens
unterhalt. Sobald er aber arbeitsunfähig oder 
arbeitslos wird, erlischt die Pflicht des Staates 
ihm gegenüber; des einzelnen Recht endigt in
folge des Wegfalls seiner Gegenleistung. Da 
aber die Pflicht des Staates ist, jedem das 
Seinige zu geben, so tritt an die Stelle des 
juristischen das moralische Recht. Der Staat 
seinerseits sucht sich gegen ungerechtferflgte 
oder zuweitgehende Inanspruchnahme durch 
geeignete Kontrollmaßnahmen zu schützen.

In Umkehrung dieser Erkenntnis, unserer 
sozialen Einstellung entsprechend, sagen wir 
heute: Die öffentliche Fürsorge kann nur 
ihren Zweck erfüllen und zugleich von der 
Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber, 
die die Mittel aufzubringen hat, erfüllt sein, 
wenn ihre Unterstützungsmaßnahmen indivi
duell erfolgen, wenn die Hilfsbedürftigkeit des 
einzelnen Armen genau geprüft und wenn, 
entsprechend der Eigenart der Verarmungs
ursachen und ihrer Verschiedenheit, gehandelt 
wird. Und weiter ergibt sich als Folge des 
Umstandes, daß die öffentliche Fürsorge die 
einzige Leistung darstellt, die dem Bean
spruchenden ohne Gegenleistung zuteil wird, 
daß sie möglichst beschränkt und nur nach ge
nauer Prüfung der individuellen Verhältnisse 
gewährt werden darf und daß sie subsidiären 
Charakter tragen muß; der Hilfsbedürftige 
soll, trotz seiner wirtschaftlichen Unselbständig
keit, das Gefühl behalten, daß er für sich selbst 
sorgen muß und daß ihm nur zuschllßlich ge
holfen werden kann, soweit er den Unterhalt 
für sich und die Seinen nicht zu bestreiten 
vermag. Deshalb soll er zuvor alle ihm zur 
Verfügung stehenden Hilfsmittel einsetzen, die 
durch öffentliche Mittel nur insoweit ergänzt 
werden dürfen, als sie nicht zureichen. Des
halb steht ihm auch kein gerichtlich erzwing
barer Anspruch auf das zu, was er glaubt zur 
Bestreitung seines Lebensunterhaltes aus der 
öffentliche Fürsorge zu bedürfen.

Bei der Sozialversicherung handelt es sich 
im Gegensatz dazu um Ansprüche auf Leistun
gen, die durch Gegenleistungen erworben sind 
und die dem Versicherten ohne Kontrolle seiner
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persönlichen Verhältnisse, lediglich nach 
Prüfung der Frage der genügenden Bei- 
tragslcistung, zukommen müssen. Damit ist 
die eigentliche Grenze der Leistungen der 
Sozialversicherung angedeutct, denn diese 
sollen, streng genommen, nur dem zukommen, 
der sie erworben hat. Die Ausdehnung auf die 
Angehörigen des Versicherten bedeutet bereits 
eine Sprengung des ursprünglichen Rahmens, 
die allerdings der historischen Begründung 
nicht entbehrt; einstens wurde auch die 
Familie des Arbeitnehmers dem gleichen 
<A>utz in wirtschaftlicher Beziehung unterstellt, 
den das Familicnhaupt genoss. — Reicht dem 
durch irgendwelche Umstände vorübergehend 
oder dauernd erwerbsunfähigen Arbeitnehmer 
nicht zum Leben, was ihm von der sozialen 
Versicherung gewährt wird, dann hat er die 
Möglichkeit, das Fehlende aus der öffentlichen 
Hand zu erhalten, im Rahmen des armen- 
pflcgcrischen Bedarfs; also nicht, wenn er noch 
irgendwelches Vermögen oder verwertbares 
Eigentum besitzt. Diese als Ergänzung der 
Sozialversicherung cinsctzcndc öffentliche Für
sorge ist, wie bereits gezeigt, im Gegensatz zu 
der ersten, individueller Natur. Ebenso die 
Fürsorge, die für den Arbeitnehmer als Aus
bau der Sozialversicherung gedacht ist, die so
genannte soziale Fürsorge, die dcni einzelnen 
zukommen soll und die gleichfalls ihre Auf
gaben individuell anfasscn und erledigen muß. 
Es sei au die Berufsberatung, die Lchrstcllcn- 
vcrmittlung, die Tubcrkuloscnfürsorge usw. er
innert.

Aus der Bindung der Tätigkeit der einzel
nen Zweige der sozialen Versicherung auf be
stimmte Erscheinungen des ErtvcrbslcbcnS 
(Krankheit, Invalidität, Alter) ergibt sich 
weiter die Neigung, sich auf alle Fälle zu er
strecken, in denen ein ursächlicher, nicht nur 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ar- 
beitsvcrhältnis und Notlage fcstzustellcn ist. 
lind weiter die Tendenz, die Leistungen einer
seits auf alle die auszudehnen, die sich in wirt
schaftlicher Abhängigkeit des Arbeitnehmers 
befinde», und sic andererseits nach Güte und 
Umfang zu steigern und auszubaucn. Diese 
Bestrebungen erfolgen überall in denselben 
Formen (Ertvcrb und Ausbau von Er
holungsheimen, Sanatorien, Zahnkliniken 
usw.), >vic sich denn wegen der formell- und 
matcricll-rcchtlichcu Einheit durch Gesetzvor
schrift eine Geschlossenheit der Organisation, 
der Rechtsprechung und der Leistungen heraus- 
gcbildet hat, wie wir sic auf dem Gebiet der 
öffentlichen Fürsorge vergeblich suchen. Wenn 
einst das Reichsgesetz über den UnterstützungS

wohnsitz nur die formell-rechtliche Seite des 
Untcrstiitzungswcsens regelte und die mate
riell-rechtliche der Ländcrgcsctzgcbung über
ließ, so Ivar damit zwar die beabsichtigte Elasti
zität wegen der in Nord und Süd, Stadt und 
Land veränderten Verhältnisse zum Teil er
reicht, cs trat aber als Nachteil eine sehr un
gleiche Behandlung der einzelnen Hilfsbedürf
tigen ein, abgesehen von den Reibungen bei 
Ersatzansprüchen zwischen Fürsorgcvcrbänden, 
die verschiedenen Bundesstaaten angchörten. 
Die neuere Armcngesctzgcbung hat indessen 
durch Feststellung der Aufgaben der öffent
lichen Fürsorge und durch Aufstellung von 
Grundsätzen über Voraussetzung, Art und 
Maß der öffentlichen Fürsorge eine gewisie 
Einheit hcrbcigeführt.

Tic Konstellation der heutigen sozialen 
Frage bringt cs mit sich, daß die Sozialver
sicherung und die Armenpflege, trotz der Di
vergenz der gegenseitigen Aufgabcnkreisc, auch 
eine Reihe von Berührungspunkten 
haben. Wir sehen zunächst bei der Sozialver
sicherung das leicht erklärliche Bestreben, vor
beugend zu wirken, wo cs sich darum handelt, 
die Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer mög
lichst lange zu erhalten (Gcwcrbcschutz, hygie
nische Maßnahmen, Wohnungsfiirsorgc). 
Wenn auch durch die gesamte öffentliche Für-, 
sorge der Zug geht, die Leistungen dort zu 
steigern und sic ohne Antveudung des strengen 
Schemas dcS notdürftigen Lebensunterhalts 
zu gewähren, wo über die momentane Not- 
lage hinaus sich Erfolge versprechen, so sind 
die Ursache» dazu in Umständen verschiedener 
Art zu erblicken. Zunächst hatte cs die Ent
wicklung mit sich gebracht, daß die ausübende 
Armcnfürsorge nicht nur die jeweilige Not
lage zu beheben, sondern, tvas wichtiger er
scheint, die einzelnen Verarinungsursachcn 
hcrauszuschälen und unschädlich zu machen 
versuchte, sofern die Möglichkeit dazu im 
Rahmen der bestehenden Vorschriften gegeben 
war. „Mit der Eingliederung des Problems 
der Armut in die soziale Frage erwuchs die 
Notwendigkeit der Erforschung ihrer tieferen 
Ursachen, um die Methoden einer zweckmäßi- 
gcn Bekämpfung zu gewinnen. Anlehncnd an 
die im Werden begriffene soziale Fürsorge er- 
kauutc mau, daß die Behandlung der Armut 
nach dem Gesichtspunkt, ob verschuldet oder 
unverschuldet, falsch war, und daß die Frage
stellung zu lauten hatte, ob heilbar oder un
heilbar." (Münsterberg lllOÜ in Mannheim). 
Diese Erkenntnis nmßte aber insolangc idccn- 
hafter Natur bleiben, als nicht die Möglichkeit 
gegeben tvar, sie in die ariucnfürsorgcrische
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Praxis umzusetzen. Wir wissen, daß die Ent
wicklung der beiden letzten Jahrzehnte vor dem 
Krieg in dieser Richtung einen Schritt aus 
der Enge der gesetzesmäßigen Gebundenheit 
des 19. Jahrhunderts herausgeführt hatte. 
Die deutschen Städte begannen etwa von jener 
Zeit ab in ihren Richtsätzen zur Bemessung der 
Armcnunterstlltzung den armenpflegerischen 
Bedarf kinderreicher Familien und armer 
Einzelkinder verhältnismäßig höher als nor
mal anzusetzcn; auch war die Neigung er
kennbar, die Bezüge der Sozialrentner im 
Falle einer Hilfsbcdllrftigkcit nur teilweise, 
statt in der vollen Höhe auf das Existenz
minimum anzurechncn*) (Blaum, Das armen
pflegerische Existenzminimum). Aber wir 
wissen nicht, in welcher Richtung die Ent
wicklung verlaufen wäre, weil nach wie vor 
die gesetzliche Möglichkeit, über das unbedingt 
Notwendige hinauszugehen, nicht bestand. — 
Die Not der deutschen Jugend, die Krieg und 
Nachkriegszeit mit sich gebracht hat, sowie die 
durch Kricgsausgang und Inflation cin- 
getretene Verarmung weiter Schichten unseres 
Volkes haben einen grundsätzlichen Um- 
schwung in der Richtung bewirkt, daß sich 
die herkömmlichen Anschauungen geändert 
haben und neue Grundsätze entstanden sind, 
nach denen das Schema des Existenzmini
mums nicht mehr für alle Kategorien von 
Hilfsbedürftigkeit ausschlaggebend sein darf. 
Was vordcin verworfen, steht heute an der 
Spitze: der Gedanke der Vorbeugung ist durch 
Gesetz sanktioniert und soll nach Bedarf Aus
druck finden durch eine Hilfeleistung und auf 
eine Art und Weise, die unter Umständen über 
das unbedingt Notwendige hinausgehen und, 
im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen, 
in ebenso ungewöhnlicher Form erfolgen muß; 
die Fürsorgebehörde muß gegebenenfalls sogar 
ohne Antrag cinschrciten. — Wir haben erlebt, 
daß nur dadurch der Verelendung unseres 
Volkes gesteuert werden konnte, und ivir er
leben es immer noch, daß die soziale Versiche
rung, ja die ganze Wohlfahrtspflege sich diesen

') Die armcnpslcgerische Besserstellung der So
zialrentner steht zwar mit der vorbeugenden Für
sorge in keinem Zusammenhang; sie ist aber für 
die Beurteilung der damaligen Verhältnisse insofern 
von Wichtigkeit, weil zu jener Zeit die ersten Ver
suche zur Schaffung einer gehobenen Fürsorge cr- 
folgtcn und die Fürsorge für die Lkrbeitöinvaliden 
dabei eine nicht unwichtige Rolle spielte. Der 
Hauptwiderftand setzte, wie varauSzuschcn, von der 
Seite ein, die dem Hilfsbedürftigen ohne Unterschied 
nur daS unbedingt Notwendige gewähren wollte und 
die sich dabei auf die materiellen Grundlagen des 
einstigen prcutzischen Landrcchls stützte.

Gedanken anzueigncn und ihn auszubauen be
ginnt (Beteiligung der Landesversicherungs
anstalten und Krankenkassen an der Minder- 
jäbrigen - Gesundheitsfürsorge usw.). Und 
weiter sehen wir, daß einzelne Fälle, die in
folge des Verhaltens der Versicherten gewisse 
Möglichkeiten von Mißständen in sich bergen, 
bei der sozialen Versicherung Bestrebungen in
dividueller Natur auslösen. Liegt auch keine 
gesetzlich vorgeschriebene Notwendigkeit dazu 
vor, so versucht doch die Sozialversichcmng sich 
an dem Kampf gegen auftretende asoziale 
Neigungen und Tendenzen zu beteiligen, so
wohl im eigenen Interesse, wie auch in dem 
der Allgemeinheit. Denn wenn beispielsweise 
die Bezüge eines Trinkers diesem nicht in 
natura, verabfolgt werden, so verschwendet 
er das Geld und überläßt die Sorge für seine 
Angehörigen der öffentlichen Fürsorge, die 
keinen Weg und keine Möglichkeit hat, die 
Hilfsbedürftigen abzulvcisen. Denn sie darf 
niemand verhungern lassen, auch den nicht, 
der durch eigene Schuld in Verarmung und 
wirtschaftliche Bedrängnis geraten ist.

» * »

Wenn es Sache der gewöhnlichen öffent
lichen Fürsorge ist, deni Hilfsbedürftigen nur 
soviel zu gewähren, daß er dainit seinen 
Lebensunterhalt notdürftig zu fristen ver- 
mag, so war die Aufgabe der sozialen Ver
sicherung von Anfang an eine andere, denn 
sie ist entstanden (Krankenversicherung!) und 
ausgebaut worden, um dem Arbeitnehmer 
bei voriibergehendcin oder dauerndem Weg
fall seiner Arbeitskraft die Weiterfllhrung 
seiner ivirtschaftlichen Existenz zu ermög
lichen. Wenn auch nicht in der Höhe seines 
normalen Arbeitseinkommens, so doch in 
einer solchen, die ihn bester stellt, als wenn er 
auf öffentliche Hilfe angewiesen wäre. Die 
Gewährung des notdürftigen (— armen- 
Pflegerischen) Unterhalts hätte ihn auf die 
Stufe derjenigen Mitbürger gestellt, die nicht 
in der Lage sind, sich selbständig zu unter
halten, und wäre mit Recht als entwürdi
gend betrachtet und empfunden ivordcn. Die 
Leistung einer Versorgung in der Höhe des 
Arbeitsverdienstes hätte umgekehrt wieder 
den Wegfall des Jntercffcs an der Gesun
dung und Wiederaufnahme der Arbeit be- 
Ivirkt, ivie immer hohe Leistungen ohne 
Gegenleistungen antisoziale Konsequenzen 
nach sich zu ziehen geeignet sind. (Schivander: 
Neuordnung der Hausarmcnpflcge der 
Stadt Straßburg.) — So ist mau bei der 
Krankenversicherung, die in solchen Fällen
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an erster Stelle einzutreten hat, zu der Fest
setzung des Krankengeldes in einer Höhe ge
langt, die im allgemeinen zwischen dem orts
üblichen Tagelahn eines ungelernten Ar
beiters, als absolutes Mindesteinkommen 
einerseits, und dem Verdienst eines qualifi
zierten Handwerkers andererseits liegt, und 
so das soziale E x i st e n z m i n i m u m 
darstcllt. Es soll ein Ausgleich geleistet 
werden, der die Weitcrführung der Lebens
haltung ohne sofortige Inanspruchnahme der 
Armenfürsorgc ermöglichen, und der dem
gemäß, was die Höhe der Leistungen anbe
trifft, dem bisherigen Lebensniveau zwar 
nicht gleich, wohl aber aus den angeführten 
Gründen angemessen sein soll. Je nach der 
Höhe der Beiträge, die lvicder nach dem cin- 
zclncn Verdienst zu bemessen sind, sind auch 
die Leistungen, die dem Arbeitsunfähigen in 
der Form eines belveglichen Mindestlcbcns- 
bedarfs zu teil werden. — Wir sehen die 
Anwendung des gleichen Maßstabcs auch 
beim jüngsten Zweig der Sozialversicherung, 
bei der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.

Überhaupt haben alle Leistungen der 
Sozialversicherung, die zeitlich in erster Linie 
den Erwerbsunfähigen zukommcn, die Be
hebung der Störungen der Arbeitsunfähig
keit, sei es durch Gewährung von Kranken
geld, durch Krankcnhausbehandlung oder 
Hcilkuren usw. zur Absicht und sind im all
gemeinen zu einer Zeit erforderlich, Ivo der 
Durchschnitt der Arbeitnehmer lediglich auf 
die persönliche Arbeitskraft angewiesen und 
nicht in der Lage ist, über wirtschaftliche 
Reserven und Hilfsmittel zu verfügen. (Er- 
sparniffe — verdienende Kinder.) Ein Ver
sagen der Sozialversicherung in diesen Zeiten 
durch Nichtgewährcn des sozialen Existenz
minimums wäre folgcschwcrer, als in 
späteren Jahren und würde die Auslieferung 
des Arbeitnehmers und seiner Familie an die 
öffentliche Fürsorge bedeuten. Beim Ab
schluß der Erwcrbstätigkcit ermöglicht eine 
gewisse Übergangszeit das Sichanpaffen an 
die neuen Verhältnisse durch Gewährung 
von Übcrgangsbeziigen, in Form von 
Krankengeld und Krankcnrcntcn. Schließ
lich muß bei ungenügender Versorgu» durch 
unzureichende Rentenbezüge und Fehlen 
weiterer Hilfsmittel endgültig das Eingreifen 
der öffentlichen Fürsorge erfolgen.

Auch auf dem Gebiet der öffentlichen Für
sorge war eine der wichtigste» Fragen von 
jeher, die nach dem Maß und daneben nach 
der Art der öffentlichen Hilfe. Es ist ein
leuchtend, daß solche Fragen nicht ohne

weiteres im Gesetzesweg gelöst werden 
können, denn es sind nicht nur die Lebens
bedürfnisse in Stadt und Land, sondern auch 
die jeder einzelnen Person, und zwar min
destens in Hinsicht des Ernährungsbedarfs, 
durchaus verschieden. Auch die Zeiten wan
deln sich; manche Gegenstände unseres täg
lichen Bedarfs, die heute anerkanntermaßen 
auch für den auf öffentliche Mittel Ange
wiesenen unentbehrlich sind, waren noch vor 
ein oder zwei Jahrhunderten Luxus, den sich 
nur Begüterte erlauben konnten.

Die Frage nach der Art, auch nach der 
Forni der öffentlichen Hilfe, kann unerörtert 
bleiben, nachdem sie zugunsten der offenen 
Armenpflege, im Gegensatz zur geschlossenen, 
und zugunsten der Barunterstühung, im 
Gegensatz zur Naturalhilfe, entschieden ist; 
d. h. die Anwendung der Ausnahmefarmen 
findet in der Hauptsache nur bei unwirt
schaftlichen und asozialen Armenparteien 
statt. — Was das Maß der Unterstützung 
anbctrifft, so erfolgte deren Bemessung ur
sprünglich dadurch, daß ohne jede ziffer- 
mäßige Berechnung des Bedarfs, nach indi
vidueller Empfindung und auf Grund ge
wisser in der Praxis erprobter Sätze, das für 
notwendig Befundene gewährt wurde. 
(Cuno: Schriften des deutschen Vereins für 
A. u. W.) Diese Art der Unterstützungs- 
gcivährung bildet eine der Grundlagen des 
Elberfcldcr Systems, das mit Absicht von 
der Festsetzung eines Tarifs zur Ermittlung 
des Existcnzminimums der verschiedenen 
Parteien abgesehen hat. So sehr diese 
Methode zu gewissen Zeiten ihre Berechtigung 
hatte, noch dazu als sic sich dem Grundsatz 
der Hilfe von Mensch zu Mensch ausgezeichnet 
anzupasscn schien, so stellte sich doch heraus, 
daß die Zubemessung auf Grund der Vor
schläge der ehrenamtlichen Armcnpflcger will
kürlich sein mußte und Härten und Unglcich- 
lieitcn nicht zu vermeiden vermochte. Bei 
dem Hilfsbedürftigen entstand der Glaube 
an das zweierlei Maß.

Das andere System, das 100«, seine her
vorragendste Ausdrucksform im sogenannten 
Straßburger System der Hausarincnpflcgc 
fand, bestand zunächst darin, daß man ver
suchte, dem freien Ermessen der Pflcgcorgane 
durch Festsetzung bestimmter Normen für 
öfters vorkommende Fälle zu Hilfe zu kom
men. Daraus entwickelte sich die Schaffung 
von Existcnzminiinuni- und Ausschlußsätzcn 
(die heute durchweg in Deutschland die 
Grundlagen zur llnterstützungsbemcssung an 
den normalen Armcntypus bilden-, indem
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man die auf empirischem Weg gemachten Er
fahrungen über den notwendigen Lebcns- 
bedarf zur Schaffung von Sätzen Vcrlvandte 
oder den Bedarf durch Aufstellung und Kon
trolle von Arbcitcrhaiishaltungsbudgcts er
mittelte. — Die gewonnenen Zahlen lassen 
sich anwcndcn, indem sic, nach Abzug eines 
gewissen etwa 10—20 Prozent betragenden 
Betrages (der antisozialen Konsequenzen 
halber!), nach unten als Grenze benützt 
werden und jedem mindestens zukommen 
niüsscu als a r m c n p f l c g e r i s ch e s 
Exi sten z m i n i m u m , oder aber, indem 
man sic, ohne Abstrich, als Grenze nach oben 
verwendet, wo sic in keinem Fall überschritten 
werden dürfen und deshalb als Ausschlust- 
sätze bezeichnet werden.

Damit ist nicht gesagt, daß cs sich bei 
diesen Richtsätzen um starre Schemata han
delt, zumal der Fürsorgebchördc die Möglich
keit gegeben sein must, gewöhnliche, als auch 
dort, wo cs vorgeschriebe» ist oder sich als 
notwendig erweist, gehobene Fürsorge üben 
zu können. Das nominal niederste Ein
kommen der Nichtuntcrstiitztcn ergibt sich aus 
dem ortsüblichen Tagclohn des ungelernten 
Arbeiters, mit dem unzählige Familien 
ihren Unterhalt bestreiten müssen. Somit 
liegt das Existenzminimunl der gewöhnlichen 
Armeupartei unter demselben und nähert sich

demselben oder fällt mit ihm zusammen bei 
der gehobenen Fürsorge, so daß immer und 
überall die Möglichkeit gegeben ist, im Be
darfsfall nicht nur die offen zutage liegende 
Not zu beheben, sondern darüber hinaus auf- 
baucnd und vorbeugend zu wirken, wo Er- 
folgsmöglichkciten bestehen.

So bildet die deutsche Wohlfahrtspflege in 
ihren Zweigen „soziale und öffentliche Für
sorge" das Spiegelbild eines geistigen und 
kulturellen Hochstaudes, dem ähnliches auf 
dem gleichen Gebiet wohl schwerlich zur Seite 
gestellt werden kann. Wenn eine Wohl
fahrtspflege, vermöge ihres Ausbaues, ihrer 
Organisation und der ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel daS Zeichen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit und des Reichtums eines 
Volkes sein soll, dann wäre unsere Lage 
hoffnungsvoller und gesicherter, als sie cs in 
Wirklichkeit ist. Tatsächlich ist sie aber ein 
Beweis dafür, wie arm wir sind und wie 
arm jeder einzelne von uns ist, eben weil bei 
ihrem Fehlen Millionen von Volksgenossen 
Gefahr laufen würden, im Elend zu ver
kommen. Reiche Völker können ihrer cnt- 
bchren, arme sind gczivungcn sie auszubaucn. 
Es wird bis auf weiteres das tragische 
Moment in unserer weltpolitischen Entwick
lung darstelleu, daß diese Tatsache nicht über
all Erkenntnis wird.

Die Mitarbeit der Gemeindeschwestern im Dienste 
der Tuberkulosebekämpfung.

Von Geh. Regicrungsrat vr. jur. et. med. h. c. Ocrtcl - Chemnitz.
Die Frage der Mitarbeit der Gemciudc- 

schwestern in der Tuberkulosefürsorge ist im 
Schrifttum erst neuerdings zum Gegenstand 
der Erörterung gemacht worden. In dem 
B l ll m c l scheu „Handbuch der Tuberkulose
fürsorge" ist sie an drei Stellen berührt. 
Jckert — bei Blllmel Bd. 2 S. 116 — be
handelt in einem Aufsatz über „Die Arbeit 
der ländlichen Fürsorgerin" in einigen Sätzen 
deren Zusamincuarbeit mit den Gemeindc- 
schwesteru in den ländlichen Gcmciudcu.

A l t st ä d t a. a. O. S. ? 1 und B c - 
s ch o r n e r a. a. O. S. 348 koin. „ n nur auf 
ihre Ausbildung für die Tuberkulofcarbeit zu 
sprechen. A l t st ä d t bemerkt, daß zu Pfao- 
sindcru in den ländlichen Verhältnissen die 
ländlichen Gcmciudcschwcstcru besonders ge
eignet sind, und fügt hinzu: „Sie sind heut
zutage meistens bereits hinreichend ausgc- 
bildet und besonders auf die Fährte der 
Tuberkulose gesetzt." B e s ch o r n e r dagegen

sagt: „Merklvllrdig muß cs erscheinen, daß 
mau gegenwärtig beim Krattlcnpslcgcpcrso- 
nal, insbesondere den Gemeindeschwestern 
und Gemeindepslegerinnen, noch jo wenig 
Verständnis für die soziale Fürsorgetätigkcit 
findet. Die Schuld hieran liegt bisher an der 
mangelhaften, einseitigen Ausbildung. Sie 
beschränkt sich fast ausschließlich auf die eigent
liche Krankenpflege und vernachlässigt die 
soziale Bedeutung der Krankheit gänzlich."

B r c ck e hat „der Mitwirkung der Ge
meindeschwestern in der Tuberkuloscbc- 
kämpsung" einen kleinen Aufsatz im Amts
blatt des Vorstandes der Laudesversichc- 
rungsanstalt Württemberg vom 2. Mai 1927 
S. 37 gewidmet, und May einen Vortrag 
vor Geiueiudcschwcstern über „Aufgaben der 
Gcmeiudcpflcgestation auf dem Laude im 
Kampf gegen die Tuberkulose" in der „Schle
sischen Wohlfahrt" vom 8. Juni 1926 ab- 
drucken lassen.
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Zuletzt ist die Frage von Petri „Tuber
kulosefürsorge" S. 37, Buchwald 1926 und 
ferner in der Mitgliederversammlung der Ar
beitsgemeinschaft der Sozialversicherung und 
Wohlfahrtspflege für Hessen-Nassau und 
Waldeck am 29. Oktober 1926 in Kassel von 
P r i g g c und Müller gestreift worden — 
zu vergl. „Vcrhandlungsbcricht über die
4. ordentliche Mitgliederversammlung"
5. 6, 14.

Die Mitarbeit der Gemeindeschwestern in 
der Tuberkulosefürsorge ist nicht zu entbeh
ret!. Sollte schon jeder Einsichtige, der ein 
Herz für die sozialen Nöte und insbesondere 
die täglichsten Krankhcitscrscheinungcn in 
unscrenl Volke hat, sich für verpflichtet er
achten, ini Rahmen der ihm verliehenen Fähig
keiten und Kräfte an der Eindämmung der 
Tuberkulose mitzuarbeiten, um wieviel mehr 
müssen die Kreise unseres Volkes an diesem 
Werke mit Hand anlcgen, die infolge ihrer 
beruflichen Aus- und Vorbildung und ihres 
cigcngeartctcn Arbeitsfeldes in besonderer 
Weise hierzu berufen sind. Zu ihnen ge
hören aber die Gcnicindcschwcstcrn. Dabei 
umfaßt dieser Begriff alle die Schwestern, die 
in der gemeindlichcii Krankenpflege tätig sind, 
und zwar gleichviel, ob sie neben der 
Krankenpflege anderen Zweigen der Liebcs- 
tätigkcit dienen, ob sic in fester Anstellung 
arbeiten oder ehrenamtlich sich betätigen, ob 
sic für ihre Tätigkeit entschädigt werden, ob 
cs sich um freie Schwestern handelt oder um 
solche, die einer religiösen oder christlichen 
Schwesternschaft angehörcn, und schliesslich 
gleichviel, unter welchen Namen sic tätig sind, 
ob als Diakonissinnen, als Gcmcindcpflcgc- 
rinnen, als Landpflcgcriniicn, als Krankcn- 
bcsucherinnen.

Ihre Mitarbeit ist notwendig, ob sie in der 
Großstadt arbeiten, oder ob sic in einer 
kleinen Laiidgcmcinde Kranke pflegen. Ihre 
Mitarbeit ist auch nicht entbehrlich, wenn 
etwa an ihrem Wohnsitz eine Tnbcrknlosc- 
fürsorgcstclle mit eigenen Tuberkulosefür- 
sorgeschwcstern besteht, wenngleich sich die 
Notwendigkeit ihrer Mitarbeit natiirgemäs; 
mehr in den Gcnicindcn zeigt, die nicht am 
Sitz einer Tnbcrkuloscfürsorgestcllc, sondern 
von ihm entfernt liegen.

Im Gegenteil, wenn ich die Mitarbeit der 
Gcmcindcschwcstcrn nach Art und Umfang 
ans eine Formel bringen soll, möchte diese 
dahin lauten, daß die Gemcindeschwcstcrii 
stets im engsten Einverständnis mit den für 
ihr Arbeitsgebiet zuständigen Tnberkulosc- 
fürsorgestellcn sich betätigen, daß sic freudige 
Mitarbeiterinnen der letzteren werden, daß sie,

soweit möglich, die Funktionen einer Tuber
kulosefürsorgeschwester auf ihrem Arbeits- 
feldc mit ausüben müssen.

Hiernach wird also für die Mitarbeit der 
Gemeindeschwestern der Aufgabcnkreis in Be
tracht kommen, der auch den Inhalt der 
Arbeit der Tnbcrkuloscfürsorgeschwestcrn aus- 
füllt. Natürlich nicht in dem Sinne, daß die 
Tätigkeit der Gemeindeschwestern tatsächlich 
sich mit der Arbeit der Tubcrkuloscfürsorge- 
schwcstcrn deckt. Dem steht schon entgegen, 
daß die Tätigkeit der Tubcrkuloscfürsorge- 
schwestern zu einem großen Teil im Innen
dienst der Auskunfts- und Fllrsorgestcllcn 
selbst sich vollzieht. Als solcher kommt in 
Frage: Vorbereitung der ärztlichen Bc- 
ratungs- und Uiitersuchuiigsstundcn und 
Hilfeleistung in ihnen, Rat und Auskunft an 
die die Fürsorgcstelle aussuchcnden Rat- und 
Hilfsbedürftigen, Schriftverkehr mit ihnen 
einer- und Wohlfahrtsämtern und sonstigen 
Behörden andererseits. Dagegen gibt es 
eine Reihe von Betätigungen des Außen
dienstes, die auch von den Gcmeindcschwestcrii 
bei Gelegenheit der Ausübung ihres Sondcr- 
berufcs wahrgcnonimcn werden können.

Die Tätigkeit der Tubcrkuloscfiirsorge- 
schwestern ist eine aufklärcndc und erziehende, 
eine crinittclnde und eine vermittelnde Be
tätigung zugunsten tuberkulöser und tuber- 
kuloscgcfährdetcr Fiirsorgcbcdürftigcr und im 
Dienste der Tuberkulosebekämpfung im all
gemeinen. In ähnlicher Weise läßt sich die 
Mitarbeit der Gemciiidcschwcstcrn unter dem 
Gesichtspunkte der Tuberkulosefürsorge ein- 
ordnen.

In wie großem Umfange können die Gc
mcindcschwcstcrn schon durch Aufklärung und 
gesundheitliche Erziehung der Familien mit- 
hclfcn, denen sie ihre Pflege zuteil werden 
lassen; zu vgl. Vogel in „Für unsere 
Schwestern" 3. Jahrgang 1326/27 S. 297. 
Gerade die Gemeindeschwestern kommen bei 
der so außerordciitlichen Häufigkeit der Er
krankungen an Tuberkulose vielfach in 
Familien mit tuberkulösen Angehörigen. Sic 
haben dort regelmäßig Gelegenheit, durch 
Aufklärung des Erkrankten und seiner Um- 
gebnng vorbeugend und verhütend mitzu- 
helfcn. Mündliche Aufklärung und Be
lehrung durch das gesprochene Wort unter 
dem Einfluß, den eine von dem Vertranen 
dieser Familie getragene, fürsorgende Ge
meindeschwester in ihnen sich zu verschaffen 
weiß, können reichen Segen stiften. Der An- 
sicht Bcschorncrs aaO. Bd. 2 S. 349, 
350, daß der Aufklärung von Mund zu 
Mund eine besondere Bedeutung zukommt.
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muß man voll zustimmeu. Ich kann ihm nur 
darin nicht folgen, daß er demgegenüber die 
Wirksamkeit der sogenannten Merkblätter 
wesentlich zurückstellt. Er lvertet dabei die 
Tatsache nicht ausreichend, daß Aufklärung 
von Mund zu Mund nur in bescheidenen 
Grenzen durchführbar ist, und es doch 
gerade das Bestreben der Tuberkulose- 
organisationcn sein nmß, die Grundsätze 
einer rationellen Tuberkulosebekämpfung — 
und dazu gehört an erster Stelle intensivste 
Aufklärung — nicht nur den einzelnen Be
teiligten einzuprägen, sondern sie der Allge
meinheit als solcher im weitesten Maße zu
gänglich zu machen. Dem dient die Ver
breitung von Merkblättern, die einen un
gleich größeren Kreis Aufklärungsbediirftiger 
erreichen. In der Chemnitzer Auskunfts
und Fürsorgcstclle für Lungenleidende hat 
sich eine Verbindung beider Aufklärungs- 
wcge besonders bewährt; zu vgl. Helene 
S i e v e r s in ihrem Schriftchen „Die Be
suche der Fürsorgeschwcstcrn in den Wohnun
gen Lungenkranker". Chemnitz, 4. Auflage 
1917. Die Fürsorgeschwestcrn pflegen bei 
ihren Besuchen in den Wohnungen Lungen
kranker oder bei der Aulvesenhcit der Für- 
sorgebedürftigcn in der Auskunfts- und 
Fürsorgcstclle diesen Merkblätter auszu
händigen und sic zu bitten, sie durchzulesen 
und in ihren Inhalt sich zu vertiefen. Bei 
einem späteren Besuche in der Familie 
nehmen sie dann Gelegenheit, au der Hand 
der abgegebenen Merkblätter mündlich mit 
ihrer Aufklärung und Belehrung einzusetzen. 
Ein größerer Äufklärungserfolg wird in
sofern gewährleistet, als vielfach die Be- 
iciligten doch durch das Lesen der Merk- 
blättcr schon einen Einblick in die wichtigsten 
in Frage kommenden gesundheitlichen Vor
schriften gewonnen habe», und dadurch die 
Schwestern für ihre Iveitcre aufklärende 
Aussprache einen gewissen vorbereiteten 
Boden vorsinden. Die Chemnitzer Aus
kunfts- und Fürsorgestclle hat seit ihrer Er
richtung der Schaffung solcher gemeinver
ständlich gehaltener Merkblätter ihr besonde
res Augenmerk zugewcndct — zu vgl. das 
Verzeichnis der von ihr herausgcgebcncn, 
dem Kampfe gegen die Tuberkulose ge
widmeten Veröffentlichungen in den „Mit
teilungen" des Vereins zur Bekämpfung der 
Schwindsucht i» Chemnitz und Umg. (E. V.) 
vom 15. Juni 1927. Geeignete Merkblätter 
locrdcu die Gemeindeschwestern voraussicht
lich auf Anfordcru stets ohne weiteres von 
den, Wohlfahrts- und Jugendamt«: ihres 
Arbeitsbezirkes unentgeltlich erhalten können.

Leider ist die Erfahrung nicht zu leugnen, 
daß diese Aufklärung vielfach noch nicht in 
dem notwendigen Uni fange erfolgt. So ent
sinne ich mich eines Falles in einer ländlichen 
Vorortsgemcinde, in der eine schwer Lungen- 
kranke lag, die ein einziges neunjähriges 
Kind hatte. In dieser Familie verkehrte die 
Gemeindeschwester; sie pflegte auch die 
Kranke nach besten Kräften, hat aber nicht 
daran gedacht, sie und die Angehörigen dar
über aufzuklären, wie sie sich verhalten 
müssen, um den Anstcckungskeim nicht auf 
das Kind zu übertragen.

Zu der auskläreuden Tätigkeit tritt die 
Mitarbeit der Gemeindeschwestern im Dienste 
der Erfassung der Tuberkulösen. Gerade 
hierzu sind die Gemeindeschwestern häufig 
ganz besonders in der Lage. Nicht ohne Be
rechtigung sagt Müller aaO. S. 14: „sie 
seien die besten Helfer beim Aufstöbern der 
Tuberkuloscfällc und Infektionsquellen"; zu 
vgl. auch Petri aaO. S. 37, May aaO., 
Brcckc aaO. S. 39. Ihr Beruf führt sie 
bei der so außerordentlichen Verbreitung der 
Tuberkulose nicht nur in Familien, in denen 
sie einen Schwcrluugenkranken oder einen 
sonst Tuberkulösen pflegen müssen, sondern 
auch in Familien, in denen an anderen 
Krankheiten Leidende ihrer Pflege bedürfen, 
und in denen außerdeni lungenkranke oder 
sonst tuberkulöse oder verdächtige Personen 
vorhanden sind. Infolge ihres geschärften 
Blickes für die Erscheinungen dieser Krank
heit oder aus bezüglichen Mitteilungen der 
Familienmitglieder wird unschwer der Ver
dacht in ihnen entstehen, ob und daß es sich 
uni einen Lungenkranken oder sonst Tuber
kulösen handelt. Viele von diesen Personen 
sind bei der gcgcmvärtigcu unzulänglichen 
gesetzlichen Regelung der Auzeigcpflicht bei 
Tuberkulose der Fürsorgestellc noch nicht be
kannt. Welchen Dienst leisten die Gemeinde
schwestern der Tubcrkulosefürsorgcstellc, wenn 
sie ihr die Familien zur weiteren Betreuung 
melden, welchen Dienst diesen Familien, wenn 
auch vielleicht ohne oder zunächst selbst gegen 
deren Willen, welchen Dienst der Allgemein
heit! Gesetzlich ist die Meldepflicht der Ge
meindeschwestern als solcher nirgends fest- 
gclcgt. Nach 8 57 der Ausführungsver
ordnung zum Sächs. Wohlfahrtspflcgegcsetz 
vom 29. März 1926, der die Anzeigepflicht 
bei Tuberkulose für Sachsen neu geordnet hat, 
käme eine Meldepflicht der Gemeinde
schwestern nur insoweit in Betracht, als sie 
gleichzeitig einem Haushalte vorstehen, in dem 
eine an ansteckender Tuberkulose erkrankte 
Person sich aufhält, und auch daun sind sie
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gesetzlich nur verpflichtet, Anzeige zu erstatten, 
wenn sie davon Kenntnis erhalten, daß die 
kranke Person die Wohnung zu wechseln be
absichtigt. Ebenso würden sie nach diesen Be
stimmungen anzeigepflichtig sein, wenn sie 
gleichzeitig mit der Leitung einer Kranken-, 
Entbindungs- oder Pflegeanstalt, eines 
Waisen-, Armen-, Sicchenhauses oder einer 
ähnlichen Anstalt oder von der Leitung einer 
solchen Anstalt mit den Meldungen ausdrück
lich betraut worden wären.

Im wesentlichen steht also die Meldung 
von Tuberkulosefällen, die den Gemeinde
schwestern bekannt werden, lediglich in deren 
freien Willen. Im Hinblick auf die noch viel 
zu wenig gewürdigte Bedeutung der Er
fassung aller Tuberkulösen für die Be
kämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit 
stehe ich allerdings auf dem Standpunkte, 
daß die Anzeigcpflichi auch auf die Gemeinde
schwestern — wie auch auf alle übrigen mit 
der Pflege Kranker befaßten Krankenpflege- 
Personen —• gesetzlich ausgedehnt werden 
möchte. An sich müßte freilich erwartet wer
den dürfen, daß selbst ohne das Vorhanden
sein von die Meldepflicht ausfprechcnden ge
setzlichen Bestimmungen die Gemeinde
schwestern von sich aus es als Pflicht er
achten, alle ihnen bckanntwerdendcn für- 
forgcbcdürftigen Fälle der zuständigen Für- 
sorgcstelle zu nennen.

Vermitteln sie doch gleichzeitig da
durch den Familien ihrer Pflege und Für
sorge alle die Fürsorge- und Hilfsmaß- 
nahmcn, die den Tubcrkuloscfürsorgestcllen 
zur Durchführung ihres Pflichtcnkrcises zur 
Verfügung stehen, zu vgl. hierzu O c r t c l 
in der „Zeitschrift für Tuberkulose" Bd. 46 
S. 37.

Deshalb ist gerade die Meldung Ver
dächtiger und Tuberkulöser an die zuständige 
Fllrsorgestelle schon als eine, ja vielleicht als 
die bedeutsamste Vcrmittlungsfürsorgcmaß- 
nahme zu bezeichnen, und die Gemeinde
schwestern sind zumeist eigener weiterer An
träge und Anregungen im Interesse der 
einzelnen Familien in der berechtigten Er
wartung enthoben, daß die angezcigt er
scheinenden Fürsorgcmaßnahmcn von der 
Färsorgestelle selbst veranlaßt und durchgc- 
fiihrt werden.

Immerhin bleibt auch dann noch eine 
Fülle von fürsorgerischcn Einzelmaßnahmcn 
ihnen selbst Vorbehalten.

Hier nur einige:
Bei ihrem Verkehr in den Familien wird 

eine bcrufsfceudigc Gemeindeschwester sich 
nicht nur mit der Pflege des Kranken be

fassen, der ihr uninittclbar anvcrtraut ist, 
sondern sie wird, soweit die Zeit es zuläßt, 
der ganzen Familie ihre Fürsorge ange- 
deihen lassen. Und in diesem Sinne sollte die 
Tätigkeit jeder Gemeindeschwester Familien- 
fürsorgc sein. Sie wird auf die Wohnung 
und Wohnverhältnisse des Kranken zu 
achten haben, auf die bauliche Beschaffenheit 
der Wohnung, auf die Einrichtung, den in ihr 
aufhältlichen Personcnkrcis und die sonstige 
Umgebung. Erhebliche gesundheitliche Män
gel der Wohnung kann sic gegebenenfalls den 
zuständigen wohnungsamtlichcn Stellen zur 
Abstellung Mitteilen. Ist die Wohnungs
einrichtung eine unzureichende, kann sie die 
Hilfe des Wohlfahrts- und Jugendamtes in 
Anspruch nehmen, also etwa, wenn die 
Familie nicht die erforderlichen Betten, 
Decken und Bettwäsche aus eigenen Mitteln 
zu beschaffen vermag, wenn es dein Krankcn- 
an Eß- und Trinkgeschirr fehlt, das er für 
sich allein benutzen soll, an Leibwäsche, an 
Taschen- und Handtüchern, die von den An
gehörigen nicht gleichzeitig mit in Gebrauch 
genommen werden dürfen. Die Überwachung 
der Offentubcrkulöscn und die sogenannte 
Heimfürsorgc für sic, namentlich auf dem 
Lande, wird ihre besondere Sorge sein! zu 
vgl. hierzu Margarete Meißner in den 
„Mitteilungen" vom 15. Juni 1627.

Wenn eine Wohnungsdcsinfektion — sei 
cs als laufende, sei cs als Schluß- 
dcsinfektion ■— angezeigt erscheint, wird sie 
diese, soweit sie sie nicht selbst vornehmen 
kann, in die Wege leiten. Findet sie in der 
Familie ein Pflege- oder Ziehkind, das nicht 
die entsprechende einwandfreie Pflege oder 
Erziehung genießt oder in der Familie der 
Ansteckungsgefahr mit Tuberkulose ansgesetzt 
ist, wird sic den notwendigen Wechsel der 
Pflegefamilie anrege». Rothfeld weist in 
den „Mitteilungen" voni 15. Januar 1927 
darauf hin, daß die Gemeindeschwestern für 
rechte Planwirtschaft in der Erholungsfür
sorge mit behilflich sein können. Er führt 
ans: „Die Gemeindeschwestern werden ja sehr 
häufig als erste die Vorschläge für Ent
sendung von Kindern machen. Und wichtig 
ivird es sei: daß gerade sie die richtige Aus- 
wahl treffen, um nicht später das Gefühl der 
Enttäuschung bei Eltern wie Kindern auf- 
kommen zu lassen. Vor allen, werden sie 
immer wieder unbegründeter Begehrlichkeit 
cntgegcntrete» und nur die Bedürftigkeits- 
frage entscheiden lassen müssen". Nicht 
minder ist, >vic er weiter mit Recht betont — 
zu vgl. „Mitteilungen" vom 15. Februar 
1927 —, vielfach auch die Mitarbeit der Ge-

r\
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meindeschwestcrn an den Kindern nach der 
Rückkehr aus der Erholungs- oder Heilstätte 
unentbehrlich, wenn deren Behandlung in 
der Heilstätte später zu Dauererfolgen 
führen soll.

D i e i n g bei B o l z a u : „Fllrsorgerecht 
und Caritas" S. 233 gedenkt besonders ihrer 
Bemühungen, darauf hinzuwirken, daß 
Personen, die nicht versichcrungspflichtig sind, 
freiwillig der Krankenkasse beitrcten, und 
Versicherte, daß sic beim Ausscheiden aus 
cineni Arbcitsverhältnis sich weiterversichcrn.

Dem allen gegenüber könnte eingewendet 
lvcrdcn und ist eingelvcndet worden, daß 
diese Anforderungen an die Gemeinde
schwestern zu weitgehend seien, sie zu stark be
lasten und ihrem eigentlichen pflegerischen 
Wirken entziehen. Ich kann diese Bedenken 
nicht teilen. Zahlreiche gegenteilige Er
fahrungen, die rege Mitarbeit, die schon jetzt 
viele Gemeindeschwestern im Dienste der 
Tuberkulosebekämpfung namentlich da ent
falten, wo sic hierzu auf Grund besonderer 
Vereinbarungen in ihren, Anstcllungsver- 
trag bzw. in dem Abkommen des sie aus
sendenden Mutterhauses mit dem Träger der 
Gemeindcpflege mit verpflichtet sind, bestäti

gen, daß gewissenhafte Gemeindeschwestern, 
die aus selbstloser Liebe zu Kranken und 
Armen den Beruf als solche sich zur Lebens
aufgabe gclvählt, haben, auch diese Neben
leistungen zur eigentlichen Pflege gern über
nehmen und trotzdem die Pflegen, die ihnen 
immerhin zumeist Zeit zu solchen Fest
stellungen und Sonderdiensten übriqlassen, 
mit voller Hingabe durchführen. Dies wird 
den Schwestern um so leichter werden, je voll
kommener sie in der praktischen Tubcrkulose- 
arbeit ausgcbildet sind. Deshalb erscheint cs 
so überaus wichtig, daß auch die Gemeinde
schwestern auf dem Gebiete der Tuberkulose
fürsorge — am besten schon vor Eintritt in 
die eigentliche Gemeindcarbeit — nicht nur 
eine theoretische, sondern vor allen Dingen 
eine praktische Ausbildung möglichst in einer 
hauptamtlich geleiteten, gut organisierten 
Tubcrkuloscfürsorgestelle erhalten — zu vgl. 
hierzu „Mitteilungen" vom 1. Dezember 
1824 — und dann durch öftere Fortbildungs
lehrgänge über den neuesten Stand der 
Tuberkuloseforschung und ihre Auswirkungen 
in der Praxis der Tuberkuloscfürsorgestellcn 
— zu vgl. auch Denker in der „Zeitschrift 
für Tuberkulose" Bd. 48 S. 548 — unter
richtet bleiben.

Fürsorge für Rechlsverbrecher in der Schweiz.
Von Dr. Feld, Zürich.

Während in den Vereinigten Staaten schon 
vor hundert Jahren ein eigenes Jugendgc- 
fängnis in New Jork errichtet wurde und das 
bcrühnite Reformator», von Elmira immerhin 
bereits 1876 seine vorbildliche Wirksamkeit be
gann, wurde in der Schweiz zwar schon 1855 
auf einer Versammlung der Gemeinnützigen 
Gesellschaft die Gründung einer interkanto
nalen Rcttungsanstalt für jugendliche Rechts
brecher befürwortet, aber dabei blieb es einst
weilen. In, Jahre 1863 niußte der nachmalige 
Bundcsrat Dubs noch beklagen, daß die 
jugendlichen Verurteilten ihre Strafzeit ge
wöhnlich in Zuchthäusern und Arbeitshäusern 
gemeinsam mit ältere» und abgehärteten Ver
brechern abzubüßcn hätten, weil cs an beson
deren Anstalten für sie fehle. Der Gedanke 
der interkantonalen Rettungsanstalten 
scheiterte ').

Wegen des großen Bedürfnisses nach solchen 
Besserungsanstalten mußten schließlich doch

*) Lengweiler, die Zwangserziehung der Verwahr
losten, lasterhaften und verbrecherischen Jugend. 
St. Gallen 1895. — Hafner, Geschichte der Gefäng
nisreform. Bern 1901, S. 94 und die dort genannten 
Schriften.

einige Kantone selbständig Vorgehen, so 1882 
und 1883 Bern und Aargau mit ihren 
Zwangserzichungsanstalten Trachselwald- 
Tcsienbcrg und Aarburg. Ferner Basel-Stadt 
mit der kantonalen Erziehungsanstalt für 
Knaben in Klostcrsicchtcn. In dem Organisa- 
tionsdckrct der Berner Anstalt ist damals 
schon der Versuch gemacht worden, die Gefan
genen nach ihrem Charakter in vier Gruppen 
zu trennen. Diese werden vorwiegend gewerb
lich beschäftigt. Mehr landwirtschaftlich ein
gestellt ist die Anstalt Aarburg. Von ihr 
rühmt man neuerdings ihre moderne Er
ziehung, die immer mehr auf gerechte Milde 
als auf blinden Zwang abstclle"). Auch 
andere Kantone haben staatliche Zwangs
erziehungsanstalten; aber nicht immer nach 
modernen Grundsätzen. Manchen Orts man
gelt cs leider noch an einer energischen und

s) Für die Zöglinge der Anstalt Aarburg hat Ger
trud Jnd die „Ursachen der Verwahrlosung und Kri
minalität" untersucht nach dem Vorbilde von Gruhlcs 
Forschungen ans der badischen Anstalt Flehingen. 
Berner jur. Diss. 1993. — Eine wertvolle Statistik 
der jugendlichen Nückfälligleit 1901—1920 bietet der 
Jahresbericht 1926 von Trachsetwald.

I

i
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rationellen Behandlung der jugendlichen 
Rechtsbrecher, schon wegen des Fehlens einer 
eigenen Jngendgerichtsbarkeit, die nach er
zieherischen Grundsätzen arbeitet, statt formal 
nach der Schwere des Delikts. Eigelie Jngend- 
strafgesetze haben bis jetzt nur die Kantone 
Genf (1914), Nenenbnrg (1917) und Zürich 
(1919). In Bern steht ein Entwurf zur Be
ratung °). Lediglich über das Verfahren gegen 
Kinder und Jugendliche bestehen Bestim- 
mungen in einem besonderen Gesetze für 
Appenzell-Anßerhoden. Entsprechende Vor
schriften in anderen Gesetzen (allgemeinen 
Strafprozeßordnnngen n. dgl.) besitzen Basel- 
Stadt, Schaffhansen, St. Gallen, Granbünven 
und Tessin. Die vereinzelte» Bestimmungen 
zahlreicher Kantone über das materielle 
Jugendstrafrecht hat E. Hauser im neuen 
11. Band des „Jahrbuchs der Jugendhilfe", 
herausgegebeir von der Stiftung Pro Jnven- 
tate, S. 173 aufgeführt. Ter Schweizerische 
Juristentag hatte bereits 1909 über Jugend
gerichte verhandelt ').

Begreiflicherweise wird auch in der Schweiz 
wie sonst die strafrechtliche Behandlung der 
Rechtsbrecher weithin iloch von formal juristi
schen Theorien der Vergeltniigskriminalistik 
beherrscht und stellt namentlich bei den Er
wachsenen vorwiegend auf Bestrafung ab statt 
auf Erziehung und Besserung. Strafrechts- 
Pflege statt Menschen-Pflege. Immerhin ist 
der Gedanke der Fürsorge doch auch hier er
folgreich eingedruugeu, besonders aus den Er
fahrungen des Strafvollzugs her. Auf diesem 
Gebiete ist die Schweiz zweimal dem enropäi- 
scheli Gefängniswesen Vorbild gewesen: vor 
hundert Jahren, als die Kantone Gens und 
Waadt die ersten panoptischen Anstalten des 
europäischen Festlandes schufen, und vor 
sechzig Jahren, als der Kanton Aargan in 
seiner neuen Strafanstalt Lenzburg in An- 
iehtinug an de» irischen Strafvollzug das Pro- 
gressivsysteni einfiihrte, das rasch zum „schwei-

:l) Vgl. Thorinami, Entwurf eines Gesetzes bete, die 
itugendstrafrechtspflege für den Kanton Bern vom 
»0. März 1921, nebst Erläuterungen. Schweiz. 
Zeitschr. f. Strafrecht, -40. Jahrg. 1927, Heft 3,

*) Prof. Ernst Hafter, über Jugendgerichte mit be
sonderem Hinblick auf die schweizerischen Verhält
nisse. Verhandlungen des Schweizerischen Inristen- 
vercilts 1909. Auch in der Zeitschr. s. schwciz. Recht 
28. Bd. 1909.

zerischeu System" wurde °). Den Abschluss der 
von Lenzburg eingeleiteten Reformperiode 
bildet die Strafanstalt des Kantons Zürich in 
Regensdorf °) mit ihren zahlreichen, gut ans
gestatteten Arbeitsgetrieben verschiedenster Ge
werbe 5 * 7). Ein größerer landwirtschaftlicher 
Gutsbetrieb wurde erst infolge der Ernäh- 
rungsschwierigkeiten während des Weltkrieges 
angegliedert. Hingegen ist vorwiegend auf 
landwirtschaftlicher Arbeit anfgebant die ber- 
nische Strafkolonie von Witzwil in dem Großen 
Moos am nordöstlichen Ende des Nenenbnrger 
Sees bei Ins. Hier hatte, nachdem durch die 
weitgreifenden Flnßkorrektioiien der 1870er 
und 1880er Jahre der versumpfte Boden 
gründlich entwässert worden war, eine private 
Gesellschaft Landwirtschaft im großen betreiben 
wollen. Ans ihrem Konkurs kaufte der Staat 
Bern das Land um 1891 sehr billig für 
800 000 .Franken an und errichtete für eine 
weitere Million die neue Strafanstalt als Er
satz der bisherigen in der Stadt Bern. Die 
Domäne umfaßt etwa 1000 Hektar. Der Be
trieb beruht auf dem Grundsatz, die Gefange
nen durch Gewöhnung an strenge Arbeit und 
ein regelmäßiges Leben zu bessern. Dabei wird 
im Gegensatz zu dem geschlossenen Strafvoll
zug durch Zelle und Einzelhaft, >vie er sonst

5) Vgl. v. Holtzeudorff und v. Jagcmann, Hand
buch des Gefängniswesens, 1888, Bd. I, S. 67. über 
die Entwicklung des schweizerischen Gefängniswesens 
und seinen gegenwärtigen Stand: Karl Hafner, Ge
schichte der Gefängnisreform in der Schweiz. Bern 
1901. (Auch als Diss. jur. Und in der Zeitschrift f. 
schweiz. Statistik, Jahrg. 1901.) — Ferner Hafner 
und Zürcher, Schweizerische Gcfängniskunde. Bern
1925.

°) Karl Hafner, Die Strafanstalt Regensdors und 
die Zürcherische Zwangsversorgung. Winterthur
1926. 63 (Beilage zum 72. Jahresbericht des 
Zürcher Vereins für Schutzaufsicht und Entlassenen- 
fürsorge auf 1926.) Verf. ist Direktor der Anstalt. 
(Vom Geistlichen derselben Anstalt stammt: I. G. 
Frei, Die Pflege des Geistes in den Strafanstalten. 
Schweiz. Zeitschr. f. Strafrecht, 38. Jahrg., 1925, 
Heft -1, 3. 237.)

') Über die Arbeitsbeschäftigung i» den einzelnen 
Strafanstalten der Schweiz gibt einen Überblick der 
68. Jahresbericht des in voriger Note genannten 
Zürcher Vereins auf das Jahr 1922, S. 6. (Vortrag 
von E. Meister: Über Arbeit, Arbeitsverdienst und 
Rechnungswesen im Strafanstaltsbetrieb). Der Ar
beitsverdienst wird neuerdings häufiger erörtert und 
seine wesentliche Erhöhung dringend verlangt, z. B. 
in den „Verhandlungen" des schweizerischen Ge
fängnisvereins, N. F. Heft 5, 1925.
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üblich ist, hier dcr Strafvollzug mit LandcS- 
kulturarbeil verbunden 8).

Bereits in de» 1820er Jahren waren An
regungen in dieser Richtung gemacht worden, 
freilich zusammen mit dem wenig aussichts
reichen Plane, die Alpweiden zu erschließen. 
Der Berner Oberförster und nachmalige Rc- 
gierungsrat Albr, Karl Ludiv. Kastenhofcr 
— veranlaßt durch die Tagung der Schweiz. 
Gemeinnützigen Gesellschaft von 1825 — ver
öffentlichte im Jahre 1827 seine „Bcyträgc 
zur Bcnrthcilung der Northeile der Koloni
sation eines Thcils der Alpwcidcn im Gegen-, 
satz dcr Armenhäuser und Zuchthäuser in 
Städten und Flecken und dcr Einbürgerung 
dcr Heimatlosen in schon bestehenden Gc- 
mcinden". Er hat selber anderthalb Jahr
zehnte lang erfolgreiche Versuche mit Kultur
pflanzen auf dem Abendbcrg bei Jntcrlakcn 
getrieben. Das Gelände kaufte dann Dr. 
Guggcnbühl für die seinerzeit viel genannte 
Krctiucnanstalt").

Die erste Kulturarbeit dieser Art in dcr 
Schweiz war die Fruchtbarmachung des Dom- 
lcschg durch die bündncrischc Korrektions- 
austalt Rcalta unterhalb Thusis. Sic entstand 
1854 ans der Erweiterung dcr seit 1888 be
stehenden Zwangsarbeitsanstalt im bischöf
lichen Schloß Fürstenau. Deren Insassen 
waren mit gutem Erfolg au der. Wühlarbeiten 
beschäftigt worden, als damals dcr Staat den 
Hintcrrhcin korrigierte. Im Jahre 1857 cmp- 
fahl dann dcr Strafrechtslchrcr A. v. Orelli 
in seinen „Grundlagen des Strafrechts" die 
allgemeine Ausführung größerer öffentlicher 
Arbeiten durch die Sträflinge, und er wies 
dabei u. a. schon auf die Entsumpfung eben 
des SeclandcS hin, >vo Witzwil heute schafft. 
Bei der Gründung von Witzwil dürfte Rcalta 
einigermaßen als Vorbild gedient haben 10).

Unter dem verdienstvollen Leiter Otto 
KcllerhalS ist jetzt die Einöde i» eine wohlbc- 
bautc Kulturlandschaft umgcivandelt worden

B) O. KeHerhaIö, Strafvollzug in Verbindung 
mit Landcölulturarbeit. „Verhnndiungeu des Ge- 
fängnisvereins". 91. F. Heft 5, 1925, S. 69 (Vortrag 
NM GcfängniskurS 1924 in Witzwil. Am gleichen 
Kurs auch Vortrüge in NegcnSdorf bei Zürich über 
diese Anstalt!)

O. K e l l c r h a IS, Die beruischen Straf- und 
Arbeitskolonicn im Gebiete der ober» Jura-Ge- 
tvässcrkorrektion. Biel 1896.

Erik Wolf in der Monatsschrift für Kriminal- 
psochologic und Srasrcchtsrcfori», 18. Jahrg., 1927, 
S. 162, über Witzwil und Negensdorf als typische 
Vertreter des Strafvollzugs in der Schiveiz.

"1 Karl Alther, Geschichte der Schlvachsiitnigcn- 
',Fürsorge in der Schweiz I. Bd. Niegcnöberg 1928.

,0) Widincr in dcit ..Verhandlungen" des schiveiz. 
GefängnisvereinS, 28. Versammlung 1927, 1. .Heft: 
Niealta und Witzwil S. 96 ff.

mit einem blühenden landwirtschaftlichen 
Großbetrieb, dem seit längerer Zeit manche 
neue Beschäftignngszwcige angefügt werden, 
um die Erträge des Bodens auch gewerblich 
und industriell zu verwerten. Die Anstalt ist 
nicht nur imstande, sich selbst zu erhalten, son
dern auch noch jährliche Überschüsse in den 
Staatssäckel zu liefern "). Ihre Leitung ist 
aber streng darauf bedacht, daß das Unter
nehmen nicht etwa als bequeme Einnahnic- 
qncllc des Staates betrachtet werde. Die Über
schüsse sollen vielmehr in erster Linie zum 
weiteren Ausbau dcr cigentlichen Erzichungs- 
nnd Fllrsorgcwcrkc dienen.

Man rühmt denn auch vor allem die er
zieherischen Erfolge, die sich u. a. darin zeigen, 
daß viele ehemalige Häftlinge zu Angestellten 
der Strafanstalt gemacht werden konnten. 
Und wegen ihrer offenbaren Erzichnngs- 
erfolge wird sic jetzt öfter als Vorbild beachtet. 
So sind Strafanstalten in Norwegen, Schwe
den und den Vereinigten Staaten dcni Bei
spiel von Witzwil gefolgt. Dcr Besonderheit 
des Unternehmens gemäß lvcrdcn gefährliche 
und flnchtverdüchtigc Leute nicht aufgc- 
nonilncn. Aber gewisse Kreise hoffen, sogar 
das bcrnische Korrektionshaus Thorbcrg für 
die schlvcrercn Sträflinge mit Erfolg hierher 
verlegen ^u können. Neuerdings hat die 
Anstaltsleitung begonnen, auch auswärts von 
Witzwil, so im Ncuenburgcr Jura, kleine Ko
lonien zu gründen, uni dort Meliorationen 
durchzuführcn.

In dcr Schweiz besitzen ähnliche Anstalten 
kleineren Umsanges die Kantone St. Gallen 
in dcr landwirtschaftlichen Kolonie dcr Straf
anstalt im Sarcrriet (Rhcintal), und Frci- 
burg in dcr Strafkolonie Bcllcchasse (im 
großen Moos, wie Witzwil),!). Die Waadt 
hat im Jahre 1020 eine große Kolonie 
zivischen Uverdon und Orbe, am Südendc dcs 
Ncncnburgcr Sees, zu errichten beschlossen mit

") Witzwil hat mit 50 Gefangenen und einem 
Staatszuschus; von 30 000 Franken jährlich begonnen. 
Schon.1613 erzielte es einen Überschuh von 100 000 
Franken, der während der Kriegskonjunktur auf 
800 000 Franken stieg, 1623 und 1624 immer nocy 
160 000 und 24 000 Franken betrug. Heute ist der 
Reservefonds von Witzwil höher als das Anlage
kapital der ganzen Unternehmung; der gegenwärtige 
Wert der Kolonie übersteigt fünf Millionen.

") Anfänglich begründet zur Unterbringung von 
Trinkern, Landstreichern und Arbeitsscheuen gemäh 
Gesetz vom 18. Mai 1866 zur Ergänzung des Straf
gesetzbuchs. Seit 1615 (Beschlns; des Grohen Rates 
vom 7. Mai) für alle Strafgefangenen, auch die weib
lichen. Bgl. besonders den 1. Jahresbericht seit der 
Reorganisierung von 1615 und den nach Durchfüh
rung aller Reformen: Uoniteneier cantonal de 
Hellecluis.se, Rapport sur l’exercise 1616 sowie 
1626. Beide mit zahlreichen Bildern von der Anstalt.
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einem Kostenaufwand von 2V- Millionen 
Franken; vor allein zum Ersatz des kanto
nalen Zuchthauses in Lausanne, das vor 
hundert Jahren als Musteranstalt gerühmt 
wurde, jetzt aber natürlich veraltet ist. In die 
neue Kolonie würde auch das bisherige Zcn- 
tralgcfängnis des Kantons bei Orbc auf- 
gchen, in dem jetzt die Strafen von 14 Tagen 
bis drei Monaten verbüßt werden. Mau 
rechnet damit, daß Neuenburg und Genf, die 
jetzt ihre Sträflinge nach Witzwil senden, 
künftig die neue lvaadtländischc Anstalt be
nutzen werden; das gleiche erhofft man vom 
Tessin, das die von der Regierung vorgesehene 
Benutzung voll Witzwil fallen lassen mußte, 
weil das Parlament die Verschickung der 
Sträflinge nach jenseits des Gotthards als 
Grausaillkcit und Verletzung der italianitü 
seinerzeit ablchnte.

Eine besondere Abteilung soll außer zur 
nicht-kriminellen „Verwahrung" auch als 
Zwischcnstatiou für entlassene Straf
gefangene dienen, die vor der Rückkehr 
„ins Leben" freiwillig dort zu bleiben geneigt 
find. Auch in Witzwil besteht ein solches be
sonderes Arbcitshcim, der Nußhof. Seinen 
Ausbau sucht die Anstaltsleitung kräftig zu 
fördern; überhaupt erblickt sic eine ihrer vor
nehmsten Aufgabe» darin, die Teilnahme für 
die Gefangenen über die Strafzeit hinaus 
wach zu halten. —■ Manche Willensschwäche 
lassen sich gerne in Arbeiterkolonicn auf- 
nchincn, wie sie z. B. seit 1889 im Tannen
hof bei Gampclcn (Witzwil), 1895 in Herder» 
(Thurgau), 1994 in Dictisberg (Basel-Land) 
und 1999 in Dcvcns („Maison Romaude" 
bei St. Aubin, Neuenburg) bestehen. Letztere, 
viele Trinker enthaltend, ist seit 1912 der 
Heilsarmee zum Betrieb übergeben und tvird 
von gemeinnützigen Gesellschaften der Kan
tone Waadt, Neucnburg und Genf getragen, 
die sic auch gegründet haben. Im übrigen 
fließen den Kolonien auch öffentliche Gelder 
zu. Besonders au Herder» sind zahlreiche 
Kantone, am meisten Zürich, beteiligt. Die 
Gründung tvar angeregt worden durch den 
Zürcher Schutzaufsichtsverein. Merkwürdiger
weise wird diese Anstalt nicht alkoholfrei ge
führt. Vortviegcnd für entlassene Straf
gefangene, dann aber auch für Arbeitsscheue 
und Trinker besteht seit 1919 das Arbeits- 
hcim Rotzloch bei Stansstad (Nidwalden).

Für eine schweizerische Erziehungsanstalt 
für verurteilte Mädchen oder Mädchcn- 
korrcktionsanstalt werden seit einer Reihe von 
Jahren Gelder gesammelt von dem 
Schweizerischen Verein für Straf-, Gcfängnis- 
ivescn und Schutzaufsicht.

Dieser Verein, hier kurz Gefängnis- 
verein genannt, hat überhaupt einen 
wesentlichen Anteil au den Bestrebungen zur 
Reform des Strafvollzugs. Er wurde im 
Jahre 1897 von Vertretern aus 12 Kantonen 
gegründet, auf Anregung schtveizcrischer 
Strafanstaltslcitcr, welche die Gründungs- 
Versammlung des Deutschen Vereins der 
Strafanstaltsbeamten im Jahre 1884 besucht 
hatten. Bereits vorher hatte sich die 
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft 
dieses Gebietes angenommen, und u. a. 1869 
die stattliche Zahl von 127 Fragen über das 
Gefängnisweseu ausgestellt (vgl. v. Holtzen- 
dorff in der „Allgemeinen Strafrcchtszcitung" 
1869, Heft 4). Im schweizerischen Gefängnis- 
Verein wurden bei seiner Gründung 32 Fra
gen genannt, denen er seine Aufmerksamkeit 
zu widmen habe10). Seit 1998 bestehen als 
Untergruppen eine besondere Konferenz der 
Strafanstaltsbcamtcn und der Schweizerische 
Verein der Gefängnisgeistlichen.

Ferner ist seit 1994 mit dem Gefängnis- 
Verein das Zentralkomitee der Schutzauf
sicht s v c r c i u c verschmolzen. Für die 
Anfänge der E n t l a s s c n c n f ü r s o r g c 
in der Schweiz werden dem Buche von 
Francis Cunningham über die Schweizer Ge
fängnisse und Vorschläge ihrer Verbesserung 
(Genf und Paris 1829) bedeutsame Anregun
gen zugeschricbcn. Aber schon vorher hatte 
sich in Genf ein Loiultä moral zur Unter
stützung von Sträflingen gebildet. In Basel 
folgte gleich nach Erscheinen des Buches die 
Gemeinnützige Gesellschaft 1821 mit Sträf- 
lingsfürsorgc, und dann Lausanne mit dem 
zweiten selbständigen Verein. Ein Frauen- 
vcreiu bzw. Ausschuß dieser Art entstanden in 
Bern und Zürich kurz vor dem Besuche der 
edlen Quäkcrin Elis. Fry i. I. 1899, die 
ihnen dann neuen Aufschwung gab. In 
St. Gallen schrieb ein Gesetz voni 24. No
vember 1898 für jeden entlassenen Straf
gefangenen eine Schutzaufsicht von drei 
Monaten bis zu drei Jahren vor, und im 
folgenden Jahre bildete sich der Schutzauf- 
sichtsvercin, dem die Regierung die Obsorge 
über die Eutlaßlingc übertrug. Dieser Ver
ein, mit dem für die Schweiz eigenartigen 
„staatlich autorisierten sog. Zwangssystcm",

“) Abgedruckt im ersten Jahresbericht. Über die 
stattliche Reihe der Vereinshefte, die seht unter dem 
Titel „Verhandlungen des Schweizerischen Vereins 
für Straf-, Gefängniswesen und Schutzaufsicht, 
Neue Folge" erscheinen, liegen zwei Inhaltsverzeich
nisse für 1867—1907 und für 1908—1924 vor. Als 
Beilage zum zweiten Vereinsheft 1917 erschien ein 
Geschichtlicher Überblick zum fünfzigjährigen Jubi
läum von Pfr. Karl Stückelberger, 48 S.
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hat im Laufe der Jahrzehnte das stattliche 
Vermögen von über 120 060 Franken angc- 
sammelt, das bei Verstaatlichung der Schutz
aufsicht vor einigen Jahren in einen staat
lichen Fonds umgewandelt wurde “). Mitte 
der 1840 er Jahre scheinen die Verhältnisse 
für diese Fürsorgcarbeit ungünstig gewesen 
zu sein. Damals mußten auch die beiden 
ersten Schutzvcreinc der Schweiz: Genf und 
Waadt (Lausanne) sich auflösen. Erst ein 
Jahrzehnt später gewann die Bewegung wie- 
der kräftigeres Leben. 1858 entstand der vor
bildlich gclvordene Zürcher Verein für männ
liche Strafentlassene, und bald eine Reihe 
anderer. Immerhin zählte man 1869 nur 
erst acht solcher Einrichtungen ls). Anregun
gen zu einem zwischcnkantonalcn Verband 
erfolgten nichrfach in den 1870er Jahren. Es 
hielt aber lange Zeit schwer, die verschiedenen 
Schutzvereine und Kommissionen einander 
näher zu bringen. Auf einer Vertreterver
sammlung wurden 1881 gewisse Richtlinien 
gleichartigen Arbeitens beschlossen, die aber 
anscheinend nicht allgemein cingehalten wor
den sind. Ein lockerer Verband der kanto
nalen Organisation kam erst 1888 zustande, 
nachdem die Angelegenheit im Gefängnis- 
Verein besprochen worden war. Endlich im 
Jahre 1904 erfolgte die Vereinigung mit deni 
Gefängnisverein, der seitdem die „Schutzauf
sicht" seinem Namen beigefügt hat 10).

Nach wie vor arbeiten aber die kantonalen 
Einrichtungen selbständig nebeneinander"): 
eine eigentliche Arbeitsgemeinschaft besteht 
nicht, und man empfindet besonders in den 
rührigen Organisationen den Mangel einer 
einheitlichen Regelung. Der innere Ausbau

") Moser-Nef, die Schutzaufsicht irn Kanton 
St. Gallen. Beilage zum zweiten Vereinsheft 
(1913), XXVII. Vereinsveusammlung des Gofängnis- 
oereins.

lö) I. -Di. Forrer, Beitrag zur Geschichte und Aus
bildung der Schutzaufsicht in der Schweiz in den 
„Verhandlungen" des GefängnisvcreinS 1869. — 
Heute fehlen kantonale Sektionen noch in Appen» 
zell-J. Rh., Nid- nnd Obwalden, sowie Wallis. Da
mit ist freilich nicht gesagt, das; in allen übrigen 
Kantonen die Entlasieuenfürsorge genügend aus- 
gebaut sei.

u‘) Geschichtliche Darstellungen bei Hafner. Ge
schichte der Gesängnisresorm, -o. 165 — und bei 
Sliickelberg a. a. O. Bei Hafner S. 179 auch über 
ftühcre interkantonale Bestrebungen. Getts, Wandt 
und Neuenburg hatte» schon itt den 1830er Jahren 
eine solche Verbindung, der sich der Berner Verein 
bei seiner Gründung sofort anschlotz.

17) Wohl die meisten geben auch selbständige 
Jahresberichte heraus, z. T. mit guten Schilderungen 
aus der Praxis. Datteben erscheint regelmätzig eine 
zusammcnfassendc Übersicht des Gcfängnisoercins 
über ihre Tätigkeit.

ist gar verschieden, als Kommission oder Ver
ein oder Behörde. Während man früher be
sonderen Wert auf den privaten Charakter 
legte, um die Absicht fürsorglicher Hilfe ohne 
bürokratische Bevormundung zu betonen und 
um ein Vertrauensverhältnis zu den Schutz
befohlenen zu erleichtern, hat nun die Er
kenntnis, daß den freiwilligen Einrichtungen 
in vielen Fällen der nötige Rückhalt zu wirk- 
saniem Eingreifen fehlt, den Wunsch nach 
einem „gewissen behördlichen Anstrich" ge
weckt. Mit der eigentlichen Verstaatlichung 
machte der Kanton Bern den Anfang, indem 
er 1911 das Amt für Schutzaufsicht schuf 
(Dekret vom 6. Februar), St. Gallen folgte 
durch Übernahme des erwähnten Vereins, und 
1921 hat Aargau die ehemalige Kommission 
für Schutzaufsicht von 1890 zu einer „staat
lichen" Einrichtung gcinacht"). Sie wird 
als ein Mittelding zwischen privater Ein
richtung und rein staatlichem Amte ange
sprochen. Ähnliche Verbindung besteht mehr 
oder weniger auch in anderen Kantonen, in
dem der Staat mitunter nicht nur Zuschüsse 
zu den Ausgaben leistet, sondern auch gewisse 
Aufsicht- oder Mitsprachcrechte hat (in Zürich 
z. B. bei Ernennung des Schutzaufsicht
beamten).

Die Fürsorgeorganc sind im einzelnen ganz 
verschiedener Art, von ehrenamtlichen Pa
tronen bis zu hauptberuflichen Schutzaufsicht- 
beaniten. Von letzteren gibt es heute fünf, 
nämlich in Zürich (seit 1910) bezahltes Neben
amt fchon seit 1881); Bern (auch seit 1910; 
der staatliche Beamte hat seit 1926 einen 
hauptberuflichen Gehilfen, der von einem neu 
begründeten privaten Verein finanziert wird); 
St. Gallen (seit 1919; staatlich, vorher INI 
Nebenamt); Aargau (1925) und den Beamte» 
des Konkordats für die gemeinsame An
stellung eines Schutzaufsichtsbcamtcn (früher 
„Agenten,,), das die Kantone der beiden 
Basel, Luzern, Solothurn und Zug umfaßt 
und seit 1911 besteht10). Es ist angeregt

1S) Das Gesetz über Organisation der Kirch
gemeinden des .Kantons von 1868 hatte den K i r ch - 
gemeinden die Schutzaufsicht über entlassene Sträf- 
linge übertragen. Zur Durchsührung dieser Aufgabe 
und zur Förderung der übrigen Sträflingsfürsorge 
bestellten die Ausschüsse der reformierten, römisär- 
und christkatholischcn Kirchensynoden mit den Direk
tionen der Anstalten Lenzbnrg und Aarburg eine 
Kommission. Die neue Regelung erfolgte durch 
Grotzratsverordnung vom 21. September 1920.

i») Seit Ende 1915 war auch die Kommission des 
Kantons Aargan beteiligt, bis diese unlängst einen 
eigenen hauptamtlichen Beamten erhalten hat.
Vgl. über das Konkordat den Kurzen Bericht znm 
zebniährigen Bestand des Schutzaufsichtskonkordates, 
erstattet von Pfr. F. W. Jenny. Liestal 1922.
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worden, auf dem Konkordatswege weiterzu- 
gchen (z. B. durch die Kleine Allfrage 
Z'graggen in, Nationalrat, 1. Dezember 
1924). Man hält zusammen neun hauptamt
liche Schuhaufsichtsbcainte für die ganze 
Schweiz nötig und ausreichend.

Eine wichtige und bei der gegenwärtigen 
Wirtschaftslage schwierige Arbeit der Beamten 
ist die Unterbringung der Entlassenen in 
Arbeitsstellen. Hie und da gibt es auch pri
vate Heime, wo sie Unterkunft finden bis zur 
Erlangung einer bürgerlichen Beschäftigulig. 
So besteht z. B. seit 1903 das Asyl der Heils
armee für entlassene Sträflinge in Köniz bei 
Bern; weitere sind geplant. Es fehlt noch all 
gcliügend Asylen für kurzzeitige Unter
bringung, ferner für die zahlreichen krankhaft 
Veranlagten und Psychopathen “).

Mit Unterstützung der Familienangehöri- 
gen des Sträflings, wie sie besonders von der 
deutschen Sträflingsfürsorgc gepflegt lvird, 
befassen sich die nieisten schweizerischen Schutz- 
aufsichtsvercine selten. Die Aufgabe wurde 
aber erörtert in den Verhandlungen des Ge- 
fälig.lisvereins (XVTII. Bd. Heft 1 Seite 1 
llnd 32, Heft 2 Seite 12), und der Zürcher 
Verein für Schutzaufsicht hat vor wenigen 
Jahren beschlossen, feine Fürsorge auf not
leidende Angehörige auszudchncn (Jahres
bericht 1924 Seite 7).

Trotz mancher Einrichlungcn und Be- 
sircbungeu wird von Kennern erklärt, „das; 
kein zweites Gebiet öffentlicher Wohltätigkeit 
so weit im Rückstand geblieben sei wie die 
Enilassenenfürsorge", obwohl diese viel wich
tiger sei „als alle Finessen des Strafvollzugs" 
(Widmer). Wenn aber im gleichen Zusainincii- 
hange darauf hiligeloiesen wird, das; nach 
einer Umfrage im Jahre 1924 höchstens 700 
Entlassene in bezahlte Arbeitsstellcl, gebracht 
ivorden seien, während jährlich rund 10 000 
Zuchthaus- und Gcfäiignissträflinge, Zwangs- 
arbciter und Zöglinge der Zwangserzichungs. 
anstaltcn entlassen werden, so ist beut cnt- 
gegenzuhalten, das; für zahlreiche Entlaßlinge 
die Arbeitsbeschaffung überhaupt nicht nötig

'"1 über dir gegenwärtigen Forderungen: Prof. 
Ernst Delaquis und Alt - Strafanftaltsdircktor 
D. Widmer: „Grundlagen, Grenzen und praktische 
Durchführung der Entlafsenensürsorge." Vorträge 
an der interkantonalen Konferenz für Entlafscnen- 
fürsorge in Bern 1925. Hrsgg. vom Schweiz. Verein 
für Straf-, GefängniSwescn und Schutzaufsicht, Bern 
1926, 31 S.

ist. Für Kleider, Reisekosten und anderweitc 
Unterstützung sind 1923 nur 30 000 Franken 
ausgelcgt worden. Man klagt, dass häufig 
nicht einmal die primitivste Forderung erfüllt 
sei, für die Ausstattung der Austretenden ge
nügenden Vcrdienstantcil zu gewähren 21). 
Auch fehle cs öfter an harmonischem Zu
sammenarbeiten der staatlichen Behörden mit 
der Entlassencufürsorge (Beispiele bei Widmer 
S. 26).

Weiterhin bestehen zahlreiche interkantonale 
Schwierigkcitcu, die zum Teil auf durchaus 
uilgcilügcndeu Leistungen in einzelnen Kan- 
toncn beruhen. Zu lebhaften Erörterungen 
haben die zürcherischen Klagen geführt über 
die „Bereitwilligkeit anderer Kantone, Ent
lassene ans Straf- und Korrektionsanstalten, 
Almosengcnössige, Arbeitslose usw. in den 
Kanton Zürich abzuschiebcn".

Manche Schwierigkeiten ergeben sich in der 
Beaufsichtigung der in anderen Kantonen 
untcrgcbrachtcn Entlaßlingc. Im Zürcher 
Kantonsrat lvurdc deshalb ein interkanto
nales Konkordat zum Zwecke einer zuverlässi
geren Kontrolle der außerhalb des Kanlous 
stehenden bedingt Verurteilten gewünscht 
(Postulat vom 17. Januar 1921). Der Re- 
gicrungsrat sprach sich dagegen aus in einem 
interessanten Bericht, der auch Einzelheiten 
über die gesetzlichen Grundlagen lvic die orak- 
tische Durchführung der Schutzaufsicht ent
hält

Der Bericht wies auch darauf hin, daß die 
Gerichte nur sehr selten gegenüber Erlvach-' 
jetten von der Befugnis Gebrauch machen, 
den bedingt Verurteilten unter Schutzaufsicht 
zu stclleu, und er regte den Kantonsrat an, 
den Gerichten gegenüber den Wunsch aus;u- 
sprechcn, sic inöchtcn in allen Fällen, wo dem 
hedillgt Verurteilten Weisungen erteilt werden

11) ES entzieht sich meiner Beurteilung, wie weit 
dies etwa genüge eaelbfthilfeversuche der Strafent
lassenen mit veranlaßt hat, wie sic >922 aus Basel 
berichtet lvllrdcn: Dort hatten sie sich organisiert und 
waren mit der Bitte um isnterstützung alt das 
Publikum gelangt. Sie sollen auch nicht unbeträcht- 
ließe Mittel zusammengebracht haben. Da aber nicht 
richtig Buch geführt wurde und der Vorstattd die 
Mittel in großzügiger Weise für persönliche Bedürf
nisse verbrauchte, kam die -achc vor den Straf
richter und endete mit Verurteilung einiger Vor
standsmitglieder.

”) Antrag der Juftizdircktio» vvnt 2. Februar 
1922. Atlch abgedrurkt im Zürcher Amtsblatt. Vgl. 
ferner mehrere Jahresberichte des Zürcher eechutz- 
vcreins, ,. B. 1918, S. 16; 1921, S. 20; 1922, 3.15 ff. 
— Atlch St. Gallen klagt über mangelndes Entgegen
kommen anderer Kantone.
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oder «o Befürchtungen bestehen, daß er einem 
liederlichen Lebenswandel anheinifallen 
könnte, Schutzaufsicht anordnen. Auch in 
anderen Kantonen klagt man über zu seltene 
Ncrhäligung der Schutzaufsicht. Das Wider
streben der Richter mag zuin Teil uicllcicht 
von den Schwierigkeiten einer wirksamen 
Schutzaufsicht mit veranlaßt sein.

Diese gesetzliche Schutzaufsicht bildet den 
überwiegenden Teil der Fälle. Freiwillige 
Unterstellung endgültig Entlassclicr unter die 
Schutzaussichtsorgane geschieht verhältnis- 
niäßig selten. Als Maßllahine des Strafvoll
zugs aber kommt sic in Frage außer bei dein 
schon alten Institut der bedingten Entlassung 
auch bei der neuerdings sich immer mehr cin- 
bürgerndcn bedingten Verurteilung. Durch
weg ist ihre Anordnung freilich ins freie Er
messen des Richters gestellt"").

Nur zum Teil hängt mit dem Strafvollzug 
zusammen die Verwahrung oder Ver
sorgung von Gewohnheitsverbrechern, von 
Verwahrlosten, Arbeitsscheuen und Lieder
lichen. Die Verwahrung kann eintreten bei 
Gewohnheitsverbrechern, wenn sie mit dem 
Gericht in Konflikt geraten sind, sei cs an 
Stelle einer Strafe oder zu deren Verlänge
rung. Außer durch den Strafrichter kann die 
Einweisung aber auch durch Vormundschafts- 
odcr Verwaltungsbehörden erfolgen -4). Be
sondere Vcrwahrungsgcsetze haben letzthin die 
Kantone St. Gallen und Zürich erlassen. 
Gesetzentwürfe bcstcheli für Thurgau, Aargau 
und Zug. Das sankt - gallische Gesetz vom 
10. November 1024, bctr. die Einweisung von 
Gewohnheitsverbrecher» und Zwangsverjorg- 
ten in die kantonale Strafanstalt bestimmt, 
daß Gewohnheitsverbrecher vom Richter auf 
unbestimmte Zeit zur Verwahrung in die

-*) lUicc die rechtlichen Grundlagen vgl. man die 
dckanntcli Darstellungen des Strafrechts in der 
Schweiz. Es gibt auch ein paar Monographien, wie 
z. A. yiclii) Monsson, Die bedingte Entlassung im 
schweizerischen Recht (rechtsverglcichend). Diss. jllr. 
Zürich 1922. — Maria Widincr. die bedingte Ver- 
urteilnng iin.Nanlon Zürich. Diss. jllr. Zürich 1929. 
IMancherlci enthalten ferner die Verhandlungen lind 
die Sachverstandigendände für das eidgenössische 
Strafgesetzbuch.

"l Es gibt allerdings eine iltichtnilg, Ivelche die 
Verwahrnngsanstalt nur für die strafrechtlich Ein- 
gewicscncn Vorbehalten ivill und die „Sldininislra- 
tiven", die Arbeitsscheuen und Liederlichen, davon 
fernhalicn möchte. Vgl. E. DelaquiS, die Verivah- 
rnng von Gewohnheitsverbrechern nach dem tantv- 
nalen blecht der Schweiz lMonalsschrist für >iri- 
„linalpsbchologie und Strasrcchtsform, 18. Jg. 1027, 
9. Hest 3. 408 ff. sowie denselben in der schweizeri
schen Zeitschrift für Strafrecht, 88. Bd.t.

Strafanstalt oder eine besondere Vcr- 
wahrungsanstalt eingcwiesen werden können, 
ebenso Gewohnheitsverbrecher oder schon 
mehrmals in einer Zwangsarbeitsanstali 
untcrgebrachtc Personen durch den Re- 
gicrungsrat als Dctinierte. Nach dem Zür
cher Gesetz vom 24. Mai 1925 über die Ver
sorgung von Jugendlichen, Verwahrlosten 
und Gelvohnhcitstrinkcrn können lvte z. T. 
in St. Gallen die Verwahrung und andere f
Maßnahmen außer durch den Richter und die 4
Vormundschaftsbehördcn ferner durch andere 
Verwaltungsbehörden ausgesprochen werden.
Diese haben auch in anderen Kantonen die 
Befugnis der zwangsweisen Einweisung in 
Anstalten.

Vcdcntsam gefördert lvurde die Verwahrung 
durch die Errichtung einer interkantonalen 
Verivahrungsanstalt. Schon früh hat man 
solche empfohlen. Bisher aber waren alle 
Bestrebungen vergeblich. Nicht allein gibt cs 
noch Kantone, die sich um diese Fragen nur 
wenig kümmern; im allgclncincn gehen die 
Interessen der Kantone noch häufig ausein-, I
ander. Vielleicht muß zunächst die eid
genössische Vereinheitlichung des Strafrechts ,
abgewartct werden. Auch der neueste Plan, >
der einer Anregung der Zürcher Justiz- j
direktion (Dr. Wetstein) aus dem Jahre 1022 
zu verdanken ist, scheint nur noch wenig Aus
sicht auf Verwirklichung zu haben. Er beab
sichtigt eine Anstalt im Linthgcbiet (zwischen' 
Walen- und Zürchsee), wo die Insassen große 
Bodenmeliorationeu dnrchznführcn hätten"").

Zweik der Versorgung in einer derartigen 
Verwahrnngsanstalt ist nach dem Wortlaut 
deS Zürcher Gesetzes: „die Gesellschaft vor ge
fährlichen und unverbesserlichen Personen zu 
schützen, und die Insassen durch nützliche Arbeit 
zu zwingen, die Kosten des Lebensunterhaltes 
zu verdienen." (A 9.) Dennoch erfolgt die 
Versorgung immer nur befristet, ans die 
Dauer von zwei bis fünf Jahren""). Die Frist 
kann aber nach Ablauf verlängert werden und (

“) Schweiz. Z. f. Strafrecht, 88. Bd. iDclaquiS) l 
und 09. Bd. ('JJöfldi) sowie die «Verhandlungen" des 
schweiz. Vereins für Straf-, Gefängniswesen und 
Schulaufsicht, Neue Folge, Heft 0 119:20). — Ein 
früherer, gescheiterter Plan erstrebte eine iuter - 
kantonale ArbeitserziehungSaustalt in der Selzachcr 
Wpti bei Selzach.

-") Die Einweisung auf Lebenszeit (Dela- 
guiü a. a. O.) würde zu sehr abstumpfend lähmen.
ES imife ein Ansporn zu gutem Betragen und , 
flcifeigem Arbeiten gegeben werden.
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bic Wicdcrcinbernstmg ist, wenn der Ent
lassene sich nicht hält, sehr erleichtert.

Außer dieser Verwahrung der Unverbesser
lichen sieht das Zürcher Gesetz die Einweihung 
der erzichungsfähigen verwahrlosten Er
wachsenen (vorn zurückgclcgtcn 18. bis 
;>l>. Altersjahr) in Arbcitserziehungsanstaltcn 
vor. Diese ist durch Reorganisation der be
stehenden Anstalt Uitikon a. Albis geschaffen 
lvorden. Der „beleuchtende Bericht", den der 
Rcgiernngsrat dem Gesetze für die Volksab
stimmung bcigcgcbcn hatte, gestand offen: 
„Ganz schlimm steht es mit der korrektioncllcn 
Versorgung Erwachsener. Unsere staatlichen 
Korrektionsanstaltcn sind Vcrsorgnngsanstal- 
tcn geworden, die alle jene Elemente aufzu- 
nehmcu haben, die nicht in Pflcgcanstaltcn, 
Armenhäuser und AltersaiNlc gehören, und 
die man doch auch nicht mehr der Freiheit 
überlassen darf. Das Gesetz von: -1. Mai 187!) 
gestattet, Erziehungsfähigc und unverbesser
liche Liederliche und Arbeitsscheue, Gewohn

heitstrinker, ja Gewohnheitsverbrecher in einer 
Anstalt zusammen zu sperren 

Man darf aber aus solchen Acußcrungcn 
nicht etwa folgern, die Verhältnisse seien hier 
besonders rückständig. Vielmehr machen sich 
in der Schweiz mit ihrem gesunderen Bevöl- 
kcrungsaufban, mit dem starken kleinbäuer
lichen Einschlag und den wenig scharfen 
Klassenunterschieden einer bodenständigen 
Demokratie gewisse Bedürfnisse weniger gel
tend als in den Ländern mit übermäßigem 
Anwachsen der Großstädte und der Industrie 
und den Ricsenmasscn eines entwurzelte» 
Proletariats, das durch eine breite Kluft der 
StandcSvorurtcilc von den übrigen Schichten 
getrennt ist.

Über den Vollzug des VerforgttiigSgefetzeS von 
1925 unter besonderer Berücksichtigung der Arbeits
erziehungsanstalt vgl. den Bortrag von Dr. H. Nägeli, 
Sekretär der Zürcher Justizdirektion, im 71. Jahres
bericht des Zürcher Vereins für Schutzaufsicht und 
Entlassenenfürsorge aus _1925 S. 6. Ferner 
Dr. K. .Hafner in der Schweiz. Juristenzeitnng 
22. Jhrg. 1925 S. 0.

Rundschau.
Allgemeines.

Eine AnSkunftSstclle über Wohlfahrtseinrich- 
rungen, die öffentliche Sammlungen in Württem
berg veranstalten, ist bei der Zentrallcitung für 
Wohltätigkeit geschaffen worden. Die Aus
kunftsstelle will über Zweck, Charakter und 
Bedeutung sowie über die Frage der Genehmigung 
und der einzelnen Genehmigungsbediugungeu für 
die betreffende Sammlung Aufschluß geben oder 
auf Anfragen Mitteilen, bei welcher Stelle weitere 
sachgemäße Auskunft eingeholt werden kann. Sie 
stellt für Württemberg eine gewisse Ergänzung des 
»Archivs für Wohlfahrtspflege", Berlin W 85, Flott- 
wellstraf;e 4, dar, das seit mehr als 39 Jahren auf 
allen Gebieten der Wohlfahrtspflege allen Inter
essenten des In- und Auslandes mit Auskünften und 
Material jeder Art dient.

Abgabcnfrcihcit für Liebesgaben. Nach Kriegs
ende ist durch NeichöratSbeschlus; vom 27. November 
1919 (Zentralblatt für das Deutsche Reich, Seite 1518) 
eine Abgabenfreiheit für Liebesgaben zugebilligt 
worden, die durch Verordnung vom 17. Februar 
1925 bereits eine erhebliche Eiuschräntung erfuhr 
und mit dem 1. April 1928 mit Rücksicht auf die 
veränderten Verhältnisse gänzlich außer Kraft tritt.

Ausbildung^- und Berufsfragen.
Eine gegenseitige Anerkennung der staatlich an

erkannten Wohlfahrtspfleger zwischen Prenhrn und 
Baden ist mit sofortiger Wirkung am 15. März 1928 
zwischen den genannten Ländern vereinbart worden. 
Als staatlich anerkannte Wohlfahrtspfleger im Sinne 
dieser Vereinbarung gelten die Kräfte, die in einem 
der beiden Länder die staatliche Anerkennung auf 
Grund eines mindestens zweijährigen Lehrgangs 
einer zugelassenen Anstalt sowie einer einjährigeil 
Probezeit erlangt haben, sowie die, die in der 
Übergangszeit auf Grund ihrer praktischen Arbeit

ohne Schulbesuch staatlich anerkannt worden sind.
Es ist auch möglich, die Probezeit in einem anderen 
Land als dem Prüfungslaud zu absolvieren. So- 
lauge Baden noch keine Prüfungsbestimmungen er
lassen hat, gelten die preußischen Forderungen auch 
in Baden.

Staatliche Anerkennung der Wohlfnlirtsschule in 
Danzig. Mit Erlaß vom 19. März 1928 hat der 
preußische Wohlfahrtsminister die Wohlfahrtsschule 
des FreistadtvereiuS für Innere Mission den staat
lich anerkannten Wohlfahrtsschulen iu^fTcuhtixn 
ntcidiflcfrcui. 'tvlll p3Jkf0

Ausbildung und Prüfung der Gefängniskürjorger.
Der Freistaat Sachsen hat am 29. Februar 1928 —
(»91 .1 P/28 — eine Verordnung über einen Probe
dienst für Anwärter auf die Laufbahn der Gefängnis
fürsorge erlassen, der sich in der Regel auf zwei Jahre 
erstreckt. Bei Antritt des Probedienstes muß das 
28. Lebensjahr vollendet, das 42. Lebensjahr darf 
nicht überschritten sein. Gesuche um Zulassung sind 
beim Justizministerium unter Einreichung eines 
ausführlichen Lebenslaufes, Geburtsurkunde, akade
mischer Prüfung- und Studienzeugnisse, sowie son
stiger Dienstzeugnisse, polizeilicher Führungszeug- 
nisse, eines amtsärztlichen Ältestes über gesundheit
liche Eignung zum Fürsorgeberuf, sowie Abdrucke etwa 
verfaßter wissenschaftlicher Arbeiten u. ä. zu stellen.
Tie Zulassung erhalten nur solche Bewerber, die eilt 
für die Arbeit wertvolles Hochschulstudium mit einer 
Staats- oder Doktorprüfung abgeschlossen haben, be
vorzugt sind Bewerber mit sozialer oder pädagogi
scher Ausbildung bzw. Tätigkeit.

Der Probedienst selbst erfolgt in mehreren Dienst- 
stellen unter Anleitung eines Fürsorgers auf allen 
Gebieten. Bei erfolgreicher Beendigung, über die 
von den einzelnen anleitenden Fürsorgern dem 
Justizministerium im Laufe der Ausbildung Bericht 
erstattet wird, schließt sich eine Prüfung vor dem 
Justizministerium an. Die Prüfung ist mündlich
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und schriftlich. Anwärter, die die Prüfung bestehen, 
werden zunächst als nicht planmäßige Fürsorger an
gestellt.

Zeitweilige Einschränkung des Gcschäftskreiscö 
der Fürsorger. Der Freistaat Sachsen hat am 29. Fe- 
bruar 1928 noch zwei weitere Verordnungen erlassen, 
deren erste die zeitweilige Einschränkung des Ge
schäftskreises bei nicht genügender Fürsorgeranzahl 
zum Ziel hat. In erster Linie soll dann die Mit
wirkung bei den Geschäften des Strafvollzuges Ab
stand genommen werden, bei weiterer Begrenzung 
ist die Gerichtshilfe der Strafentlassenenfürsorge 
vorzuziehen. Schließlich ist noch gesagt, daß sich die 
Fürsorge notfalls auf aussichtsreiche Fälle und solche 
beschränken kann, in denen seitens der Gefangenen 
die Fürsorge erbeten wird. Von solchen Maßnahmen 
muß im Jahresbericht der Gcfängnisfürsorger 
Kenntnis gegeben werden. — Die zweite Verord
nung regelt die Übertragung von Geschäften auf 
die Fürsorger im Probedienst. Hier wird Wert 
darauf gelegt, daß im Anfang der Ausbildung nur 
einzelne Geschäfte übertragen werden und der Aus
bildungszweck stets im Vordergrund stehen müsse, 
selbständige Abteilungslcitung sowie verantwort
liche Berichte, Gutachten u. a. dürfen nur mit Ge
nehmigung übertragen werden bzw. bedürfen der 
Gegenzeichnung des Fürsorgers. Stellvertretungen 
dürfen ebenfalls nur nach längerer Ausbildungszeit 
unter weiterer Überwachung ausgeführt werden.

Bevölkerungspolitikr.
Eine Erweiterung wurde bei der im 

snndkeitsamt bestehenden ärztlichen Ehedcratungs- 
iMle bür" ..... - ) e r u n d s o -durch Einführung j ]j''' p-l 
z i a 1 e r B erat u n g s st n n d e n durchgesuhrt. 
Die Erfahrung has geleyri, däß^die vor Eintritt 
oder im Verlauf einer Ehe cintrctenden 
Schwierigkeiten häufig gesundheitlicher Natur 
sind, daß daneben aber gerade schlechte 
soziale Verhältnisse oder Unkenntnis in rechtlichen 
Dingen Unzuträglichkeitcn^hcrbeiführen können, 
deren Beseitigung durch fachgemäße Beratung zu
mindeste nF eingeleitet, wenn nicht vollständig er
reicht werden kann.

Fürsorgewesen.
Uber die Reihe der gesetzlichen Änderungen und 

Maßnahmen, die vom Reichstag noch im Rahme,l 
des Notprogramms in bezug auf Krisenfürsorge, 
Angestellten- und Invalidenversicherung, sowie auf 
dem Gebiet der allgemeinen Fürsorge verabschiedet 
worden sind und die in der Sozialversicherung 
Leistungsverbesserungen, in der Krisenfürsorge eine 
gewisse Einschränkung unter sehr individuell ge
stalteten Bedingungen gebracht haben, berichten wir 
eingehelld in der nächsten Nummer.

Eine Aenderung der Rcichsgrundsätze über Vor
aussetzung, Art und Mas, der öffentlichen Fürsorge
ist am 29. März 1928 (RGBl. Seite 138) mit In
krafttreten zum 1. Juni 1928 angenommen worden. 
Die Novelle bringt eine Erweiterung der Ver
günstigungen für Kleinrentner, die, da das Nentner- 
vcrsorgungsgesctz von den, letzten Reichstag nicht 
mehr bearbeitet worden ist, in gewissen Punkten 
den Forderungen der Kleinrentner entgegcnkommen 
will.

Zunächst werden die Bestimmungen, daß die 
Fürsorge von einem gewissen Besitz des Klein
rentners nicht abhängig gemacht werden soll, dahin

gehend verschärft, daß die Fürsorge vor, solchem 
Besitz nicht abhängig gemacht werden „darf" und 
daß ebenfalls die Verwertung des Vermögens und 
die Sicherstellung des Ersatzes nur verlangt wer
den darf, wenn keine besondere Härte damit ver
bunden ist.

Die Leistungen werden durch einen neu einzu- 
fügcnden tz 16» erweitert, indem allen Klein
rentnern über 65 Jahre der erhöhte Richtsatz zur 
Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes sicher
gestellt werden muß und daß Zuwendungen 
Dritter und Arbeitsverdienst sowie die Sicher- i
stellung des Ersatzes nur mit Zustimmung der von 1
der Obersten Landesbehörde bestimmten Stelle in 
Anrechnung gebracht werden dürfen.

Bezüglich der Kriegshinterbliebenen wird für 
die Vereinbarung mit den. Krankenkassen (8 36 
RGS.) eine Definition des Begriffs hilfsbedürftig 
gegeben. Dieser Begriff gilt insbesondere für die 
Hinterbliebenen, denen Zusatzrente nach den, 
Reichsversorgungsgesetz gewährt wird.

Eine Ucbcrsicht über die Richtsätze in der öffent
lichen Fürsorge ergibt sich aus einer Rundfrage des 
Deirtschen Städtetages vom 5. 12. 1927. Es 
haben 47 Städte geantwortet. Der Richtsatz für 
alleinstehende Personen beträgt im Höchstfall 
45 RM. (1 mal monatlich, dann folgen 44 NM.
(1 X), 41 NM. (1 X). 40 RM. (4 X), 38 RM. (3 X).
36 NM (16 X) etc. Für Ehepaare beträgt der 
Höchstsatz 69 NM. (l X). An Kinderzuschlägen 
werden im Durchschnitt 8—14 RM. gezahlt. Einige 
Städte zahlen beim 1. bzw. 2. Kind höhere Sähe !
iind stufen bei weiteren Kindern nach unten ab. In t
der gehobenen Fürsorge sind die Sätze durchschnitt- 
lich für alleinstehende Personen um 9—16 RM. 
höher. Der Höchstsatz beträgt 57 RM. (1 X). ]
Einige Städte unterscheiden bei der Bemessung 
zwischen Sozialrentnern und Kleinrentnern mit 
Differenzen vo»i 1 bis 25 RM. Bei Ehepaaren be- 
trägt in der gehobenen Fürsorge der Höchstsatz 
87 RM. (1 X), an Kinderzuschlägen wurden im 
Durchschnitt 8 bis 26 RM. gezahlt. In den meisten 
Fällen wird außer den Geldleistiingen noch Brenn
material und Kartoffeln, bisweilen Milch, Brot 
und Suppen, Mietsbeihilfen, Gas- und Stromvcr- 
billigung gewährt.

Die Aufwciiduiigeu der deutschen Großstädte für 
die Wohlfahrtspflege sind vom Deutschen Städtetag 
auf Grund einer Untersuchung berechnet worden.
Es handelt sich um 45 Städte über 106 666 Ein
wohner mit 16,7 Millionen Einwohnern. In der 
Untersuchung sind «die Ausgaben für die wirtschaft
liche Fürsorge die Jugendwohlfahrt, die gesundheit
liche Fürsorge und die Erwerbslosenfürsorge ein- j 
begriffen. Die Brnttoauögaben betrugen im Un» J
lersnchungöjahr 939 Millionen RM.. d. h. 56 RM. \
auf den Kopf der Bevölkerung.

25 Millionen Reichsmark für Kleinrentner sollen 
im Laufe dieses Monats nach einem Erlaß des 
Reichsarbeitsministers und des Reichs,ninisters des 
Innern vom 2V. 3. 1928 zur Auszahlung gelangen.
Die Unterstützung soll die Höhe deS doppelten Be
trages, der von der Kleinrentnerfürsorge am 
1. März an die betreffenden Kleinrentner auS- 
gezahlt worden ist, betragen. Als Mindestsatz wer
den für ein Ehepaar 96 RM., für alleinstehende 
Rentner 56 RM. und für zuschlagsberechtigte
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Kinder 20 RM. vorgesehen. Im Durchschnitt idürf- 
ten die einzelnen Zahlungen auf Grund der Richt
sätze sich zwischen 90 und 150 RM. bewegen.
!) Darlehen für ältere Angestellte werden von der 
Kreditgemeinschaft gemeinnütziger Selbsthilfeorga
nisationen, Berlin N 24, Monbijouplatz 3, zur 
Hebung der wirtschaftlichen Selbständigkeit ge
währt. Das Reich hat der Kreditgemeinschaft für 
diese Zwecke 1*4 Million RM. als unverzinsliches 
Darlehen zur Verfügung gestellt. Der Zweck der 
Darlehensgewährung ist die Hebung der wirtschaft
lichen Selbständigkeit des einzelnen Erwerbslosen. 
Die Darlehen werden unter folgenden Bedingungen 
gewährt: Die Angestellten müssen über 40 Jahre 
alt und ohne ausreichenden Erwerb sein. Die 
Höhe der Darlehen soll 1000 RM. nicht über
steigen. Die Grundsätze sind die gleichen, nach 
denen die Kreditgemeinschaft bisher Darlehen zur 
Existenzerhaltung gegeben hat. Bei der Gewährung 
der Darlehen soll darauf geachtet werden, dast die 
zu ergreifenden Tätigkeiten auch volkswirtschaftlich 
einem Bedürfnis entsprechen. Die Gewährung der 
Darlehen soll im Einvernehmen mit den örtlich zu
ständigen Arbeitsämtern erfolgen, die in jedem 
Fall zu hören sind. Die Darlehen sollen nur 
zum Reichsbankdiskont verzinst werden, die Zinsen 
sollen nachträglich vierteljährlich zahlbar sein. Die 
Darlehen müssen im Laufe von 2 Jahren zurück
gezahlt werden.

Die neue Besetzung des Schwerbeschädigtenaus
schusses bei der Hauptstelle der Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
laut tz 23 des Gesetzes über die Beschäftigung 
Schwerbeschädigter ist wie folgt durchgeführt 
worden:

Mitglieder

1 Vorsitzender Präsident der Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung u. 
Arbeitslosenversicherung
Dr. S y r u p, Berlin 
NW 40, Scharnhorststr. 35.

2 Vertreter der
schwerkriegsbe- 
schädigten Arbeit
nehmer.

Sekretär Georg Michel, 
Berlin NO 18, Gr. Frank
furter Straste 53.

Major a. D. Sruno 
Gocdicke, Verlin-Wil- 
mersdorf, Kaiserplatz 9.

2 Vertreter der Ar
beitgeber

Dr. Authes, Vereinigung 
der deutschen Arbeitgeber
verbände. Berlin W 62, 
Burggrafenstrahe 11.

ObcrrcgierungSrat Kirch
ner. Arbeitgeberverband 
der chemischen Industrie 
Deutschlands, Berlin
W 10, Sigismundstr. 7.

2 Vertreter der
Hauptfürsorge
stellen

Landeörat Graf Roth- 
k i r ch. LandeSfürsorgc-
verband Brandenburg,
Berlin W 10, Königin- 
Augusta-Str. 19.

Direktor Kiestling, Lau- 
deSfürsorgeverband Ham
burg, Hamburg 6.
Rentzelstr. 68.

Mitglieder

1 Vertreter der Be- Rechtsanwalt Neuen- 
rufsgenoffenschaften d o r f f, Verband der 

Deutschen Berufsgenossen
schaften, Berlin W 9, 
Köthener Str. 37.

1 Vertreter der 
Schwerunfallbe
schädigten oder
anderer Erwerbs
beschränkter

Maurer Karl Stege- 
m a n n, Berlin-Eichkamp, 
Siedlung Bauhütte, Post 
Berlin-Grunewald.

2 Persönlichkeiten 
mit der Befähi
gung zum Richter
amt oder zum 
höheren Verwal
tungsdienst

Negierungsrat H e tz e l l, 
Neichsarbeitsministeciüm, 
Berlin NW 40, Scharn- 
horststr. 35.

Regicrungsrat Dr. Krause, 
Reichsanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeits
losenversicherung, Berlin 
NW 40. Scharnhorststr. 35.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinkerbliebe-
nensürsorge.
Sterbeunterstützungseinrichtung der Organisa

tionen der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinter- 
blicbenen. Seit einer Reihe von Jahren sind die Orga-. 
nisationen der Kb. und Kh. dazu übergegangen, 
beim Tode ihrer Mitglieder Sterbeunterstützungen zu 
zahlen. Die in den Sterbeunterstützungskaffen auf- 
gesammelten Beträge spielen bei einzelnen Organi
sationen als Darlehenskassen insbesondere für 
Zwischendarlehen bei Siedlung eine hervorragende 
Rolle. Der Internationale Bund der Opfer des 
Krieges und der Arbeit, eine der 7 Spitzenorganisa
tionen der Kb. und Kb der der Begründung einer 
solchen Selbsthilfeeinrichtung bisher ablehnend ge
genüberstand, hat am 1. April 1928 auch eine 
Slerbeunterstützungseinrichtung geschaffen. Von 
den Beiträgen, die 1 RM. (Kb. usw.) bezw. 60 Pfg. 
(Kh. usw.) betragen, fliesten je 20 Pfg. in die 
Sterbeunterstützungscinrichtung. Die Sterbeunter
stützung ist recht hoch; z. B. wird nach 24 Monaten 
Bcitragsleistung vom 1. 4. 1928 ab (Summe: 
4,80 RM.) eine Sterbeunterstützung von 80 RM. 
gezahlt. El.

In Frankreich ist durch Gesetz vom 27. 12. 1927 
eine allgemeine Anpaffung der den Kriegsbeschädig
ten und Kriegshinterbliebenen gewährten Renten 
an die Teurung erfolgt. Während der Entwurf der 
Regierung eine nach der Schwere der Beschädigung 
gestaffelte Erhöhung der Renten vorsah, ver
langten die Organisationen eine gleichmästige Er
höhung sowohl bei den Kriegsbeschädigten als auch 
bei den Kriegshinterbliebenen. Die Regierung 
schlost sich dieser Auffassung an, die vom Parlament 
bestätigt wurde. Das Gesetz erhöht die Zulage, 
welche zu den Renten nach dem Gesetz vom Jahre 
)919 gemährt wird, gleichmästig für alle Kategorien 
um 32 Proz. Der voll Erwerbsunfähige, der der 
Pflege durch eine dritte Person bedarf und deffen 
Rente nach dem Gesetz vom Jahre 1919 3 000 
Franken betrug, erhält nun mit Unterstützungö- 
zulage (ohne Kinderzulage) eine JahreSrente von 
18 860 Franken. Cl.
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Iugendwohlfahrk.
Aus dem Inhalt der April-Nummer des Zentral- 

blatteS: Abhandlungen: Die pädagogische Idee 
in der öffentlichen Jugendhilfe. Von Prof. Dr. 
Herman Nohl, Göttingen. — Zur heutigen Lage 
der JA. Von Landesrat Dr. Vossen, Düsseldorf. 
— Der Kindergarten als Mittelpunkt ländlicher 
Kleinkinderfürsorge. Von Dr. rer. pol. Paul Hoff
man», Steinau a. O. — Zur Frage der Neu
gestaltung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse der 
in FE. befindlichen Minderjährigen. Von Amts
gerichtsrat Dr. Paul Blumenthal, Altona.

Kleine Beiträge: Jugendberatungsstellen. 
Von R. P. Frank, Berlin. — Finanzierung der Er
holungsfürsorge in einem ländlichen Fürsorge
verband. Von Kreisfürsorgerin Elisabeth Woerter, 
Bruchsal.

N m s ch a u: Erziehungsarbeit des Jugendamtes. 
— Eine Fürsorgeklasse in Offenbach a. M. — Zu
sammenarbeit der 'weiblichen Polizei mit den Jugend
ämtern in Berlin. — Zusammenarbeit zwischen 
den Berliner Jugendämtern und der freien Jugend
wohlfahrtspflege. — Ein ttbergangsheim im Linden
hof. — Hütekinder. — Arbeitskreis zur Reform der 
FE. — Deutscher Kinderschutzverband.

Gefährdetenfürsorge. Ajt
Die erste internationale Tagung des Ausschusses 

„weibliche Polizei" im Weltbund für Frauenstimm
recht fand am 12. und 13. November 1927 in 
Amsterdam statt. Deutschland, England, Holland, 
Irland, die Schweiz. Südafrika und die Tschecho
slowakei hatten ihre Vertreterinnen entsandt. — Die 
kurze Entwicklung dieser neuesten den Frauen er- 
öffneten Tätigkeit und die daraus folgende in weiten 
Fach- und Volkskreisen herrschende Unklarheit und 
Meinungsverschiedenheit machten eine gründliche 
Klärung über Sinn und Zweck wie eine scharfe 
Umgrenzung der der weiblichen Polizei obliegenden 
Aufgaben notwendig. Es besteht in den verschie
denen Ländern eine bunte Vielgestaltigkeit von Ge
fährdeten-, Kinder- und Kriminalpolizei, von Ge
fängnisaufseherinnen und Tranöporteurinnen, Po
lizeischwestern und Polizeifürsorgerinnen, so daß 
eine sehr vielseitige Auffassung und Vermengung 
der Begriffe der Fürsorge- und Polizeiaufgaben in 
die Erscheinung trat. Der deutsche Bericht zeigte 
eine klare Trennung von Gefährdeten fürsorge 
und Gefährdeten Polizei. Daß in Deutschland 
trotz aller Identität der Ziele die Mittel dieser beiden 
Gruppen ganz verschiedenartig sind, konnte nicht ganz 
leicht dem großen internationalen Vertreterinnen
kreis zum Ausdruck gebracht werden. Holland 
teilte mit, das; die Kinderpolizei eine mit polizei
lichen Belangen ausgestattete, aber sie praktisch nie 
ausübende Fürsorgcorganisation sei. Österreich 
gab die Anstellung von weiteren 13 „Fürsorge- 
bcamtinncn im Polizeidicnst" bekannt, England 
berichtet von einem enttäuschenden Ergebnis der 
12jährigen Propagandatätigkeit und sieht den Grund 
hierfür hauptsächlich in dem Fehlen einer Zentral
organisation der weiblichen Polizei und einem Man
gel an leitenden Stellen für weibliche Polizeibeamte. 
England besitzt neben den staatlichen weiblichen Po- 
lizeibeamtinnen 2 private Polizeiorganisationen, 
die Frauen für den Behördendienst vorbereiten und 
auf besonderen Wunsch von Vereinen und Wohl- 
fahrtseinrichtungen Streifen durch Gärten, Parks 
und öffentliche Plätze veranstalten. — In der 
Schweiz erkennt man die Notwendigkeit der

weiblichen Polizei wohl an, leidet aber noch sehr an 
dem Mangel geeigneter Ausbildungsstätten. Aus 
Grund der verschiedenen am ersten Tage gebrachten 
grundlegenden Berichte versuchte man am 13. No
vember Richtlinien für die weitere Tätigkeit auf
zustellen. — Die Aufgabe des Ausschusses wurde 
dahingehend fixiert, daß sein künftiger Arbeitsplan 
sich vorwiegend mit der Propaganda in den Ländern 
zu beschäftigen habe, in denen die Idee der weib
lichen Polizei noch keinen oder nur unzureichend 
festen Fuß gefaßt habe. Ferner wurde wiederholt 
die Notwendigkeit, nur fürsorgerisch gebildete 
Frauen einzustellen, betont und die Forderung der 
Einrichtung leitender Stellen und geregelter Aus
bildung unterstrichen. — In der Frage der Unifor
mierung forderte England Einheitlichkeit, Deutsch
land U n i f o r m für k r i m i n a l polizeiliche Tätig
keit, Z i v i l kleidung hingegen für alle schu tz- 
polizeilichen Maßnahmen. — Gegen den Vorschlag 
einer internationalen Ausbildungsstätte in London 
machten die deutschen Delegierten starke Bedenken 
geltend.

Gesundheitsfürsorge.
Bearbeitet von Dr. Franz Gold mann, Berlin.

Weitere AuöführungSbestimmungcn der Länder 
zur Durchführung des Rcichsgesetzcs zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten. Thüringen hat 
unter dem 12. März 1928 (Gesetzsammlung für 
Thüringen 1928 Nr. 9) zur Durchführung des 
Neichsgesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten und der Thüringischen Ausführungs
verordnung eine Reihe weiterer Bestimmungen er
lassen, die sich im Sinn und Wortlaut vielfach an 
die preuß. Ausführungsverordnung anlehnen. Einige 
Punkte sind besonders hervorzuheben

Bei Durchführung der den Gesundheitsbehörden 
erwachsenden Aufgaben haben sich die Kreise weit
gehendster Mitwirkung der Kreisärzte zu bedienen. 
Die Kosten der Behandlung Minderbemittelter wer
den dort, wo sich Kreise und Krankenkassen der 
Thüringischen Gemeinschaft zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten anschließcn, nach den 
Satzungen dieser Gemeinschaft gedeckt. Bei der 
Rückerstattung ungedeckter Kosten soll eine Rück
zahlung aus dem Arbeitslohn in der Regel nicht 
verlangt werden. Die Definition des Begriffes 
«dringend verdächtig geschlcchtSkrank zu sein und 
die Geschlechtskrankheiten zu verbreiten" wird in 
der gleichen Weise wie in Preußen getroffen, das 
Geschäftsverfahrcn bei Ermittelung, Zuführung zur 
Behandlung und Überwachung wird nach dem 
Preußischen Vorbild geregelt. Auch in Thüringen 
ist grundsätzlich die Wahl des Arztes für die Bei
bringung des ärztlichen Zeugnisses über den Ge
sundheitszustand freigestellt. Bei Anzeigen eines 
Arztes, einer Beratungsstelle, einer Behörde (Wohl- 
fahrts- oder Jugendamt, Polizei usw.), einer 
Schule, eines Trägers der Reichsversicherung oder 
einer Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege, mit 
der das Wohlfahrtsamt arbeitet, bedarf eö in 
Thüringen in der Regel keiner Vernehmung der 
Gewährspersonen. Wenn also die Verantwortung 
für die Berechtigung dieser Meldungen auf andere 
Stellen abgewälzt wird, so bleibt doch fraglich, ob 
hierbei nicht mancherlei unrichtige und unsachliche 
Meldungen zur Grundlage eines Verfahrens 
werden. Nicht ohne Interesse ist auch die Bestim
mung, daß die Entdeckung, ja sogar die Vermutung 
einer Ansteckungsquelle im Bereiche der Reichswehr,
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der Reichsmarine oder der Schutzpolizei eines 
deutschen Landes durch die Gesundheitsbehörden 
dem Standortsarzt oder der Vorgesetzten Dienst
stelle des Polizeibeamten anzuzeigen ist. Die Kosten 
der ungeordneten Zwangsbehandlungen wird m 
der Regel zunächst der Bezirksfürsorgeverband 
sicherzustellen haben, der sich dann wegen Über
nahme der .Kosten nötigenfalls mit der Geinein- 
schaft oder der Krankenkasse in Verbindung setzt, je
doch darf das Verfahren durch die Ermittelung des 
Kostenträgers nicht verzögert werden. Bei der 
Aufnahme von ansteckungsfähigen Geschlechts
kranken in Krankenhäuser ist weitestgehendes Ent
gegenkommen zu üben, insbesondere sollen die 
Kranken nicht abgcwiesen werden. Bei der Auf
nahme von Schwangeren, insbesondere Ilnverheira- 
teten, in Krankenhäusern oder Entbindungsanstal
ten, soll, sofern es ärztlich angezeigt erscheint, durch 
bewährte serodiagnostische Syphilisreaktionen festge
stellt werden, ob eine Syphilisinfektion bei den 
Schwangeren vorliegt. Neugeborene, die in Fa
milienpflege gegeben werden, sollen mindestens 
6 Monate vom Jugendamt in geeigneter Weise ge
sundheitlich überwacht werden, wenn der Verdacht 
einer ansteckungsfähigen Geschlechtskrankheit vor
liegt. In diesem Falle ist auch die Mutter des Neu
geborenen auf das Vorliegen einer ansteckungs- 
fahigen Geschlechtskrankheit zu untersuchen und ge
gebenenfalls zu behandeln. Ansteckungsfähige Ge
schlechtskranke, Neugeborene, Säuglinge oder Kin
der sollen tunlichst nicht in Familienpflege gegeben 
werden. —

Hessen hat durch eine 2. Verordnung zur 
Durchführung des Neichsgesetzes zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten vom 14. 3. 1928 (Hessi
sches Regierungsblatt 1928 Nr. 4) Einrichtung, Auf
gaben, Zuständigkeit und Befugnisse der Beratungs
stellen genauer festgelegt. Die Beratungsstellen sind 
verpflichtet, Geschlechtskranke, die sie in Anspruch 
nehmen, ohne Rücksicht auf Zuständigkeit ärztlich 
zu beraten, soweit möglich die Kostenfrage zu regeln, 
Untersuchungen durchzuführen und ärztliche Zeug
nisse auszustellen, die mündlichen Vernehmungen 
durchzuführen, bei Personen, die hinreichend ver
dächtig sind, geschlechtskrank zu sein und die Ge
schlechtskrankheiten zu verbreiten, auf die Erfüllung 
der gesetzlichen Verpflichtungen hinzuwirken, die 
ärztlichen Anzeigen zu verfolgen, die Notwendigkeit 
einer vertraulichen Behandlung zu bescheinigen. Die 
Beratungsstellen sind verpflichtet, dem behandelnden 
Arzte gegenüber die Gewähr für eine Behandlung 
nach den Mindestsätzen der Hessischen Gebühren
ordnung bis zur Höhe von 60,— NM. bzw. 100,— 
Reichsmark bei Notwendigkeit stationärer Behand
lung zu übernehmen, falls anderweitig Kosten nicht 
aufgebracht werden können. —

Durch Erlass vom 2. 3. 1928 weist der P r ru
ssische M i n i st e r für Volkswohlfahrt 
darauf hin, dass die in der geschlossenen, halboffenen 
oder offenen Fürsorge beschäftigten Personen mit 
den Bestimmungen der §§ 14 und 15 des RGBG. 
besonders vertraut zu machen und zur genauen 
Beachtung der Bestimmungen ihres Wirkungskreises 
anzuhalten sind. Der Erlass bezeichnet es als wün
schenswert, dass diese Bestimmungen in ben Mütter- 
beratungö- und Säuglingsfürsorgestellen auSge- 
händigt werden. Unter Bezugnahme auf die Richt
linien für die Regelung der Pflegekinderaufsicht 
wird weiter empfohlen, Kinder, die in Pflege ge
geben werden und bei denen der Verdacht einer Ge
schlechtskrankheit besteht, auf alle Zeichen der Syphilis

und auf Tripper untersuchen zu lassen. Bei Säug
lingen wird es unter Umständen notwendig sein, 
auch die Mutter des Kindes zu untersuchen. 
Ob eine Untersuchung von Pflegeeltern notwendig 
ist, muss nach Lage des Einzelfalles entschieden 
werden. rr —xiiFs*/

Salversau- Mio Syphilisbehanblung. Der Aus
schuss der Deutschen dermatologischen Gesell
schaft hat eine Umfrage über die in letzter 
Zeit besonders viel erörterte Frage der Einwirkuna 
der Syphilisbehandlung auf die sogenannte Meta- 
syplstlis und die ErkrankunaErkrankung der grossen Körper-

einigen^Autoren geänherten Bedenken gegen die 
Anwendung und Wirkungsweise des Salvarsans ver
anlasst worden. Von 130 befragten Fachleuten. . 
haben sich 120 mit folgender auszugsweise wieder- 
gegebenen Erklärung einverstanden erklärt: Für 
eine Vermehrung der Gehirnerweichung in zivili
sierten Ländern, die mit dem Sölvarsan in Zu
sammenhang gebracht werden könnte, liegen keiner
lei statistische Beweise vor. Positive Behauptungen 
sind zurzeit keinesfalls berechtigt und daraus ge
schloffene Schlussfolgerungen voreilig. Es gibt sehr 
erfahrene Psychiater, welche bestimmt an einen 
Rückgang der Paralyse glauben. Die Angabe, dass 
das Auftreten oder die Vermehrung der Paralyse 
bei unzivilisierten Völkern durch die Einführung 
des Salvarsans bedingt sei, ist ebenfalls nicht be
wiesen und vielfach bestritten. Ganz unbewiesen ist 
auch die Behauptung, dass die Erkrankung der 
grossen Körperschlagader infolge der Salvarsan- 
behandlung häufiger geworden ist. Allgemein aner
kannt werden die ausgezeichneten Erfolge einer ge
nügend starken Behandlung mit Salvarsan im Pri
märstadium, und auch int sekundären Stadium 
geben gründlich und wiederholt behandelte Fälle im 
allgemeinen sehr gute und viele Jahre anhaltende 
Erfolge. Das Salvarsan ist bei der selbstverständ
lich nötigen Vorsicht in der Anwendung und bei 
sorgfältiger Überwachung der Kranken ein im Ver
gleich zur Stärke und Bedeutung seiner Heilwirkung 
wenig gefährliches Mittel. YQ f

Abkommen zwischen den rljcitTTTHjcu Kranken
kasse,tverbänden und der LBA. Rheinprovinz 
über die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. 
Zur planmässigen Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten haben die rheinischen Krankenkassenver
bände und die Landeöversicherungsanstalt Rhein- 
Provinz ein Abkommen getroffen, das im Sinne des 
neuen Neichsgesetzes für die einheitliche Regelung 
der gesamten Geschlcchtskrankenfürsorge von beson
derer Bedeutung ist.

Nach dem Abkommen ist die Landesversiche- 
rungsanstalt Rheinprovinz verpflichtet, die von ihr 
eingerichteten Beratungsstellen für ^Geschlechtskranke 
der versicherungöpflichtigen Bevölkerung und den 
ihnen wirtschaftlich und sozial nahestehenden Krei
sen kostenlos zur Verfügung zu stellen, um tatsäch
lich oder vermeintlich geschlechtökranke Personen zu 
untersuchen, zu beraten und nötigenfalls einer ge
eigneten Heilbehandlung zuzuführen. — Ärztliche 
Behandlung Geschlechtskranker bei den Beratungs
stellen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Um die Ge
schlechtskranken rechtzeitig und wirksam zu erkennen 
und nach Möglichkeit ausheilen zu können, werden 
die Krankenkassen die ihnen bekanntwerdenden 
Fälle von Erkrankungen schnellstens der örtlichen 
zuständigen Beratungsstelle der Landeöversiche-
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rungsanstalt melden und auf die Kranken dahin 
wirken, daß sie den Ladungen, Aufforderungen und 
Anordnungen der Beratungsstelle Nachkommen. 
Außerdem sollen die Krankenkasien die bei ihnen 
zugelassenen Arzte vertraglich anhalten, daß sie der 
Beratungsstelle in geeigneter Form Mitteilung 
machen, wenn geschlechtskranke Kassenmitglieder und 
deren anspruchsberechtigte Familienangehörige in 
ihre Behandlung treten oder die Heilbehandlung

S t» Ho^itig abbrechen.
Richtlinien für S

* > irättpr in Spf

f

Maßnahmen der Bersicherungö- 
' y träger in der Gesundheitsfürsorge. Heft 2 
' jpbcä Jahrganges 1928 der Zeitschrift »Die Reichs- 
^OAversicherung" enthält den neuesten Entwurf 

vmr „Richtlinien der Reichsregierung für Maß- 
^nm>men der Versicherungsträger in der Gesundheits
fürsorge für tuberkulöse und geschlechtskranke Ver

sicherte" im Wortlaut. In der dem Entwurf vor
ausgeschickten Begründung wird es als Ziel bezeich
net, den Wirkungsgrad der Sachleistungen der ein
zelnen Versicherungszweige und Versicherungsträger 
auf dem Gebiete des Heilverfahrens und der all
gemeinen gesundheitlichen Maßnahmen durch Zu
sammenfassung aller Mittel und Kräfte zu erhöhen. 
Es wird aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, 
daß der natürliche Zusammenhang von Sozial
versicherung und Fürsorge auch ein engeres Zu
sammenwirken der Versicherungs- und Fürsorge
träger erforderlich macht. Die Ermächtigung umfaßt 
iim einzelnen: 1. das Heilverfahren in der Reichs
versicherung; 2. die allgemeinen gesundheitlichen 
Maßnahmen der Versicherungsträger zugunsten der 
versicherten Bevölkerung; 3. das Zusammenwirken 
der Träger der Reichsversicherung untereinander; 
4. das Zusammenwirken der Versicherungsträger mit 
den Trägern der öffentlichen und der freien Wohl
fahrtspflege und sonstigen Stellen. Eine kurze Zu
sammenstellung belehrt über die gesetzlichen Grund
lagen der Gesundheitsfürsorge innerhalb der Reichs- 
Versicherung und über die Mängel der bisherigen 
Regelung. Da die Ungleichmäßigkeiten besonders 
bei der Bekämpfung der Tuberkulose und Geschlechts
krankheiten fühlbar geworden sind, beschäftigt sich 
der Entwurf nur mit diesen beiden Gebieten der 
Gesundheitsfürsorge, stellt jedoch die Ausdehnung 
auf andere Arbeitsgebiete in Aussicht.

In materieller Beziehung bedeutet der Entwurf 
einen überaus großen Fortschritt. Zwar wird auch 
jetzt kein Rechtsanspruch auf Heilverfahren oder 
vorbeugende Leistungen und keine Pflicht des 
Trägers zur Leistung festgelegt. Aber der Grund
satz von Leistung und Gegenleistung wird hier be
wußt verlassen, so daß in Zukunft gesundheits
fürsorgerische Maßnahmen grundsätzlich nicht mehr 
rn Abhängigkeit etwa von der Zahl der geleisteten 
Beiträge gebracht werden. Die Leistung wird aus 
die Angehörigen der Versicherten ausgedehnt, so daß 
die bei der Bekämpfung ansteckender Krankheiten 
höchst unnatürliche Trennung zwischen Selbst
versicherten und Familienangehörigen sortfällt. 
Neben die Heilbehandlung wird bewußt die Fürsorge
maßnahme unter besonderer Berücksichtigung der 
Berufs- und Wohnungsverhältnisse gestellt. Uber die 
Aufwendungen für den Einzelsall werden auch die 
allgemeinen Maßnahmen zur Förderung der Ge
sundheitsfürsorge nicht vergessen, und die Einzel- 
hüiten, die sich besonders aus die Schaffung und 
Förderung geeigneter Einrichtungen beziehen, wer- 
den erläutert.

Zur Finanzierung der erweiterten Arbeit werden 
bis zum Jahre 1935 jährlich 40 Millionen RM. für

die Träger der Invalidenversicherung zur Verfügung 
stehen. Die Arbeitsteilung ist in der Weise gedacht, 
daß die Bekämpfung der Tuberkulose im wesent
lichen auf die Schultern der Träger der Invalide a- 
und Angestelltenversicherung, die Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten im wesentlichen auf die 
Schultern der Krankenkassen gelegt wird.

Das Problem der Zusammenarbeit mit anderen 
auf gleichem Gebiet tätigen Organisationen wird mit 
einem Hinweis auf die Notwendigkeit der Bildung 
und des Ausbaues von Arbeitsgemeinschaften ge
streift. Auf die Aufstellung von Grundsätzen für 
die Errichtung und Geschäftsführung solcher Arbeits
gemeinschaften wird verzichtet, vielmehr an die Ver
handlungsbereitschaft und die eigene Initiative der 
Beteiligten appelliert.

Der neue Entwurf, dem bereits eine große Reihe 
anderer vorangegangen sind, hält also an einer 
Teillösung fest. Er beschränkt sich lediglich auf die 
Gesundheitsfürsorge innerhalb der versicherten Be
völkerung und auch hierbei auf zwei besonders im 
Vordergrund stehenoe Erkrankungen. Die Schwierig
keiten, die sich aus einer solchen Teillösung nicht nur 
sachlich, sondern auch in organisatovischer Beziehung 
ergeben, sind in den letzten Jahren zur Genüge er
örtert worden.

Wochenfürsorge in Berlin. Unter dem 24. Fe
bruar 1928 hat der Magistrat Grundsätze für die 
Wochenfürsorge in Berlin in neuer Fassung ver
öffentlicht. (Berliner Wohlfahrtsblatt, 4. Jahrgang, 
Nr. 5.) Sie stellen gegenüber dem früheren bereits 
recht hohen Stand dieses Arbeitsgebietes eine 
weitere Verbesserung dar und sind durch eine Reihe 
gesundheitspolitisch und bevölkerungspolitisch wich
tiger Bestimmungen besonders bemerkenswert. So 
wird jede städtjsche-Stelle, der die Hilfsbedürftigkeit 
einer Schwangeren oder Wöchnerin bekannt wird, 
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß von Amts wegen 
die Wochenfürsorge eingeleitet wird, damit die In
anspruchnahme der Wochenfürsorge nicht aus Un
kenntnis der Hilfsmöglichkeiten von den werdenden 
Müttern versäumt wird. Eine Wöchnerin gilt als 
hilfsbedürftig, wenn ihr und ihres Ehemannes Ge
samteinkommen, oder, sofern sie allein steht, ihr 
eigenes Einkommen weniger beträgt als der %% fache 
Betrag der Unterstützungsvichtsätze. Der Betrag er
höht sich noch für jedes vorhandene und im Haushalt 
befindliche Kind unter 1b Jahren. Im Februar 
1928 bedeutete dies für Ledige eine Einkommens- 
Grenze von 122,50 RM., für Ehepaare ohne Kind 
von 183,75 RM., für Ehepaare mit einem Kind von 
223,75 RM. Diese Einkommensgrenze wird jedoch 
nicht schematisch beachtet. Es kann vielmehr die 
Wochenfürsorge auch dann gewährt werden, wenn die 
für die Schwangere oder Wöchnerin und das neu
geborene Kind erforderlichen Aufwendungen nicht 
ohne Beeinträchtigung der gewöhnlichen Lebens
haltung ermöglicht werden können. Für die ersten 
sechs Wochen nach der Entbindung wird in der 
Regel Erwerbsunfähigkeit angenommen. Die 
Leistungen sind in der Art denen der Krankenkasse 
im wesentlichen gleich, im Umfang gehen sie nicht 
unwesentlich darüber hinaus. So beträgt das 
Wochengeld täglich 1,20 RM., unter Umständen steigt 
es bis auf 2 RM. Seine Zahlung ist im allgemeinen 
von der regelmäßigen Vorstellung in der städtischen 
Schwangeren- bzw. Säuglingsfürsorgestelle abhängig. 
Die Höhe des Stillgeldes beträgt 60 Pf., wobei die 
Gewährung von Stillprämien oder Milchverbilligung 
daneben nicht ausgeschlossen ist. Besonders bedürf-
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tigen Wöchnerinnen kann auch noch Säuglingswäsche 
verabfolgt werden. Solange sich eine Hilfsbedürftige 
auf öffentliche Kosten zurEntbindung oder als Wöch
nerin in einer Anstalt oder einem Heim befindet, 
fallen die Leistungen der Wochenfürforge mit Aus
nahme des Stillgeldes fort. Bevor ein Kind in 
Pflege genomen wird, soll grundsätzlich dahin ge
strebt werden, daß die Wöchnerin mit ihrem Kind 
in einem Heim für Mutter und Kind Aufnahme 
findet und innerhalb sechs Wochen nach der Ent
bindung eine Trennung, wenn irgend möglich, ver
mieden wird. Kosten der Heimpflege können im 
Gegensatz zu den Bestimmungen der RVO. bei der 
Wochenfürsorge nicht in voller Höhe von dem gesam
ten Wochengeld in Abzug gebracht werden, vielmehr 
ist für die Tage nach der Entlastung aus der Anstalt 
oder aus dem Heim Wochen- und Stillgeüd unver
kürzt zu zahlen. Hilfsbedürftige Schwangere, die 
Anspruch auf die Familienwochenhilfe aus der RVO. 
haben, erhalten zum Ausgleich der bestehenden 
Lücken in der fünften und sechsten Woche vor der 
Entbindung die Wochenfürsorge, wenn die sonstigen 
Voraussetzungen gegeben sind. Bezüge, die der 
Wöchnerin oder deren Ehemann aus Mitteln der 
öffentlichen Fürsorge, Arbeitslosenversicherung, Er
werbslosenfürsorge oder Krisenfürsorge gewährt 
werden, sind auf die Leistungen der Wochenfürforge 
nicht anzurechnen. Für die gesundheitliche, recht
liche und wirtschaftliche Beratung der Schwangeren 
sind in allen Bezirken Stellen einzurichten.

Gutachterausschuß für das öffentliche Kranken- 
hauSwescn. Der bisherige Gutachterausschuß ist auf 
die neugegründete „Arbeitsgemeinschaft der kommu
nalen Spitzenverbände übergegangen (Geschäfts
leitung beim Deutschen Städtetag). Die Auskunfts
stelle des Gutachterausschustes befindet sich Berlin, 
Alsenstraße 7. Sie wird von Herrn Ministerial
direktor a. D. Prof. Dr. Gottstein geleitet und er
teilt gegen geringe Gebühren in sämtlichen An
gelegenheiten des Krankenhauswesens Auskünfte und 
Gutachten.

Kurfürsorge der Krankenkasten. Der Haupt
verband deutscher Krankenkassen hat ein von 
Dr. Henriques verfaßtes Büchlein über die 
Kurheimpflege der Krankenkasten herausgegeben. 
Es enthält in großen Zügen eine Schilderung der 
Einzelheiten dieses Arbeitsgebietes. Lehrreich ist 
die Mitteilung, daß in den letzten Jahren die Kur- 
sursorge einen lebhaften Aufschwung genommen hat. 
115 Kasten, die dem Hauptverband angeschlosten, und 
an Eigenbetrieben beteiligt sind, verfügten über 
129 Heime mit einer Bettenzahl von 6201. In 
ihnen wurden über 46 000 Pfleglinge bei einer Ge
samtzahl von 1237 000 Verpflegungstagen aus
genommen. Die Verfasserin kommt auf Grund der 
bisherigen Leistungen zu dem Schluß, daß die Ver
größerung bestehender und die Errichtung neuer 
Heime erforderlich ist. Das bisher Geschaffene kann 
nur als ein Anfang bezeichnet werden, da durch
schnittlich von den Versicherten der beteiligten 
Krankenkassen nur etwa 1,3 Proz. Aufnahme in 
einem Kasteneigenheim finden konnten. Das tat
sächliche Bedürfnis ist aber wesentlich größer. Mit 
Recht wird auch darauf hingewiesen, daß vor allen 
Dingen für die Jugendlichen noch nicht in der nötigen 
Weise gesorgt wird.

Arbeitsunfähigkeit und AnftaltSbedürftigkeit bei 
Lupuö. Die Lupuskommission des Deutschen Zentral
komitees zur Bekämpfung der Tuberkulose hat auf

Grund von Gutachten Sachverständiger diejenigen 
Krankheitszustände bei Lupus festgestellt, die eine 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne des 8 182 RVO. be
dingen. (Volkswohlfahrt Jahrgang 9 Nr. 9, Seite 
160). Das Neichsversicherungsamt hat vorbehaltlich 
der Entscheidung im Rechtszuge vom Standpunkt 
der Krankenversicherung aus keine Einwendungen 
gegen diese Zusammenstellung erhoben. Die Frage, 
welche Lupuskranken der Anstaltsbehandlung be
dürfen, steht zurzeit im Mittelpunkt des Inter- 
estes, da in einzelnen Teilen Deutschlands ein 
Mangel an Plätzen in geeigneten Anstalten be
hauptet wird und andererseits die Beurteilung der 
Anstaltspflegebedürftigkeit ganz verschieden gehand- 
habt wird. Die gleichen Gutachter haben sich auch 
hierzu geäußert und die Indikation für die Über
weisung in die Anstalt festgelegt.

Fürsorge und Krebsproblem. Auf der Jahres
versammlung des Vereins „Soziale Krankenhaus
fürsorge der Berliner Universitätskliniken außerhalb 
der Charitü" wurde im Anschluß an einen Bericht 
des Oberarztes Dr. Hornung von der Berliner 
Uuiversitätsfrauenklinik eine Entschließung gefaßt 
mit der Forderung, die Erforschung der Soziologie 
und die Bekämpfung der bösartigen Geschwülste weit 
stärker als bisher zu betreiben. An Reich, Länder, 
Gemeinden und freie Wohlfahrtspflege wurde die 
Bitte gerichtet, die wissenschaftliche Forschung und 
das Fürsorgewesen auf diesem Gebiete ideell und 
materiell in großzügiger Weise zu unterstützen.

Bekämpfung der Uufallgefahren. Die Arbeits
gemeinschaft von Reichsversicherungsträgern Groß- 
Berlins hat im März eine Aufklärungswoche zur 
Bekämpfung der Unfallgefahren unter dem Schlag
wort „Kampf dem Unfallteufel" durchgeführt. In 
einer größeren Reihe öffentlicher Vorträge, denen 
sich Vorführungen von Fiilmwecken anschlossen, wurde 
über folgeude Themen gesprochen: Wie schütze ich 
mich vor Betriebsunfällen? — Die Unfallgefahren 
des Großstadtverkehrs. — Wie schütze ich mich vor 
häuslichen Unfällen? — Hieran schlossen sich noch 
Aufklärungsvorträge in den Großbetrieben.

Abstiucuzsanatorium der Witteuauer Heilstätten. 
Nachdem im Oktober 1926 im Verbände der 
Wittenauer Heilstätten ein gesondertes Kranken
haus für die Behandlung organisch Nervenkranker 
und nervöser Männer eröffnet worden ist, ist im 
Januar 1928 eine weitere Abteilung in Betrieb ge
nommen, die zur Unterbringung von Rauschgift
süchtigen, insbesondere Alkoholisten, Morphinisten 
und Kokainisten bestimmt ist.

Sozialhygienisches Institut in Budapest. Eine 
der ältesten sozialpolitischen Organisationen Ungarns, 
das im Jahre 1902 gegründete Museum für Volks
wohlfahrt, ist im Jahre 1927 in ein sozialhygienisches 
Institut umgewaudelt worden. Es gliedert sich in 
eine Museumsabteilung, eine wissenschaftliche Ab
teilung, eine Propagandaabteilung, eine technische 
Abteilung und eine Bibliothek. Sie dienen haupt
sächlich zur wissenschaftlichen Beratung in Fragen 
der Sozialhygiene einschließlich der Gewerbehygiene 
und der Unfallversicherung, Einrichtung von Kursen, 
Sammlung, Bearbeitung und Veröffentlichung von 
sozialhygienischen Daten, Anfertigung geeigneten 
Lehrmaterials, Sammlung des einschlägigen Schrift
tums und schließlich der Zusammenarbeit der Be
hörden und sonstiger Körperschaften. Es handelt sich
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hier also nicht um ein Museum alten Stils, sondern, 
wie sich der Bericht ausdrückt, um ein „Rathaus der 
Sozialhygiene".
Arbeiksfürsorge. ^ vl ^

Lehrstcllenbeihilfc für jnmmlidje Taubstumme. 
Während die größeren Städte mancherlei Ein
richtungen, die der Berufsberatung und Lehrstellcn- 
vermittlung dienen, besitzen, liegt in kleineren Ge
meinden mit vorwiegend ländlichem Charakter die 
Aufgabe der Berufsberatung in den Händen des 
Lehrerkollegiums. Die Knappheit der zur Verfügung 
stehenden Lehrstellen wirkt dabei in hohem Matze 
erschwerend auf die Tätigkeit der verantwortlichen 
Stellen. Als ein Mittel zur Beseitigung oder wenig
stens Milderung dieser Notlage hat man neuerdings 
neben der Beteiligung der Werkstätten in den einzel
nen Provinzialanstalten, der Einrichtung von Lehr
werkstätten im Zusammenhang mit Taubstummen
anstalten die Einrichtung von Zuschlägen oder Bei
hilfen zu den staatlichen Prämien geschaffen. Träger 
dieser Kosten sollen die Bezirks- oder Landcsfürsorge- 
verbände sein. Eine am 11. Oktober 1927 veranstal
tete Umfrage lies; drei Typen in der Gewährung der 
Beihilfen erkennen. Einige Provinzen zahlen den 
Meistern während der Lehrzeit ein Verpflegungsgeld, 
zu dem bei erfolgreicher Ausbildung eine Prämie 
tritt, andere, z. B. die Rheinprovinz, geben in aus- 
sichtsreichen Fällen den Lehrherren laufeilde Zu
schüsse. Der dritte Typ der Zuschutzgewährung end
lich besteht darin, das; die Zusage der Prämien
zahlung dem Lehrherrn bereits vor dem Antritt 
der Lehrzeit erteilt wird. Die Wirtschaftlichkeit einer 
erhöhten Prämienzahlung bzw. die Gewähr neben 
der Prämie laufende Beihilfen gegenüber einem 
lebenslänglichen llnterhalt des Taubstummen auf 
Armenkosten besteht dabei zweifellos autzer jeder 
Frage.

Ein „Uome Ost'iee In(hi8lrial Museum“ ist in 
London, Horseferry lload, Westminster am 5. De
zember 1927 für den Besuch des Publikums frei- 
gegeben. Das Museum ist ähnlich wie die Stän
dige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Berlin 
eine ständige Ausstellung von Einrichtungen, die in 
gewerblichen Betrieben zum Schutz des Lebens und 
der Gesundheit in Anwendung sind. Als Aufgaben 
des Museums werden bezeichnet:
1. die Aufklärung der Arbeitgeber und Arbeit

nehmer über die Gefahren und die besten Mittel 
zu ihrer Verhütung;

2. die Unterrichtung der Maschinenhersteller über 
die Anforderungen des Arbeitsschutzes;

3. die Unterrichtung der Ärzte über die vorkommcn- 
dcn gewerblichen Gesundheitsschädigungen;

-1. die Unterstützung aller sozialen Bestrebungen;
6. die Unterstützung der Fabrikinspektoren bei 

ihrer Tätigkeit und die Förderung ihrer Aus
bildung;

6. die Auskunftserteilung über den Arbeiterschutz 
in England und anderen Industrieländern.

Wohnungsfürsorge.

Verlängerte Geltungsdauer der Hanszinsstencr- 
verordnnng. Durch preutzische Verordnung vom 
22. März 1928 ist die Geltungsdauer der bisherigen 
Fassung der Hauszinssteucrverordnung um ein Jahr 
bis zum 31. März 1929 verlängert worden.

Soziale Maßnahmen für die Kinder Exmittierter. 
In Liegnitz (Schles.) sind die früheren Unterkunfts
räume der Militärflugschüler und der Luftschiff
mannschaften zu Notwohnungen ausgebaut worden. 
Im Laufe der Zeit ist in der Besetzung dieser Not
quartiere insofern ein Wechsel eingetreten, als nur 
noch exmittierte Familien hierher verwiesen wurden. 
Zurzeit sind 96 .Familien mit einer Kopfstärke mit 
über 600 Personen in diesen Notwohnungen unter
gebracht. Für die 160 Kinder dieser exmittierten 
Familien bedeuten die Zustände in dem von der 
Stadt entfernt liegenden Quartier sowohl in wohn
licher als auch in gesundheitlicher und erzieherischer 
Hinsicht eine gewisse Gefahr. Gegen die zutage ge
tretenen Ubelstände ist an sich das einzig wirksame 
Mittel, weitgehende Förderung der Wohnungs
beschaffung durch Neubau. Dazu fehlen aber zur
zeit die geldlichen Mittel, denn es gilt nicht nur für 
die augenblicklichen Personen Wohnungen zu 
schaffen, sondern infolge Lockerung der Wohnungs- 
Wirtschaft kommen täglich neue Wohnungslose dazu. 
Unter dem beschränkten Wohnraum hat natürlich 
am schlimmsten die Jugend zu leiden, die in dieser 
mehr als fragwürdigen Atmosphäre geistig und 
körperlich geschädigt hcranwächst. Es entstand der Ge
danke, sich der Jugend anzunehmen durch Schaffung 
eines kombinierten .Kindergartens und -Hortes. In 
dieser Einrichtung soll der Jugend ein Sammelpunkt 
geschaffen werden, wo sie von verständiger Hand 
geleitet und geführt, wenigstens einen grotzen Teil 
der Tagesstunden nicht sich selbst überlassen bleiben, 
sondern Halt und Ablenkung findet. Es bedarf 
keiner besonderen Erwähnung, das; damit an der 
Wohnungsnot und ihren bedauerlichen sonstigen 
Begleiterscheinungen nicht das geringste gebessert 
wird, aber ein kleiner Teil der aus diesen Zuständen 
emporwuchernden Erziehungsschäden kann mit dieser 
Neueinrichtung ausgemerzt werden.

Die einmaligen Kosten für Herrichtung der 
Räume betragen 3000 NM. und für laufende Unter
haltungskosten 3000 NM. Aus zwei Notwohnungen 
werden zwei grötzere Räumlichkeiten geschaffen, 
welche Ausnahme für je 36—40 Kinder bieten. Eine 
übrig bleibende Küche und ein Wohnzimmer dient 
den Bedürfnissen der Schwester bzw. zur Herrich
tung einer beschränkten Beköstigung der Kinder. 
Wenn von den im Fliegerhorst wohnenden 160 
Kindern im Alter von 2—14 Jahren nur 50 Prvz. 
dauernd die Einrichtung in Anspruch nehmen, wird 
der Magistrat allerdings mit einer Schwestcrnkraft 
auf die Dauer nicht auskommen.

Stadtrat Dr. Lehman n.

Sozial - Versicherung in Spanien. Die spa
nische Sozialversicherung blickt auf noch kein 
sehr langes Bestehen zurück und ist, soweit über
haupt Pflichtversicherung in Frage kommt, im 
wesentlichen erst nach dem Kriege eingeführt 
worden. Die Versicherung gegen Alter wurde 1919 
obligatorisch gemacht, und die sehr eingeschränkte 
Versicherung gegen Invalidität ist in dieselbe cin- 
gcgliedcrt. Hinsichtlich der Unfallversicherung be
steht kein Organisationszwang für den Arbeitgeber, 
doch kann er seine Haftpflicht durch Vertrag einer 
ministeriell anerkannten Versicherungsgesellschaft 
übertragen; nur für den Fall, datz dies nicht ge
schieht, tritt eine staatliche Versicherungskaffe ein. 
Eine Arbeitslosenversicherung fehlt; soweit Gegen
seitigkeitsgesellschaften für dieses Gebiet bestehen.
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haben sie seit einem Gesetz von 1923 Anspruch auf 
staatliche Unterstützung. Die Krankenversicherung 
beruht auf Freiwilligkeit mit staatlicher Förderung. 
Dagegen ist man auf dem Wege, eine obligatorische 
Mutterschaftsversicherung, die in Deutschland wie 
in den meisten Ländern bekanntlich in die Kranken
versicherung einbezogen ist, als selbständigen Zweig 
zu errichten; bis jetzt gilt eine vorübergehende 
Regelung aus dem Jahre 1923.

Die Altersversicherung umfaßt alle 
Arbeitnehmer männlichen und weiblichen Geschlechts 
vom 16. Lebensjahre ab, deren Einkommen unter 
einer bestimmten Höchstgrenze bleibt — seit 1926 
mit Einschluß der Heimarbeiter —. Mit Ein
führung der Pflichtversicherung wurden auch die 
Arbeitgeber zur Beitragszahlung herangezogen; 
außerdem leistet der Staat jährliche Zuschüsse. Die 
Altersrente wird vom vollendeten 66. Lebensjahre 
ab gewährt; freiwillige Mehrzahlungen zur Er
höhung der Rente sind erlaubt. Invalidenrente 
kommt nur für Vollinvaliden zur Auszahlung, die 
der Altersversicherung angehören und mindestens 
12 Monate hintereinander freiwillige Beiträge ent
richtet haben.

Das Gesetz betr. Arbeitsunfälle in neuer 
Fassung von 1922 bezieht sich auf alle Arbeitnehmer 
in Handel und Gewerbe. Zu den Pflichtleistungen 
gehören neben Heil- einschließlich orthopädischer 
Behandlung gegebenenfalls auch Berufsschulung 
oder Umschulung, wofür im genannten Jahre eine 
besondere Einrichtung geschaffen wurde, die ins
besondere mit Propagandaarbeit, Untersuchung der 
Erfolge in der Praxis und der Unterbreitung von 
Vorschlägen auf diesem Gebiete betraut ist. Tie 
Entschädigung beträgt bei vorübergehender Er
werbsunfähigkeit (bis zu einem Jahre) in % des 
Tagesentgcltes und bei dauernder je nach dem 
Grade der Beeinträchtigung in dem zweifachen, 
bzw. ein- und einhalbfachen oder einfachen Jahres
verdienst. Beim Tode des Verunglückten erhalten 
dessen Witlve und Kinder unter 18 Jahren eine in 
bestimmtem Maße festgesetzte Entschädigung, die 
mit Einwilligung der Verwandten auch als Leib
rente sichergestellt werden kann.

Spanien hat das Washingtoner Abkommen über 
den Schutz von Wöchnerinnen und Schwangeren 
ratifiziert, so daß eine Regelung demgemäß besteht. 
Die obligatorische Mutterschafts-Ver
sicherung soll aber wie vorertvähnt noch end
gültig geschaffen werden, und wurde kürzlich vom 
Arbeitsminister unter die zunächst zu erledigenden 
Aufgaben gezählt. Ein entsprechender Gesetzentwurf 
ist vom Landesfürsorgeamt entworfen und den Ar- 
beiterinnenorganisationen zur Begutachtung unter
breitet worden, wonach er an den Arbeitsminister 
gelangt. Es werden darin als Leistungen empfoh
len: ärztlicher Beistand bei der Niederkunft und den 
damit zusammenhängenden Umständen nebst kosten
loser Darreichung pharmazeutischer Mittel, gege
benenfalls unentgeltliche Unterbringung in ein 
Wöchnerinnenheim, Klinik usw., ferner Geldunter
stützung znr Ermöglichung der Arbeitsruhe während 
6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Niederkunft 
(die seitherige vorläufige Regelung bezog sich nur 
auf je 4 Wochen). Forderung und Entwicklung der 
bestehenden Mutter- und Kinderschutzcinrichtnngen 
gehört ebenfalls zu den vorgesehenen Maßnahmen. 
Die Mitel zur Durchführung der Leistungen sollen 
durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie 
Staatszuschüsse aufgebracht werden; und die Ver
sicherung soll sich auf alle der obligatorischen Ar- 
beitcrversicherung unterstehenden Arbeiterinnen und

Angestellte erstrecken ohne Unterschied des Alters, 
der Staatsangehörigkeit und des Familienstandes.

Eine besondere Art Versicherung, die soge
nannten Schülerhilfskassen, sei noch er
wähnt. Zu ihrer Einrichtung sind seit dem Erlaß 
eines diesbezüglichen Gesetzes vom Jahre 1919 die 
zuständigen Schulorganisationen verpflichtet, und 
die Kassen unterstehen direkt dem Unterrichts
minister. Ter Grundgedanke besteht in der Er
ziehung der Schüler zum sparen und Vorsorgen. 
Im Rahmen der vorhandenen Mittel können in 
Krankheitsfällen Geldbeihilfen gegeben und die Be
strebungen hinsichtlich Gesundheitspflege und Alko- 
holbekämpfuug unterstützt werden.

Als ergänzende Hilfsorgane des seit 1908 be
stehenden Landesfürsorgeamtes sind im Jahre 1921 
die sogenannte „Patronati di Prcvidenza sociale" 
(Sozialfürsorge-Patronate) auf paritätisch - Grund
lage aufgebaut, geschaffen worden, die fia, insbeson
dere auch für Verwirklichung der fakultativen, 
staatlich geförderten Versicherungen bemühen sollen. 
Des weiteren bestehen ihre Aufgaben in Propa
ganda, Beratung und Mitarbeit im allgemeinen bei 
Durchführung der obligatorischen Altersversicherung. 
Durch Verordnung vom 24. 12. 26 wurde ein Ar- 
beits- und Sozialamt errichtet, zu dessen Zuständig
keit unter vielen anderen Aufgaben auch die Sozial
versicherung gehört. Dieses Amt bildet das Binde
glied zwischen dem Arbeitsministerium und den ein
schlägigen Organisationen wie dem Landesfürsorge- 
institut, dem Oberen Arbeitsrat, dem vorgenannten 
Institut für Berufsumschulung u. a. m. Dr. B.

Bclriebswohlfahrlspflege.
Anfänge der rumänischen Bctricbswohlfahrts- 

pflcge beleuchtet der Bericht einer in einer dortigen 
Weberei seit 1 'A Jahren tätigen belgischen Fabrik- 
pflegerin, die bisher als einzige eine solche Stelle 
in Rumänien bekleidete. Der Betrieb beschäftigt 
460 Personen, davon ca. 400 Frauen. Für diese, 
zum größten Teil dem bäuerlichen Stand ange
hörenden, 15—25 kin entfernt wohnenden Arbeite
rinnen besitzt die Weberei einen Schlafsaal. Be
reits kurze Zeit nach Aufnahme ihrer Arbeit unter
nahm eö die Fürsorgerin, diesen unsauberen und 
von seinen Bewohnerinnen aufs schlimmste ver
nachlässigten Unterkunft nun in einen ansprechen
den und hygienisch einwandfreien, mit weißen 
eisernen Bettstellen, Matratzen, Kopfkissen und 
Decken ausgestattetem Schlafsaal zu verwandeln. — 
Bald folgte die Einrichtung einer Kantine, die aus 
Küche und Speisesaal besteht und den Arbeiterinnen 
die Zubereitung einer, besonders während des 
Winters notwendigen warmen Mahlzeit ermöglicht. 
Die anfangs nur geringe Besuchszahl stieg bald auf 
80—90 tägliche Gäste. — Da der größte Teil der 
Arbeiterinnen sich aus Landmädchen und Land
frauen zusammensctzt, bestand ihr Arbeitsanzug 
aus den zwar oft schönen und malerischen, aber im 
Betriebe unzweckmäßigen Bauerntrachten. Ter Ver
such, eine einfachere und praktischere Kleidung in 
der Art einer Uniform einzuführen, gelang, wenn 
auch erst nach Anwendung oft mühsamer Über
redung. — Alle diese Verbesserungen sowie eine 
Erhöhung der Löhne bewirken es, daß sich bereits 
nach einem Jahre der fabrikpflegerischen Tätigkeit 
ein fester Stamm von Arbeiterinnen gebildet hatte, 
der durch den Zuzug neuer Kräfte sogar noch be
trächtlich vermehrt werden konnte. Der Sanitäts
dienst, der bereits seit langer Zeit existierte, wurde 
durch Einrichtung eines „dispensaire" ausgebaut. 
Während ein zweimal wöchentlich zur Untersuchung
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kommender Arzt die schwereren Fälle behandelt, 
werden kleinere im Betrieb vorko^mende Unfälle 
und Krankheiten in der Fabrikpflegerin unter Ver
abreichung von Medikamenten geheilt, ein Mittel, 
das wie nur wenige einen festen Kontakt und ein 
wertvolles Vertrauensverhältnis zwischen Für
sorgerin und Arbeiterinnen schafft. — Mit der Be
treuung der Arbeiterinnen im Betriebe selbst geht 
eine Familienfürsorge, Hausbesuchs und die Ver
anstaltung von kleinen Festen, Kino- und Radio
unterhaltungen Hand in Hand. — Die Einrichtung 
einer Verkaufsstelle für praktische Bekleidungsstücke, 
wie Holzsandalen u. ä., und billige Lebensmittel ist 
geplant. — Es wurde cingeführt, daß im Falle 
einer Verletzung oder eines schwereren Unfalls 
man den Arbeiterinnen yk ihres Gehaltes aus
gezahlt wurde, und Mütter bei der Niederkunft die 
fut die Bekleidung des Säuglings erforderliche 
Wäsche erhalten. — Neben der körperlichen und 
gesundheitlichen Fürsorge versucht die Fabrik
pflegerin auch seelisch und moralisch ihre Schütz
linge zu beraten und zu leiten.

Strafgefangenenfürsorge.
Eine Reichsgemeinschaft für Gerichtshilfe, Ge

fangenen- und Entlassenenfürsorge ist nach lang
wierigen Verhandlungen mit den konfessionellen 
Spitzenverbänden anläßlich der Tagung des Deut
schen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, Gefan
genen- und Entlassenenfürsorge gebildet worden. 
Der Arbeitsgemeinschaft sind beigetreten: Die 
katholische Reichsarbeitsgemeinschaft für Gerichts
hilfe, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, die 
evangelische Konferenz zur Straffälligenpflege und 
die Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Gefährdeten- 
fürsorge. Die Federführung ist zunächst auf zwei 
Jahre dem Deutschen Reichsverband Übertragerl 
worden. Die Monatsblätter des Reichsverbandes 
werden gleichzeitig Organ des Zusammenschluffes, 
die Redaktion werden im Verein mit dem General
sekretär des Reichsverbandes, Pastor Dc. 
H. Seyfarth in Hamburg, Direktor Dr. Stahl und 
Pfarrer Faßbender besorgen.

Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimakwesen.
8 9 Abs. 3 FB.

Ein an Kindes Statt angenommenes Kind wird 
durch Unterbringung bei der leiblichen Mutter nicht 
zu einem Pflegekinbe im Sinne des 8 9 Abs. 3 FB. 

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 4. Februar 1928, LFV. Provinz 
Schleswig-Holstein gegen BFV. Stadt Ham
burg — Ber. L. Nr. 467. 27—.)

!

Gründe:
Die Entscheidung des Rechtsstreits ist lediglich 

von der Beantwortung der Frage abhängig, ob die 
Unterbringung eines adoptierten Kindes bei seiner 
leiblichen Mutter sich als eine Unterbringung in 
Pflege im Sinne des 8 9 Abs. 3 FB. darstellt. Diese 
Frage hat der Vorderrichter im Gegensatz zu dem 
Richter des ersten NechtszugeS verneint und des
halb die Klage abgewiesen. Er führt aus:

„Das erkennende Gericht kann die Auffassung, 
daß das Kind Heinrich M., nachdem seine Adoptiv
eltern, die Eheleute M., es seiner unehelichen Mutter 
wieder zugeführt hatten, als ein bei der unehelichen 
Mutter in Pflege untergebrachtes Kind anzuschen 
sei, nicht teilen. Die Sachlage ist doch eine grund
sätzlich andere als in dem Falle, daß ein Kind bei 
seinem außerehelichen Vater untergebracht ist. Die 
Unterbringung bei dem außerehelichen Vater und 
selbst bei den Eltern der außerehelichen Mutter ist 
immerhin nur ein Ersatz für die Unterbringung 
an der gegebenen Stelle, nämlich bei der Mutter. 
Die Unterbringung bei der außerehelichen Mutter 
bleibt aber auch die von Natur gegebene und wird 
nicht zu einer Ersatzunterbringung, wenn sie um 
deswillen erfolgt, weil die Adoptiveltern sich aus 
irgendwelchen Gründen nicht mehr um das Kind 
kümmern. Die rechtliche Lage ist keineswegs die, 
daß die Annahme an Kindes Statt das Band 
zwischen Mutter und Kind in einer Weise zerrisse, 
daß das Kind hinfort für die Mutter zu einem 
fremden Kinde würde. Alle aus der Verwandtschaft 
sich ergebenden Rechte und Pflichten bleiben für das 
Kind unverändert. Lediglich das Recht und die 
Pfticht der Sorge für die Person des Kindes gehen 
auf die Adoptiveltern über und diese werden vor

der Mutter unterhaltungspflichtig. Wenn das 
Kind auch den Namen der annehmenden Eltern be
kommt, so kann es doch daneben seinen bisherigen 
Namen in der Regel weiter führen. Deshalb er
scheint das Kind Heinrich M. nicht als ein bei seiner 
Mutter in Pflege untergebrachtes Kind und des
halb erscheint auch die erhobene Klage unbegründet."

Das Bundesamt tritt dieser Begründung bei. 
Die Berufung des Klägers unterlag daher der 
Zurückweisung.

8 9 Abs. 3 FB.
Die Eigenschaft eines Kindes als eines Pflege

kindes im Sinne des 8 9 Abs. 3 FB. wird nicht 
dadurch ausgcschloffcn, daß bei der Unterbringung 
beS Kindes in Pflege daö Recht des Vaters, den 
Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, verletzt wurde. 

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 3. Dezember 1927, BFV. Stadt 
Lübeck gegen BFV. Landkreis Oldenburg i. H. 
— Ber. L. Nr. 336. 27 —.)

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die Klage mit der 

Begründung abgewiesen worden, daß am 10. No
vember 1914 geborene Kind Heinrich H. sei von 
Kembs (im Bezirk des Beklagten) aus im Sommer 
1923 nach Lübeck zu seiner Großmutter, der Ehe
frau S., nicht in Pflege im Sinne des 8 9 Abs. 3 FV. 
untergebracht worden, weil die Verbringung des 
Kindes durch seine Großmutter gegen den Willen 
des Vaters erfolgt sei, vielmehr sei das Kind Mit
glied der Familie seiner Großmutter im Sinne des 
8 7 Abs. 3 FP. geworden.

Der Berufung .des Klägers war der Erfolg 
nicht zu versagen.

Daö Bundesamt für das Heimatwesen hat in 
mehreren veröffentlichten Entscheidungen dargelegt, 
daß es für die Begründung eines Pflegekindverhält- 
niffeö unerheblich ist, auf welche Weise das Kind in 
die Pflegesrelle gelangt ist (Entsch. Bd. 63, S. 47,')

') II. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 35.
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33b. 65, S. llö2). Insbesondere hat eS eine Unter* * 
bringung in Pflege auch dann angenommen, wenn 
die Großeltern ein Kind zu sich genommen haben 
(Entsch. Bd. 64, S. 21). Eine andere Beurteilung 
ist hier nicht etwa um deswillen gerechtfertigt, weil 
die Großmutter in das Recht des Vaters, den 
Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, eingegriffen 
.hat. Im Sinne des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, 
dessen Begriffsbestimmung des Pflegekindes für den 
Bereich der Fürsorgeverordnung maßgebend ist 
(Bd. 61, S. 74*) erfährt der Charakter des Zusam
menlebens der Großmutter mit dem Kinde dadurch 
keine Änderung. Gerade übrigens in Fällen, wo die 
Herstellung des Pflcgekindverhältnisses nicht in 
rechtlich einwandfreier Weise erfolgt ist, ist der mit 
dem Jugendwohlfahrtsgesetz bezweckte Schutz ganz 
besonders geboten.

Da 8 9 Abs. 3 FV. der Bestimmung des 8 7 
Abs. 3 FV. vorgeht (Entsch. Bd. 63, S. 225*) , so 
ist der Beklagte der endgültig fürsorgepflichtige Ver-

Die Höhe der Kosten ist nicht bemängelt und gibt 
zu Bedenken keinen Anlaß. Demnach war der Be
klagte nach dem Klageanträge zu verurteilen.

8 11 FB.
Muß ein ohne weitere Vereinbarungen zur Probe 

angenommenes Dienstmädchen alsbald wegen Krank
heit seine Arbeit einstellen und teilt ihm der Ar
beitgeber hierbei mit, daß er es nicht länger behalten 
könne, so beendigt bereits diese Mitteilung ein 
etwa zu bejahendes Dienstverhältnis, auch wenn 
daö Mädchen den Arbeitgeber erst später verläßt, 
weil er ihm wegen seiner Krankheit ohne Arbeits
leistung weiter Unterkunft gewährte.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 21. Januar 1928, BFV. Landkreis 
Essen gegen BFV. Stadt Mülheim/Ruhr — 
»er: L. Nr. 245. 27—.)

Gründe:
Die unverehelichte Rosa I. ist am 10. Februar 

1926 auf Kosten des Klägers wegen ausgedehnter 
Lungentuberkulose in das Krankenhaus zu Stoppen
berg ausgenommen worden. Der Kläger verlangt 
von dem Beklagten auf Grund des 8 H FV. Er
stattung der für die ersten 26 Wochen entstandenen 
Krankenhauspflegekosten nebst 25 v. H. Zuschlag. 
Er behauptet, die I. habe in der Zeit vom 12. Ja
nuar bis 6. Februar 1926 in dem Kath. Waisenhaus 
zu Mülheim a. d. Ruhr als Dienstmädchen in einem 
Arbeitsverhältnis gestanden. Der Beklagte hat dies 
bestritten und eingewendet, es habe kein Dienst
verhältnis bestanden. Die I. sei nur versuchsweise 
und aus Mitleid angenommen worden, aber bereits 
nach acht Tagen erkrankt.

Der erste Richter hat den Beklagten in der Haupt
sache nach dem Klageanträge verurteilt und nur den 
Antrag auf Zahlung eines Zuschlages von 25 v. H. 
abgelehnt. Er entnimmt aus den Angaben der 
Oberin, daß ein Arbeitsverhältnis im Sinne des 
8 11 FV. Vorgelegen habe.

Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte unter 
Aufrechterhaltung seiner bisherigen Ausführungen 
Berufung eingelegt, deren Zurückweisung der Kläger 
beantragt.

Auf Veranlassung des Bundesamts sind als 
Zeugen über die beiderseitigen Parteibehauptungen 
die Schwester Oberin D., die Schwester Oberin L. 
urrd die Nosalie I. vernommen worden. Der Be
klagte würdigt das Ergebnis der Beweisaufnahme 
zu seinen Gunsten, während der Kläger das Gegen
teil ausführt.

Die Klage war gänzlich abzuweisen.
Die Aussage der Zeugin I. steht im Widerspruch 

zu derjenigen der beiden Schwestern. Sie hat be
kundet, sie sei in dem Waisenhause von Mülheim 
von der Vertreterin der Oberin-Schwester D. eine 
Woche zur Probe als Dienstmädchen eingestellt wor
den, habe aber >danach noch etwa zwei weitere Wochen 
als solches gearbeitet und es sei ihr der Monatslohn 
von 26 RM. zugesichert worden. Sie habe die volle 
Arbeit eines Dienstmädchens verrichtet, sei dann 
krank geworden, habe drei bis vier Tage gelegen 
und sei am 7. oder 8. Februar 1926 entlassen worden. 
Aus der Aussage der Schwester folgt dagegen, daß 
die Schwester D. die I. versuchsweise auf ihre Bitten 
als Dienstmädchen angenommen hat, daß jedoch 
irgendwelche Abmachungen über Lohn und dergl. 
nicht getroffen worden sind. Sie hat dann etwa eine 
Woche hindurch ihre Arbeiten einigermaßen erledigt, 
war aber gegen Ende der zweiten Woche nicht mehr 
dazu imstande, hat sich zu Bett gelegt und ist so 
noch über acht Tage im Waisenhaus verblieben. Als 
sie sich zu Bett legte, ist ihr ausdrücklich mitgeteilt 
worden, daß man sie nicht behalten könne. Bei 
ihrem Fortgang sind ihr aus Mildtätigkeit, nicht als 
Entgelt für Arbeitsleistungen, 20 RM. gegeben 
worden.

Das Bundesamt trägt kein Bedenken, den Aus
sagen der beiden Schwestern 31t folgen. Es kann 
dahin gestellt bleiben, ob die anfangs als versuchs
weise gedachte Beschäftigung der I. als ein Dienst
oder Arbeitsverhältnis im Sinne des 8 11 FV. an
gesehen werden kann. Denn als sich herausstellte, 
daß die I. die übernommenen Leistungen nicht ver
richten konnte und sie bettlägerig krank wurde, 
waren sich die Beteiligten darüber klar, daß eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht in Frage 
komme. Danach ist die I. noch über 8 Tage in 
dem Waisenhause verblieben. Als sie dann am 
10. Februar 1926 in das Krankenhaus des Klägers 
ausgenommen wurde, war die einwöchige Frist des 
8 11 Abs. 1 FV. bereits abgelaufen.

Die Klage mußte daher unter Abänderung der 
angefochtenen Entscheidung gänzlich abgewiesen 
werden.

8 14 Abs. 3 und Abs. 4d. F«.
Der für einen Hilfsbedürftigen endgültig für

sorgepflichtige Verband muß die Ehefrau und die 
Kinder bis zu 16 Jahren, die mit dem Hilfsbedürf
tigen an einem Orte zusammenlebcn, gemäß 8 H 
Abs. 3 FV. auf Verlangen auch dann übernehmen, 
wenn er für sie nicht endgültig fürsorgepflichtig ist. 
Er hat keine Einwendungen aus 8 14 Abs. 4b FB.; 
auf diese Vorschrift kann sich nur der Verband be
rufen, der für die Ehefrau oder ein Kind end
gültig fürsorgepflichtig ist und von dem deshalb die 
Übernahme der Ehefrau oder deö Kindes verlangt 
wird.

(Urteil deö Bundesamts für das Heimat
wesen vom 21. Januar 1928, BFV. Stadt 
Lindau gegen LFV. Land Württemberg — 
BerL. Nr. 573. 27 —.)

') HI- Jhrg. dieser Zeitschrift S. 37. 
a) Die Fürsorge 1925 S. 235.
•) II. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 211.
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Grunde:
Der Kläger hat die aus dem Auslande zurück- 

gekehrte Familie des Hilfsarbeiters August Z., da
mals bestehend aus dem Ehemann, der Ehefrau 
und einer im Juni 1923 geborenen Tochter Hedwig, 
am 30. Januar 1927 in öffentliche Fürsorge ge
nommen. Am 23. Februar 1927 wurde Frau Z. in 
Lindau von einer Tochter entbunden, welche den 
Vornamen „Josefine" erhielt. Für diese hat der 
Kläger gleichfalls öffentliche Fürsorge eintreten 
lassen. Der beklagte Landesfürsorgeverband hat 
die endgültige Fürsorgepflicht für die Eheleute Z. 
und die Tochter Hedwig gemäß 8 12 FV. aner
kannt, dagegen die Kostenerstattung für Josefine Z. 
mit der Begründung abgelehnt, dag dieses Kind im 
Jnlande geboren sei. Er hat ferner den Antrag 
des Klägers auf Übernahme der Familie Z. in 
eigene Fürsorge mit der Begründung abgelehnt, 
daß dadurch eine nach 8 14 Abs. 4 FV. unzulässige 
Trennung der Familienmitglieder eintreten würde. 
Wegen der für Josefine Z. entstehenden Kosten hat 
der Kläger inzwischen Klage gegen den Bayerischen 
Landesfursorgeverbanid Kreis Schwaben erhoben; 
das Verfahren schwebt noch.

Im gegenwärtigen Rechtsstreit hat der Vorder
richter für Recht erkannt:

„Der Beklagte ist verpflichtet, den August Z., 
seine Ehefrau Franziska, geb. P. und seine 
Kinder Hedwig, 4 Jahre alt, und Josefine, 
% Jahre alt, in eigene Fürsorge zu über
nehmen, das Kind Josefine vorbehaltlich des 
Anspruchs auf Kostenersatz gegen den für 
dasselbe endgültig verpflichteten Fürsorge
verband".

Der Vorderrichter führt aus, der Beklagte be
streite nicht, daß er für die Eheleute Z. und das 
älteste Kind endgültig fürsorgepflichtig sei und das; 
dauernde Hilfsbedürftigkeit vorliege. Auf die Vor
schrift des 8 14 Abs. 4b FV. könne sich der Be
klagte nicht berufen, da die Übernahme der ge
samten Familie verlangt werde. Ebensowenig 
könne sich der Beklagte darauf berufen, daß er 
selbst die Familie nur getrennt unterbringen könne. 
Der Umstand, das; sich die endgültige Fürsorge
pflicht des Beklagten nicht auf das Kind Josefine 
erstrecke, befreie ihn nach 8 14 Abs. 3 FV. nicht von 
der Pflicht, auch dieses Kind zu übernehmen. Die 
Fürsorge des für dieses Kind endgültig verpflich
teten Verbandes beschränke sich dann auf den Er
satz der dem Beklagten für das Kind entstehenden 
Fürsorgekosten.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Beklagte geltend, die Übernahme der 
vorläufigen Fürsorge durch einen Landesfür
sorgeverband sei der Verordnung über die Für
sorgepflicht unbekannt. Diese komme ausschließlich 
den Bezirksfürsorgcverbändcn zu. Der Beklagte sei 
daher nicht verpflichtet, das Kind Josefine in vor
läufige Fürsorge zu nehmen und den endgültig 
fürsorgcpflichtigen Verband zu ermitteln. Über
nahme könne nur von dem endgültig verpflichteten 
Verbände verlangt werden. Ta also das Kind 
Josefine nicht übernommen zu werden brauche, sei 
das übernahmeverlangen bezüglich der gesamten, 
nicht trennbaren Familie unbegründet.

Der Kläger beantragt Zurückweisung der Be
rufung. Er erklärt sich bereit, die Kosten der Für
sorge für Josefine Z. von der Übernahme der Fa
milie Z. durch den Beklagten an bis zur Fest
stellung des für .dieses Kind endgültig fürsorge

pflichtigen Verbandes dein Beklagten zu erstatten. 
Er führt aus, es könne nicht in der Absicht der Ver
ordnung über die Fürsorgepflicht liegen, durch Ab
lehnung des Prinzips der armenrechtlichen Fa
miliengemeinschaft einem übermäßig belasteten 
Grenzfürsorgeverband die Möglichkeit zu nehmen, 
die Übernahme einer hilfsbedürftigen Familie von 
dem endgültig fürsorgepflichtigen Verbände zu ver
langen.

Die Berufung ist unbegründet.
Der Beklagte bestreitet an sich nicht, zur Über

nahme der Familie Z., soweit sie aus den Eltern 
und der ältesten Tochter besteht, verpflichtet zu sein. 
'^>ie ordnungsmäßige Unterbringung der Familie 
ist seine Sache, wobei bemerkt sei, daß nach §11 
der Reichsgrundsätze die Unterbringung in einer 
Anstalt oder fremden Familie in der Regel nicht 
erfolgen soll. Der Beklagte ist jedoch der Ansicht, 
daß er zur Übernahme des jüngsten Kindes man
gels endgültiger Fürsorgepflicht für dieses Kind 
nicht verpflichtet sei und daß er deshalb die ganze 
Familie nicht zu übernehmen brauche, weil eine 
Trennung des Kindes bon den Eltern gemäß § 14 
Abs. 4b FV. unzulässig sei. Diese Auffassung ist 
rechtsirrtümlich. 8 14 FV. gibt dem vorläufig für
sorgepflichtigen Fürsorgeverbande das Recht, bei 
nicht nur vorübergehender Hilfsbedürftigkeit von 
dem endgültig verpflichteten Verbände die Über
nahme des Hilfsbedürftigen in eigene 
Fürsorge zu verlangen. Da die Verordnung über 
die Fürsorgepflicht die armenrechtliche Familien
gemeinschaft des Unterstützungswohnsitzgesetzes nicht 
kennt, hätte sich diese Übernahmeverpflichtung nur 
auf das hilfsbedürftige Familienhaupt erstreckt und 
würde daher zu einer Trennung der Familie ge
führt haben, die wiederum dem Grundsätze des 8 7 
Abs. 3, 4 FV. widersprochen haben würde. Die 
Verordnung über die Fürsorgepflicht hat sich nun 
nicht etwa ans den Standpunkt gestellt, daß in 
einem solchen Falle die Übernahme des allein hilfs
bedürftigen Familienhauptes unmöglich sei, son
dern hat dem vorläufig fürsorgepflichtigen Ver
bände in 8 14 Abs. 3 FV. in einem solchen Falle 
das Recht gegeben, außer der Übernahme des 
Hilfsbedürftigen auch die Übernahme der mit ihm 
an einem Orte zusammen lebenden Ehefrau und 
Kinder unter 16 Jahren zu verlangen. Diesem 
Rechte entspricht die Übernahmepflicht des end
gültig fürsorgepflichtigen Verbandes, die sich in 
diesem Falle auch auf die Übernahme in eigener 
Person nicht Hilfsbedürftiger erstreckt. Das Uber- 
nahmeverlangen des vorläufig fürsorgenden Ver
bandes wird aber auch dadurch nicht ausgeschlossen, 
daß für eines der Familienmitglieder im Sinne 
des 8 14 Abs. 3 FV. ein anderer Fürsorgeverband 
als der für das Familienhaupt zuständige end
gültig fürsorgepflichtig ist. Muß der für das Fa
milienhaupt endgültig fürsorgepflichtige Verband 
Familienmitglieder übernehmen, die in eigener 
Person nicht hilfsbedürftig sind, so erstreckt sich 
diese Verpflichtung um so mehr auch auf solche 
Familienglieder, für welche ein anderer Fürsorge
verband endgültig fürsorgepflichtig ist, für die also 
von vornherein nicht die Gefahr einer Kostenlast 
besteht, wie sie bei Familienmitgliedern bestehen 
könnte, die bei der Übernahme noch nicht hilfs
bedürftig waren. Der Beklagte wendet zu Unrecht 
ein, daß ihm dadurch eine begrifflich für den 
Landesfürsorgeverband nicht gegebene vorläufige 
Fürsorgepflicht aufgebürdet werde. Es kann dahin-
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gestellt bleiben, ob diese Pflicht den Beklagten oder 
den Bezirksfürsorgeverband trifft, in dem er die 
Familie unterbringt. Denn begrifflich ist es nicht 
ausgeschlossen, daß auch ein Landesfürsorgeverband 
vorläufig fürsorgend tätig wird?) Daß durch die 
Vorschrift des 8 14 Abs. 3 FV. auch unter Um
ständen ein Übergang der vorläufigen Fürsorge auf 
einen anderen Verband möglich wird, ist zutreffend. 
Dieser Verband wird dadurch im vorliegenden 
Falle trotz der Vorschrift des 8 7 Abs. 3 FV. nicht 
endgültig belastet, weil das Kind schon vor seiner 
Übernahme in Len Bezirk des Beklagten Mitglied 
der elterlichen Familie war (vgl. B. A. Bd. 65, 
S. 121?), Pj). 66, S. 1a). Verfehlt ist schließlich auch 
die Bezugnahme des Beklagten auf 8 14 Abs. 4b 
FV. Diese Vorschrift betrifft die Übernahme eines 
anderen Familienmitgliedes als des Familien
hauptes* *); im vorliegenden Falle handelt es sich 
aber um die Übernahme des Familienhauptes, die 
sich nach 8 14 Abs. 3 FV. regelt und die Übernahme 
der gesamten, in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Familie zur Folge hat (vgl. auch Wölz-Ruppert- 
Richter, Leitfaden zur Verordnung über die Für
sorgepflicht, Abschnitt 6, 14, Sünder, Regelung der 
örtlichen Zuständigkeit, 2. Auflage, S. 49).

Die Berufung des Beklagten mußte daher auf 
seine Kosten zurückgewiesen werden.

8 15 FB.
Hat ein Psychopath (Trunksüchtiger, Hysteriker, 

Epileptiker) seit Jahren, abgesehen von kurzen 
Unterbrechungen, während deren er untcrstühungs- 
und anstaltöfrci lebte, stets in Krankenhäusern und 
Irrenanstalten auf Kosten der öffentlichen Für
sorge AnstaltSpflcgc genossen, so war er trotz der 
Zeiten unterstützungs- und anstaltSfrcicn Aufent
halts fortgesetzt hilfsbedürftig, wenn er dauernder 
Anstaltspflcge bedurfte. Für die Bejahung dieser 
Frage genügt es, das; vom fürsorgerischen Stand
punkt aus dauernde Pflege des Psychopathen in 
einer seinem Zustand entsprechenden Anstalt 
(Trinkerheilanstalt, Arbciterkolonie) erforderlich 
war. Fortgesetzte Hilföbcdürftigkeit wegen dauern
der Anstaltspflegcbedürftigkeit ist dann nicht etwa 
deshalb zu verneinen, weil nach ärztlichem Urteil 
die Notwendigkeit dauernder Pflege in einem 
Krankenhause oder einer Irrenanstalt nicht vorlag. 

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 20. Februar 1928, BFV. Stadt 
Plauen gegen LFV. Kreis Mittelfranken — 
Ber. L. Nr. 488/27 —.)

Gründe:
Der am 28. Mai 1875 geborene Franz Robert 

D., der sich als Landstreicher umhertreibt und 
wiederholt in Irrenanstalten war, wurde, nachdem 
er zuvor vom 13.—19. Januar 1922 im Stadt- 
krankcnhause in Wiesbaden verpflegt worden war, 
am 20. Januar 1922 in das städtische Kranken
haus zu Mainz ausgenommen und kam von dort 
wegen Geisteskrankheit am 30. Januar 1922 in die

') Er hat dann gemäß 8 14 Abs. 1 S. 1 FV. 
auch einen Ersatzanspruch gegen den endgültig ver
pflichteten Verband (Bd. 62 S. 19, Die Fürsorge 1925 
S. 339).

3) II. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 527.
a) III. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 193.
*) Seitens des für das Familienmitglied end

gültig fürsorgepflichtigen Verbandes.

Hessische Landcs-Heil- und Pflegeanstalt Alzey. 
Von dort kam er am 11. November 1922 wegen der 
Notwendigkeit einer Magenoperation in das Kreis
krankenhaus Alzey und am 29. November 1922 
wieder in die Heilanstalt zu Alzey zurück. Am
17. September 1923 wurde er entlassen, und zwar 
nach einer Mitteilung der Ansraltsleitung vom 
29. Dezember 1923 als geheilt und fähig, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Es wurde ihm eine 
Bescheinigung der Anstaltsdirektion mitgegeben, 
nach welcher er wegen seines alten Leidens, epilep
tische Anfälle, behandelt worden sei und jeglicher 
Behörde anheimgcstcllt wurde, ihm Schutz und 
Hilfe zu gewähren. Am 29. September 1923 wurde 
er wegen Elricta in das städtische Krankenhaus in 
Mainz im trunkenen Zustande eingeliefert und 
am 1. Oktober 1923 auf seinen Wunsch nüchtern 
entlassen. D. begab sich nach seiner Entlassung in 
das Saargebiet, wurde in Saarbrücken von der 
Polizei im entkleideten Zustande aufgegriffen und 
am 21. November 1923, wenn nicht früher, in das 
Bürgerhospital zu Saarbrücken ausgenommen. Von 
dort kam er am 24. November 1923 in die Heil- 
und Pflegeanstalt zu Merzig, und zwar wegen 
Sinnestäuschungen, Zerstörungssucht und Ver- 
folgungsidccn. Bei der Aufnahme wurde er ärzt
licherseits als unheilbar, aber vielleicht besserungs
fähig und offenbar chronisch krank bezeichnet. Ge
legentlich eines Ausgangs wurde er am 16. März 
1924 von der Polizei bis auf das Hemd entkleidet 
aufgefunden und in die Anstalt zurückgebracht. 
Am 23. September 1924 wurde er „auf sein drin
gendes Verlangen" entlassen, und zwar als ge
bessert bei angeborener geistiger Minderwertigkeit 
(Psychopathie mit Neigung zum Querulieren). Be
reits in der folgenden Nacht wurde er völlig ent
kleidet in Mainz aufgegriffen und am 24. Sep
tember 1924 wegen Epilepsie, Betrunkenheit und 
Exhibitionismus in das städtische Krankenhaus ein
geliefert. Am folgenden Tage wurde er, weil 
„wieder nüchtern und ohne sonstigen pathologischen 
Befund" entlassen. Vom 2.—3. Oktober 1924 war 
er im Stadtkrankenhaus Darmstadt und vom 7. 
bis 17. Oktober 1924 wegen Psychopathie und chro
nischen Alkoholismus in der Hessischen Landes- 
Heil- und Pflegeanstalt bei Heppenheim a. d. B.; 
am Tage vor seiner Aufnahme war er von der 
Polizei bis auf Hemd und Strümpfe entkleidet auf
gegriffen worden. Er wurde mit dem Vermerk 
entlassen, daß es sich um einen arbeitsscheuen 
Psychopathen handle, der von der Ausnützung 
charitativer Einrichtungen und der Irrenanstalten 
lebe. Er erhielt eine Unterstützung vom Hilfsver
ein für entlassene Geisteskranke, um sich nach 
Heidelberg zu begeben, wo ihm angeblich ein 
Freund Arbeit verschaffen könne. An dem Ent
lassungstage oder am folgenden Tage wurde er 
nackend in Heidelberg aufgegrisfen und am
18. Oktober 1924 in die medizinische Klinik in 
Heidelberg wegen akuter Verrücktheit mit Hilflosig
keit ausgenommen. Am 8. November 1924 wurde 
er als nicht geisteskrank entlassen. Der Ent
lassungsbericht lautet: „D. ist notorischer Anstalts- 
bummlcr und Alkoholiker. Der Trick, den er seit 
20 Jahren unzählige Male gebraucht hat, besteht 
darin, daß er sich einen Rausch antrinkt, sich dann 
auf der Straße auskleidet und irrsinnig gebärdet 
zu dem eingestandenen Zweck, daß er in ein 
Krankenhaus oder in eine Anstalt gebracht wird. 
Solange er in Freiheit ist, hilft er sich durch 
Betteln und Hausieren weiter, ist er dann den Be-
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trieb müde oder ist ihm die Polizei auf der Fährte 
(50 Vorstrafen!), so läßt er sich in der geschilderten 
Weise aufnehmen. Nach einer Weile drängt er 
dann auf Entlassung, und das Spiel fängt von 
vorn an. Wir lehnen für die Zukunft eine Auf
nahme D.'s ab." D. begab sich dann auf Wander
schaft und wurde am 21. November 1924 wegen 
chronischen Alkoholismus in das städtische Kranken
haus zu Nürnberg im Bezirk des Beklagten aus
genommen; am 8. Dezember 1924 wurde er ent
lasten und bereits in der folgenden Nacht nur mit 
einem Hemd bekleidet in Erlangen aufgegriffen 
und in d.ie Heil- und Pflegeanstalt daselbst aus
genommen. Am 13. Dezember 1924 wurde er ent
lasten. Die Anstaltsdirektion berichtete, daß es sich 
um einen vorübergehenden Verwirrtheitszustand, 
der binnen weniger Stunden abgeklungen sei, ge
handelt habe. Dieser Zustand beruhe auf einer 
pathologischen Basis (Psychopathie, Alkohol? 
Hysterie?). Die pathologische Grundlage bedinge 
aber an sich nicht Jrrenanstaltsbehandlung. Am 
16. Dezember 1924 wurde D. wegen somnambuler 
Zustände in das Stadtkrankenhaus Plauen aus
genommen; er war auch dort nur mit einem Hemd 
bekleidet aufgegriffen worden. Am 18. Dezember 
wurde er entlasten, aber am 23. Dezember wieder 
nackt auf der Straße aufgefunden, am 25. Dezem
ber 1924 wieder in das Stadtkrankenhaus ausge
nommen, am 27. Dezember entlasten und am 
29. Dezember wieder ausgenommen. Am 11. Fe
bruar 1925 ist er in die Heil- und Pflegeanstalt 
Waldheim verbracht worden. Die Diagnose lautete 
auf chronischen Alkoholismus. Am 17. März 1926 
ist D. in das Wanderarmenheim Obercunnersdorf 
entlasten worden.

Der Kläger — Sächsischer Bezirksfürsorgever
band Stadt Plauen — verlangt von dem Beklagten 
Bayerischen Landesfürsorgeverband Kreis Mittel- 
franken Erstattung der ihm in der Zeit vom 
16. Dezember 1924 bis 30. Dezember 1925 mit 
729,75 NM. NM. entstandenen Kosten und Über
nahme des D. in eigene Fürsorge. Er führt unter 
Bezugnahme auf das Gutachten der Anstalt, Wald
heim aus, D. sei seit dem 21. November 1924 fort
gesetzt anstaltspflege- uird hilfsbedürftig gewesen.

Der Beklagte hat -dies bestritten und einge
wendet, daß, wenn man fortgesetzte Hilfsbedürftig- 
keit annehmen wolle, diese schon zuvor, wahrschein
lich in Alzey, eingetreten sein würde.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. Er 
führt an der Hand des in den verschiedenen An
stalten festgestellten Befundes aus, nach den aus
führlichen Gutachten der Anstalten Heppenheim, 
Heidelberg und Erlangen und des ärztlichen Sach
bearbeiters bei der Negierung von Mittelfranken, 
Kammer des Innern, habe in der Zeit vom 13. bis 
16. Dezember 1024 keine Hilföbedürftigkeit bei D. 
bestanden. Auch habe der leitende Arzt der psych. 
Abteilung deö Krankenhauses Plauen und der An
stalt Waldheim zu Untergöltzsch D. nicht für an- 
staltspflcgebedürftig gehalten; die Unterbringung 
sei nur aus polizeilichen Gründen erfolgt.

Wollte man aber auch annehmcn, das; fortge
setzte HilfSbcdürftigkeit bestanden habe, so habe sie 
mindestens schon seit seinem Anstaltsaufcnthalt in 
Heidelberg bestanden.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, das; D. seit Jahren 
geisteskrank, aber zeitweise noch imstande gewesen 
sei, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 
Eine solche Pause habe nach seiner Entlastung aus

der Heidelberger Klinik (8. November 1924) bis zu 
der erneut am 21. November 1924 in Nürnberg 
hervorgetretenen Hilfsbedürftigkeit bestanden. Da
nach habe aber fortgesetzte Hilfsbedürstigkeit Vor
gelegen. Den Antrag auf Übernahme des D. in 
eigene Fürsorge hat der Kläger als erledigt fallen 
lasten.

Der Beklagte hält die angefochtene Entscheidung 
für zutreffend und bittet um Zurückweisung der 
Berufung.

Die Berufung ist unbegründet.
Das Bundesamt hat die Akten betreffend die 

Anstaltsbehandlung des D. in der Zeit seit dem 
30. Januar 1922 eingefordert. Aus diesen Akten 
ergibt sich, daß D. seit Anfang Januar 1922 fast 
ständig in Jrrenanstaltspflege gewesen ist (vgl. ins
besondere die Zusammenstellung in den Heppen- 
heimer Akten). Unterbrechungen haben nur statt
gefunden :

vom 17.—29. September 1923, 
vom 1. Oktober — 21. November 1923, 
vom 26. September — 2. Oktober 1924, 
vom 3.—7. Oktober 1924, 
vom 8.—21. November 1924. 

und vom 13.—16. Dezember 1924.
Die letztere größere Unterbrechung hat vom 

1. Oktober—21. November 1923 stattgefunden. Wie 
sich D. in dieser Zeit durchgebcacht hat, steht nicht 
fest. In der bis zum 16. Dezember 1924 folgenden 
Zeit etwa 1 Jahr 11 Monaten hat er sich zu 
verschiedenen Zeiten insgesamt nur etwa 23 Tage 
in Freiheit befunden. Der Zustand des D. kann 
nicht allein vom medizinischen, sondern muß auch 
vom fürsorgerischen Standpunkt aus betrachtet 
werden. Mag die Diagnose lauten, wie sie will, D. 
ist jedenfalls mindestens seit dem 21. November 
1923, wenn nicht früher, nicht mehr imstande ge
wesen, sich in der Freiheit aus eigenen Kräften 
durchzubringen. Sowie er aus einer Anstalt ent
lassen wurde, bekam er, sei es nun infolge von 
Trunksucht oder von Epilepsie, Hysterie oder 
Psychopathie, Erregungszustände, in denen er sich 
auf der Straße, auch im Winter, nackt auszuziehen 
pflegte und wirre Reden führte. Diese Zustände 
führten jeweils zu seiner kürzeren oder längeren 
Anstaltsbehandlung. Wenn nun auch die Anstalten 
zu Heppenheim, Heidelberg und Erlangen vor
wiegend die Auffassung vertreten, daß D. ein ar
beitsscheuer Anstaltsbummler und Alkoholiker sei, 
so wird doch dadurch seine Anstaltspflegebedürftig
keit nicht ausgeschlossen. Er bedurfte der Heil
behandlung. sei es auch nur wegen Trunksucht, in 
einer Trinkerheilanstalt oder Arbeiterkolonie. Es 
ging aber vom fürsorgerischen Standpunkt aus nicht 
an, einen Menschen, der sofort nach Anstaltsent
lastung in erster Linie sich, aber auch andere, ge- 
fährdete, in Freiheit zu belasten!). Daß dies denn- 
noch, manchmal nach ganz kurzem AnstaltSaufent- 
halt geschehen ist, mag darauf zurückzuführen sein, 
daß den einzelnen Anstalten daö Vorleben deS D. 
nicht so bekannt war, wie eö sich jetzt an der Hand 
der verschiedenen Anstaltsakten darstellt, die dem 
Bundesamt Vorgelegen haben. Berücksichtigt man 
den Gcsamtzustand des D., so kann man nicht, wie

') Dieser Ausspruch des Bundesamts ist be
merkenswert. Er deutet an, daß es Pflichtaufgabe 
der öffentlichen Fürsorge ist, bewahrungsbedürftige 
Asoziale, wenn es ihr Zustand erfordert, in An- 
staltöpflege untcrzubringen und die Kosten zu 
tragen.
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der Kläger es will, in der verhältnismäßig kurzen 
Zeit vom 8. bis 21. November 1924 eine Unter
brechung der Hilfsbedürftigkeit annehmen, sie aber 
für die Folgezeit verneinen. Die fortgesetzte Hilfs
bedürftigkeit des D. besteht vielmehr mindestens 
seit dem 21. November 1923, wenn sie nicht schon 
früher eingetreten ist. Daraus ergibt sich aber, daß 
die Hilfsbedürftigkeit nicht erst im Bezirke des Be
klagten hervorgetreten ist und daß die Berufung 
des Klägers deshalb auf seine Kosten zurück
gewiesen werden muß.

8 15 FV.
Die Fürsorgeerziehung unterbricht die fürsorge

rechtliche Hilfsbedürftigkeit. Dies gilt auch dann, 
wenn eS sich um eine nur kurze Zeit währende vor
läufige Fürsorgeerziehung gehandelt hat.

8 36 Abs. 3 FB.

Die endgültige Fürsorgepflicht gemäß 8 36 
Abs. 3 FB. endet in jedem Falle mit der Unter
brechung der Hilfsbedürftigkeit'. Ist die fürsorge
rechtliche Hilfsbedürftigkeit eines Anstaltspfleglings 
bei fortdauernder AnstaltSpflcge unterbrochen wor
den und war für den ersten Pflcgefall ein Verband 
gemäß 8 36 Abs. 3 FB. endgültig fürsorgepflichtig, 
so kann seine endgültige Fürsorgepflicht auch für 
den zweiten Pflegefall nicht etwa deshalb bejaht 
werden, weil bei Anwendung der Vorschriften der 
FB. außer 8 36 Abs. 3 derselbe Verband für den 
ersten und zweiten Pflegefall endgültig fürsorge- 
pflichtig gewesen wäre.

(Urteil des Bundesamts für daS Heimat
wesen vom 14. Januar 1928, LFV. Provinz 
Schleswig-Holstein. BFV. Landkreis Rends
burg und BFB. Stadt Kiel — BerL. 
Nr. 520/27 —.)

Gründe:
Der am 14. Juli 1913 in Kiel geborene Knabe 

Otto B. befand sich bis zum 9. April 1919 für 
Rechnung des damaligen Ortsarmenverbandes Kiel 
daselbst in Anstaltspflege. Am 9. April 1919 nahm 
die Mutter das Kind zu sich nach Rendsburg. Am 
2. Juni 1919 wurde Otto B. dort in Anstaltspflege 
ausgenommen. Der Ortsarmenverband Kiel er
kannte unter dem 21. August 1919 dem Ortsarmen- 
verbände Rendsburg gegenüber seine endgültige 
Fürsorgepflicht für „die Kinder der Frau V." an. 
Am 18. Oktober 1919 verheiratete sich Frau B., 
deren frühere Ehe am 15. Juni 1918 geschieden 
worden war, mit dem Arbeiter N. Der OrtSarmen- 
verband Rendsburg erkannte den Unterstützungs- 
Wohnsitz des N. an und übernahm darauf die reg
lementmäßigen Kosten der Verpflegung der Frau N. 
wegen Geisteskrankheit, wegen der sie am 11. Fe
bruar 1920 in die Klinik zu Kiel eingeliefert wurde. 
Die Kosten für die Anstaltspflege deS Otto V. wur
den dem Ortsarmenverbande Rendsburg weiterhin 
von dem Ortsarmenverbande Kiel erstattet. AIS 
Frau N. im November 1921 in Kiel hilfsbedürftig 
wurde, erkannte dagegen der Ortsarmenverband 
Rendsburg dem Ortsarmenverbande Kiel gegenüber 
unter dem 8. Dezember 1921 seine endgültige Für
sorgepflicht an. Der OrtSarmcnverband Kiel er
stattete dem Ortsarmenverbande Rendsburg weiter 
die für Otto B. und seine Schwester Hertha aufge
wendeten Küsten. Auf einen Uebernahmeantrag des 
OrtSverbandeö Rendsburg wurden die Geschwister 
B. am 29. Dezember 1922 nach Kiel übcrgeführt. 
Seit dem 30. Dezember 1922 befand sich Otto B. im

städtischen Kinderheim zu Kiel. Auf Antrag des 
Jugendamts Kiel wurde durch Beschluß des Amts
gerichts Kiel vom 30. April 1926 gemäß § 65 Abs. 4 
RJWG. die vorläufige Fürsorgeerziehung für Otto 
B. und gleichzeitig gemäß 8 65 Abs. 4 RJWG. seine 
ärztliche Untersuchung und Beobachtung durch die 
Nervenklinik in Kiel auf die Dauer von höchstens 
sechs Wochen angeordnet. Otto B. war darauf vom 
8. Mai bis zum 6. Juni 1926 zur Beobachtung in 
der Psychiatrischen und Nervenklinik in Kiel und 
kam dann auf Veranlassung des Landeshauptmanns 
der Provinz Schleswig-Holstein als Vertreter der 
Fürsorgeerziehungsbehörde Provinzialausschuh Pro
vinz Schleswig-Holstein am 7. Juni 1926 in die 
Landes-Heil- und Pflegcanstalt für Jugendliche in 
Schleswig-Hesterberg. Mit Beschluß vom 22. Juni 
1926 lehnte das Amtsgericht Kiel den Antrag des 
Jugendamtes Kiel auf Fürsorgeerziehung für Otto 
B. ab und hob die vorläufige Fürsorgeerziehung auf, 
weil die Untersuchung des Knaben in der Nerven
klinik ergeben habe, daß er wegen geistiger Defekte 
jeglicher Erziehung gegenüber unzugänglich sei. Mit 
der am 12. Juli 1926 eingetretenen Rechtskraft dieses 
Beschlusses hat der Kläger gemäß § 6 der Preußischen 
Ausf.-Verordnung zur FV. die weitere Fürsorge 
für Otto B. übernommen, während die in der Zeit 
vom 7. Mai bis zum 11. Juli 1926 entstandenen 
Kosten die Fürsorgeerziehungsbehörde getragen hat.

" Der Kläger verlangt Erstattung der chm in der 
Zeit vom 12. Juli 1926 bis zum 31. Januar 1927 
entstandenen Kosten in reglementmäßiger Höhe von 
408 RM. sowie der weiterhin entstehenden Kosten 
in erster Linie von dem Bezirksfürsorgeverband 
Landkreis Rendsburg, weil Otto B. vor seiner An
staltsaufnahme dort in der Zeit vom 9. April bis 
zum 2. Juni 1919 den gewöhnlichen Aufenthalt ge
habt habe.

Dieser Beklagte beruft sich darauf, daß der Orts
armenverband Kiel unter dem 21. August 1919 seine 
endgültige Fürsorgepflicht anerkannt und daß die 
Hilfsbedürftigkeit des Knaben inzwischen auch durch 
die Fürsorgeerziehung keine Unterbrechung erfahren 
habe; der BezirkSfürsorgevcrband Kiel sei daher ge
mäß §8 15, 9 FV. weiter verpflichtet geblieben.

Der in zweiter Linie von dem Kläger in An
spruch genommene Bezirksfürsorgeverband Stadt 
Kiel steht dagegen auf dem Standpunkt, daß 
während der Fürsorgeerziehung eine Unterbrechung 
der Hilfsbedürftigkeit stattgefunden habe und daß 
er für die danach erneut eingetretene Hilföbedürftig- 
keit nicht endgültig fürsorgepflichtig sei.

Der erste Richter hat den Erstbeklagten unter 
Auferlegung sämtlicher Kosten nach dem Klagc- 
antrage verurteilt. Er führt aus, nach der ständi
gen Rechtsprechung des Bundesamts bedeute die 
Unterbringung in Anstaltspflege zum Zwecke der 
Fürsorgeerziehung eine Unterbrechung der Hilfü- 
bedürftigkeit. Es sei daher mit dem 12. Juli 1926 
ein neuer Pflegefall eingetreten, für den der Erst- 
betlagte endgültig fürsorgepflichtig sei, da Otto B. 
vor Beginn der Anstaltspflege den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Rendsburg gehabt habe.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
«nacht der Erstbeklagte geltend, daß Fürsorgezöglinge 
in Dienststellen und Anstaltsorten keinen gewöhn
lichen Aufenthalt begründen können. Da der „Bc- 
zirköfürsorgeverband" (gemeint istdcrBezirköfürsorge- 
verband Stadt Kiel) nach 8 36 Abs. 3 FV. endgültig 
fürsorgepflichtig gewesen sei, bleibe er auch der ge
wöhnliche Aufenthalt des Knaben. Bei der Unter
bringung des Knaben in Anstaltspflege wegen
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Geistesschwäche handle es sich um keinen neuen 
Pflegefall. Durch die Einleitung des Fürsorge- 
erziehungsvcrfahrens sei die Hilfsbedürftigkcit des 
Knaben nur ..unterbrochen" gewesen und cs könne 
daher gemäß 8 36 Abs. 3 FB. auf das frühere An
erkenntnis des „Bezirksfürsorgeverbandcs" Kiel zu
rückgegriffen werden.

Sowohl .der Kläger wie auch der Zweitbeklagte 
halten die angefochtene Entscheidung für zutreffend 
und bitten um Zurückweisung der Berufung.

Das Rechtsmittel konnte in der Hauptsache keinen 
Erfolg haben.

Wenn lediglich das Recht der FB. außer 8 36 
Abs. 3 FB. in Frage käme, so ergäbe sich aus 
88 9 Abs. 2, 7 Abs. 2 FB. ohne weiteres die end
gültige Fürsorgcpflicht des Erstbeklagten. Denn als 
-Otto B. erstmalig in Anstaltspflege kam, in welcher 
er seitdem ununterbrochen geblieben ist, besaß er 
den gewöhnlichen Aufenthalt in Rendsburg.

Es kann sich daher nur fragen, ob der Erst
beklagte sich darauf berufen kann, daß der Orts
armenverband Kiel vor dem 1. April 1924 ein An
erkenntnis seiner endgültigen Fürsorgcpflicht ab
gegeben hat, an welches der Rechtsnachfolger gemäß 
8 36 Abs. 3 FB. auch dem Kläger gegenüber ge
bunden ist. Unbedenklich würde ein solches An
erkenntnis, wenn eS noch zu Recht bestände, von dem 
Erstbeklagtcn auch dem Ansprüche des Klägers ent
gegen gehalten werden können.') Das unter dem 
21. August 1919 von dem Ortsarmcnverbande Kiel 
abgegebene Anerkenntnis der endgültigen Fürsorge
pflicht für die Kinder der Frau B. hat auch nicht 
durch die spätere Wiederverheiratung der Frau B. 
seine Bedeutung verloren, so daß dem Zweit- 
beklagten ein durch Einrede geltend zu machendes 
Leistungöverweigernngsrecht gemäß dem entsprechend 
anzuwendenden 8 621 BGB. zuständc fvgl. Bd. 65, 
S. 215* *)]. Denn eine Änderung des Unterstützungs- 
Wohnsitzes der Kinder trat dadurch nicht ein; sie be
hielten vielmehr den Unterstützungswohnsitz des 
Vaters, »veil die Mutter bei der Scheidung für den 
schuldigen Teil erklärt worden ist (88 16, 20 UWG.).

Nach 8 36 Abs. 3 FB. verliert jedoch das Anerkennt
nis mit «Beendigung der Hilfsbedürftigkcit" seine 
Wirkung. Die Behauptungen des Berufungöklägerö in 
dieser Beziehung sind widerspruchsvoll. Einmal be
hauptet er, der Knabe sei fortgesetzt hilfsbedürftig 
gewesen. Im Widerspruch damit steht seine Aus
führung, die Hilfsbedürftigkeit sei durch die Für
sorgeerziehung „unterbrochen" gewesen. Unverständ
lich ist cs auch, wenn er ausführt, der Bezirks
fürsorgeverband Kiel sei «gewöhnlicher Aufenthalt" 
geblieben, weil der Knabe ständig in Anstaltspslege 
gewesen sei. Wenn sich die Entscheidung nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt zu richten hätte, wäre der 
Bcrufungskläger ohne weiteres endgültig fürsorge- 
pflichtig, weit der Knabe den letzten gewöhnlichen 
Aufenthalt vor der ersten Anstaltöaufnahme in 
Rendsburg gehabt hat. Möglicherweise will der 
Berufungskläger einwenden, der Bezirköfürsorge- 
verband Kiel bleibe, selbst wenn die Hilfsbedürftig

') Es gilt der Grundsatz, daß ein Verband sich 
auf ein Anerkenntnis gemäß 8 36 Abs. 3 berufen 
kann oder es gegen sich gelten lassen muß, auch wenn 
er oder sein Rechtsvorgänger bei dem Anerkenntnis 
nicht beteiligt war (zu vgl. Bd. 64 S. 152, II. Jhrg. 
dieser Zeitschrift S. 478).

*) III. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 306.

keit bzw. die Gewährung öffentlicher Fürsorge unter
brochen gewesen sein sollte, an das Anerkenntnis 
seines Rechtsvorgängers gebunden, weil die Fort
dauer der Anstaltspflege eine Unterbrechung der 
fürsorgercchtlichen Hilfsbedürftigkeit nird damit einen 
Wechsel der endgültigen Fürsorgepflicht verhindere. 
Nach der ausdrücklichen Vorschrift des 8 36 Abs. 3 FB. 
verliert aber das Anerkenntnis mit dem Fortfall 
der Hilfsbedürftigkeit in jedem Falle seine Be
deutung, ohne daß es darauf ankäme, ob andere 
Umstände nach altem oder neuem Rechte die Fort
dauer der endgültigen Fürsorgepflicht gerechtfertigt 
hätten. Durch die Vorschrift des 8 36 Abs. 3 FB. 
wird, soweit das dort erwähnte Anerkenntnis vor
liegt, die Anwendung des Rechtes der Fürsorge- 
Verordnung, so lange die Hilfsbedürftigkeit fort
besteht, ausgeschlossen. Es kann also die Anwendung 
dieses Rechtes, insbesondere auch soweit aus ihm 
die Fortsetzung der Anstaltspflege trotz zeitweiser 
Unterbrechung gefolgert wird, nicht in Frage kom
men, um daraus beim Borlicgen eines Anerkennt
nisses im Hinnc des 8 36 Abs. 3 FB. trotz Be
endigung der Hilfsbcdürftigkeit eine weiter bestehende 
endgültige Fürsorgepflicht zu folgern.

Die Fürsorgeerziehungskosten sind keine Kosten 
der öffentlichen Fürsorge im Sinne der Fürsorge
verordnung. Die Fürsorgeerziehung unterbricht 
daher, wie der Berufungskläger zugibt, die Hilfs
bedürftigkeit im Sinne der Fürsorgeverordnung. 
Diese Annahme entspricht, und zwar auch hinsichtlich 
der vorläufigen Fürsorgeerziehung, der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesamts (vgl. Krech-Baath 
Erläuterung des UWG., 15. Auf!., Anm. 2 L v zu 
814, Anm. 30 e zu 8 28, Entsch. Bd. 51, S. 58, 
Baath FB. V. Aufl. Anm. 4 v zu 8 1 R Gr., S. 66, 
8 70 JWG., 8 22 Pr. A. G. z. JWG.). Wenn aber 
die fürsorgerechtliche Hilfsbedürftigkcit des Otto B. 
mit dem 8. Mai 1926 ihr Ende erreicht und erst an» 
12. Juli 1926 wieder begonnen hat, so handelt es 
sich um den Eintritt eines neuen Pflegefalls, auf den 
das Anerkenntnis des riiechtsvorgängerö deö Zweit
beklagten keine Wirkungen mehr äußert.

Nur insoweit bedurfte die angefochtene Ent
scheidung einer Abänderung als die Koste»: der unbe
gründeten Klageerhebung gegen den Zweitbeklagten 
dem Kläger selbst zur Last zu legen sind.

8 17 Abs. 1 FB.
Bittet eine durchreisende, hilfsbedürftige Familie 

um Reisegeld, weil sic am Zielort eine Wohnung 
habe, so »nutz die Fürsorgcbchördc die Nichtigkeit 
dieser Angabe durch zuverlässige Erinitteluugen 
(z. B. fernmündliche Anfrage bei der Polizeibehörde 
des Zielorteö) nachprüfen, Gewährt sie ohne solche 
Nachprüfung das Reisegeld, so haftet sic wegen Ab
schiebung, tveni» die Fainilie an» Zielort, wo sie tat
sächlich keine Wohnung hat, alsbald von der öffent
lichen Fürsorge unterstützt werden muß. Die Recht
sprechung des Bundesamts, »vonach regelmäßig Ab
schiebung zu verneinen ist, wenn durchreisende Hilfs
bedürftige, die keiner weiteren Fürsorgemafmahmcn 
bedürfen und auch nicht hierum bitten, auf ihren 
Antrag Reisegeld erhalten, betrifft nur Einzel
personen und nicht Familien.

(Urteil des Bundesamts für das.Heimatwesen 
vom 21. Januar 1928, BFB. Stadt Lieglütz 
gegen BFB. Landkreis Saga«. — Ber. L 
Nr. 306. 27—.)
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Gründe:
Der Kläger hat beantragt, den Beklagten zur Er

stattung deS für die Familie des Arbeiters Sta
nislaus C. in der Zeit vom 3. April 1925 bis zum 
17. Juli 1925 aufgewendeten Armenpflegekosten im 
Betrag von 341,86 NM. und zur Zahlung von 
25 Proz. dieses Betrages, nämlich 85,34 NM. gemäß 
§ 17 Abs. 1 FV., zu verurteilen. Er macht geltend: 
Das Wohlfahrtsamt der Stadt Sagan habe am 
29. April 1925 dem Arbeiter C., der sich mittellos 
bei ihm gemeldet habe, das Neisegeld bis Liegnitz 
gewährt, statt ihn in eigene Fürsorge zu nehmen. 
Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. 
Er vertritt die Auffassung, daß ihm ein pflicht
widriges Verhalten oder ein Handeln wider Treu 
und Glauben nicht zur Last falle.

Der Vorderrichtcr hat nach zeugcneidlicher Ver
nehmung des Magistratssekretärs H. aus Sagan die 
Klage abgewiesen, indem er unter Bezugnahme auf 
die Rechtsprechung des Bundesamts das Vorlicgen 
einer Abschiebung verneint.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger Be
rufung eingelegt.

Die vom Bundesamt angeordnctc zeugenschaft
liche Vernehmung des C. konnte nicht erfolgen, da 
sein Aufenthalt nicht zu ermitteln war.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg nicht zu ver
sagen.

Das Bundesamt hat sich allerdings wiederholt 
dahin ausgesprochen, daß eS nicht unbedingte Auf
gabe der Bezirköfürsorgeverbände sei, fremde, von 
auswärts kommende Personen, die weiter reisen 
wollen, gegen ihren Willen in Pflege zu nehmen, 
falls dies nicht durch die Hilflosigkeit ihres Zu
standes geboten sei, und daß deshalb in der Regel 
in der Gewährung von erbetenem Neisegeld an 
solche Personen keine Abschiebung im Sinne des 
8 17 Abs. 1 FV. liege svgl. z. B. Entsch. Bd. 63 
S. 139')]. Es handele sich aber in den dieser Ent
scheidung zu Grunde liegenden Fällen um gesunde, 
arbeitsfähige Einzelpersonen. Hier jedoch kam eine

l) II. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 212.

aus vier Köpfen bestehende Familie in Betracht. Die 
Möglichkeit, daß eine mittellose Familie in einem 
für sie fremden Orte ein für sie geeignetes Obdach 
ohne Inanspruchnahme der öffentlichen Fürsorge 
findet, ist, selbst wenn es dem Familienoberhaupt 
gelingt, sofort eine Arbeitsstelle zu erhalten, in der 
Siegel so gut wie ausgeschlossen. Wenn daher eine 
auf der Durchreise befindliche Familie die Angabe 
macht, sie besitze an dem Orte, den sie als Reise
ziel angibt, eine Wohnung, so hat der um Reisegeld 
angegangene Bezirksfürsorgeverband diese Angabe 
sorgfältig zu prüfen. Vermag die Familie sie nicht 
durch Ausweispapiere zu erhärten, so wird es in 
der Regel zweckmäßig sein, durch Benutzung des 
Fernsprechers die Polizeibehörde des Ziclortes um 
Auskunft zu ersuchen. Vorliegendenfalls meint der 
Beklagte, er habe die Angabe des E. über den Besitz 
einer Wohnung in Lieguitz für zutreffend halten 
dürfen, weil dieser am 6. Februar 1926, als er 
schon einmal von ihm Reisekostenunterstützung er
beten hätte, angegeben Habe, er komme von Liegnitz. 
Selbst wenn letzteres als richtig unterstellt wird — 
der Zeuge Magistratssekretär H. hat es nicht zu be
stätigen vermocht —, so war damit doch keineswegs 
dargetan, daß E. in Liegnitz eine Familicnwohnung 
besaß. Eine telephonische Anfrage bei der Polizei
behörde zu Liegnitz würde die Unrichtigkeit der An
gabe des C. binnen kürzester Frist ergeben haben. 
Der Beklagte hätte dann dem C. die Reiseunter
stützung verweigern und ihn und seine Angehörigen 
an Ort und Stelle in geeigneter Weise unterbringen 
und unterstützen müssen. Auf Erstattung der Kosten 
dieser Fürsorge hätte er den gemäß § 7 Abs. 2 FV. 
endgültig fürsorgepflichtigen Fürsorgevcrband in 
Anspruch zu nehmen das Recht gehabt.

Hat sonach der Beklagte die Sorgfalt, die von 
einem gewissenhaften Verwalter der öffentlichen 
Fürsorge zu fordern ist, nicht walten lassen, und 
hat das Verhalten des Beklagten das Eintreten des 
Klägers für die Familie C. verursacht, so ist er 
diesem gemäß 8 >7 Abs. > FV. verhaftet.

Da auch hinsichtlich der Notwendigkeit der Un
terstützung und de^ Höhe der aufgewendeten Kosten 
Bedenken nicht obwalten, so war, wie geschehen, zu 
erkennen.

Entscheidungen des Reichsversorgungsgerichkes.
Auf Heilbehandlung nebst Krankengeld und Haus

geld haben die nach dem Altrentnergesctz versorgten 
Beschädigten keinen im Spruchvcrfahrcn vcrfolgbarcn 
Rechtsanspruch.

Der 9. Senat hatte am 13. Februar 1928 einen 
Fall zu verhaudeln, in dem ein nach dem RVG. 
Versorgter auf Gruild einer während der aktiven 
Dienstzeit vor dem Kriege erlittenen Verletzung, für 
die er keine Rente bezog, Heilbehandlung erstrebte. 
Er hatte gegen den abschlägigen Bescheid des VA. Be
rufung eingelegt; das VersGcr. hatte den Fiskus zur 
erforderlichen Heilbehandlung verurteilt.

Der Rekurssenat stellte fest, daß eine Berufung 
gegen den ablehnenden Bescheid nicht zulässig mar, 
da es sich um die Folge einer vor dem 1. August 
1914 beendeten Dienstleistung handelt. Maßgebend 
ist der 8 3 des ARG., in welchem eö heißt:

Heilbehandlung, Krankengeld und Hausgeld soll 
den Beschädigten nach den Vorschriften usw. gewährt 
werden. Mit dem Wortlaut „soll" ist nicht etwa an
erkannt, daß auch für Altrentner der Rechtsanspruch

des RVG. auf Heilbehandlung gelte, vielmehr ist 
damit nur ein dem «Kann"bezuge gleiches Recht 
eingeführt. Diese Auffassung wird durch die Begrün- 
dung zum Entwurf des ARG. und diesen selbst be
stätigt, indem statt des Wortes „soll" das Wort 
„kann" stand. Die Einführung deS Wortes „soll" 
in das Gesetz beruht auf einem Beschluß des Aus
schusses und kann nach dem Sprachgebrauch der 
Gesetzgebung nur die Bedeutung haben, in verstärk
tem Maße auf die bei dem Kaunbezuge der Verwal
tungsbehörde obliegenden Pflicht zur Ausübung eines 
billigen Ermessens für die Prüfung des Anspruches 
hinzuweisen. Für Kannbezüge ist die Berufung aus
geschlossen. Der Gebrauch des Wortes „soll" im 
Gesetz ist gleichbedeutend mit dem Worte „kann", 
wie auch im Schrifttum anerkannt ist (z. B. van den 
Bergh und Fahr, Pr. Schutzpolizeibeamtenges. 8 90, 
zu 1). Ein Rechtsanspruch des AltrentnerS auf 
Heilbehandlung besteht demnach nicht. Die Berufung 
wurde deshalb unter Aufhebung des Urteils des 
VersGer. verworfen.
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In der Begründung wird ferner die Feststellung 
gemacht, daß im Gegensatz zu dem Kannanspruch auf 
Heilbehandlung, Krankengeld und Hausgeld für den 
Altrentner ein Rechtsanspruch auf Körperersatzstücke, 
orthopädische und andere Hilfsmittel besteht, weil 
der betr. Satz des 8 3 des ARG. lautet:

«Auf Körperersatzstücke, orthopädische und andere 
Hilfsmittel haben sie in dem in 8 ^ des RVG. vor
gesehenen Umfange Anspruch". Dieser Wortlaut be
deutet, daß die Altrentner in dieser Beziehung den 
Teilnehmern am Weltkriege völlig gleichgestellt wer
den sollen.

Grundsatz 413: 1. Für die Beurteilung der 
Frage, ob eine Verwendung im öffentlichen Dienst 
im Sinne der 88 24, 26 deS OPG. in der Fassung 
auf Grund der Artikel 2 und 11 der 9. Ergänzung des 
Besoldungsgesetzes vom 18. Juni 1923 vorlicgt, ist 
nur die Art der Vergütung für eine Tätigkeit, nicht 
die Art der Tätigkeit maßgebend.

2. Handelt es sich um eine in der- Vergangenheit 
liegende abgeschlossene Tätigkeit, so sind bei der Be
urteilung, ob die Vergütung aus öffentlichen Mitteln 
fließt, nur die Verhältnisse maßgebend, wie sie 
zur Zeit der Ausübung der Tätigkeit lagen. Eine 
nach Abschluß der Tätigkeit eintretende Übernahme 
der aus Privatmitteln geleisteten Vergütung auf 
öffentliche Mittel ist ohne Bedeutung.

Dieser für manche andere Fälle bedeutsame 
Grundsatz wurde vom 12. Senat in der Sitzung vom 
3. Februar 1928 aufgestellt, in der es sich um den 
Fall eines ehemaligen Lippeschen Hofbeamten han
delte, der sowohl als Hofbeamter als auch aus seiner 
früheren Dienstzeit als Offizier Pension bezog.

Die Tätigkeit als Hofbeamter wurde nicht als 
öffentlicher Dienst anerkannt, da die Bezahlung aus 
den privaten Mitteln des Fürsten floß; daß die 
Pension dann durch Vertrag vom Staate übernom
men wurde und aus öffentlichen Mitteln gezahlt 
wird, kann nach der Auffassung des Senats nichts 
daran ändern, daß die Militärpension des Klägers 
nicht nach 8 26 des OPG. zu kürzen, ihm vielmehr 
neben seiner Zivilpension zu zahlen ist.

In der eingehenden Begründung, die auch die 
Verschiedenheit der Besoldungsquellen der Hof
beamten in den verschiedenen Staaten hervorhebt, 
ist besonders bemerkenswert, daß die Fassung des 
8 26, I, die Arendts diesem in seinem Buche „Die 
Versorgung der ehemaligen aktiven Offiziere (einschl. 
ihrer Hinterbliebenen) der alten Wehrmacht (Heer 
und Marine) nach dem Stande vom 1. Juli 1926" 
als nunmehrigen Wortlaut dcö 8 261 gibt, als zu
treffend anerkannt wird.

Grundsatz 412: Die Vergütung, die einem Arzt in 
seiner Eigenschaft als Knappschaftsarzt von der 
Nuhrknappschaft gewährt wird, ist eine Vergütung 
aus öffentlichen Mitteln.

Es handelte sich um den Fall eines ehemaligen 
Stabsarztes, der als solcher Militärpension bezieht 
und der Knappschaft durch Vertrag als KnappschaftS- 
arzt verpflichtet ist.

Der vom 6. Senat in der Sitzung vom 28. Januar 
1028 aufgestellte Grundsatz liegt in der Linie einer 
größeren Anzahl ähnlicher Entscheidungen, in denen 
es sich um die Auslegung deö Begriffes: „Öffentliche 
Mittel" handelt.

Die Anrechnung der Bezüge des Klägers als 
Knappschaftöarzt der Nuhrknappschaft auf die 
Sanitätsoffizierspension wurde als gerechtfertigt an-

erkannt. Dabei wurde jedoch berücksichtigt, daß es 
nicht richtig war, wenn das Versorgungsamt die ge
samte Pauschalvergütung, die der Kläger erhalten 
hatte, von der Pension in Abzug gebracht hatte, ohne 
die Kosten, die der Kläger für die Ausübung seines 
ärztlichen Berufes aufwenden muß, zu berücksichtigen. 
Als Diensteinkommen aus öffentlichem Dienst kann 
nur der Neinverdienst des Pensionärs in Frage 
kommen; die Werbungskosten, die sich bei einem 
Arzt auf % bis y2 seiner Bezüge belaufen mögen, 
sind in Abzug zu bringen.

Von besonderem Interesse, namentlich für den 
Jurist, ist die folgende Entscheidung des 9. Senats 
vom 20. Februar 1928; da sie die noch umstrittene 
Frage der Einheitlichkeit des Rentenanspruchs be
handelt:

„An dem Grundsatz der Einheitlichkeit des 
Rentenanspruches (zu vergleichen Entscheidungen 
des Reichsversorgungsgerichts Band 6, Seite 133, 
Nr. 39) wird festgehalten."

Es stand der Fall eines Kapitulanten zur Ver
handlung, dem durch Bescheid vom Dezember 1919 
eine Rente von 26 Proz. bewilligt worden war und 
der im Jahre 1926, nachdem er inzwischen auf Grund 
des 8 104 RVG. abgefunden worden war, die Wieder
gewährung der Rente wegen Verschlimmerung seiner 
anerkannten Db.-Leiden beantragte, wobei er zum 
ersten Male ein anderes Leiden geltend machte, das 
er früher nicht geltend gemacht hatte. Da die 
Db.frage befriedigend geklärt und eine starke Schädi
gung des Klägers in seinem Beruf durch das neu 
vorgcbrachte Leiden festgestellt wurde, hatte das Ver
sorgungsgericht ihm wegen der Gesamtheit der Leiden 
eine Rente von 30 Proz. bewilligt. In der Rekurs- 
schrift wurde ausgeführt, daß die Antragsfrist wegen 
des neu geltend gemachten Leidens versäumt sei. Der 
Entscheidung des 9. Senats vom 23. August 1926 
(Band 6. S. 133, Nr. 39), betr. die Einheitlichkeit des 
Nentenanspruches könne nicht beigetreten werden. Die 
eingehende Begründung dieser RechtSauffassung und 
die mehrere Seiten umfassende Begründung der 
gegenteiligen Auffassung des 9. Senates würde hier 
zu weit führen. Dieser trug kein Bedenken, an der 
im Urteil vom 23. August 1926 ausgesprochenen Auf
fassung festzuhalten, jedenfalls insoweit, als die 
Tragweite jenes Urteils reicht, d. h. für den auch 
hier vorliegenden Fall, daß jetzt ein neues Leiden 
geltend gemacht wird, nachdem bereits früher auf 
Grund derselben Dienstleistung eine Rente bewilligt 
oder der Rentcnanspruch mangels zur Versorgung 
berechtigenden Grades der Minderung der Erwerbs- 
fähigkeit zwar abgelehnt, Dienstbcschädigung aber 
ausdrücklich anerkannt war. Demzufolge war der 
Kläger nicht durch Fristablauf behindert, erst im I
Jahre 1926 erstmalig das neue Leiden geltend zu !
machen. I

Gegenüber der Auffassung des Beklagten, daß 
bei Annahme der Einheitlichkeit des Renten- 
anspruches auch das neu geltend gemachte Leiden 
durch den rechtskräftigen Abfindungsbescheid ab- 
gegolten sei, stellte der Senat fest, daß das neue 
Leiden sich seit jenem Abfindungsbescheid verschlim
mert habe. Deshalb durfte der Kläger den Anspruch 
geltend machen und dieser war als begründet anzu- 
erkennen, denn die Db.frage lag klar. Die Nach
prüfung des Grades der Em. war aber nach 8 02 
Vers.Ges. der Nachprüfung im Rekursverfahren ent- | 
zogen. CI.
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Rechksauskünfte.
Anfragen unier dieser Rubrik sind zu richten an Direktor Jt fi r * f e, Berlin-Reukökln. Kaiser-Frledrlch«Str. 189,90. — Oie Auskünfte

werden unverbindllck erteilt.

Die endgültige Fürsorgepflicht des Berbanbeö der 
Familienwvhnung (8 7 Abs. 3 u. 4 FN.) erlischt, so
bald ein bereits früher Unterstützter aus der Familie 

wieder austritt.

Anfrage des Stadt. Fürsorgeamts K.
Durch die Entscheidungen des Bundesamts für 

das Heimatwesen ist Klarheit dahin geschaffen 
worden, daß 8 15 der RFB. bei Eintritt in eine 
Familie (62/50) und bei Wechsel des Aufenthalts 
durch Austritt aus einer Familie und Wiederein
tritt in eine solche (65/141) nicht gilt, das; aber bei 
Verzug mit der Familie die fragliche Bestimmung 
anwendbar ist. (65/121).

Eine Regelung ist unseres Wissens aber in nach
genanntem Falle noch nicht erfolgt.

Die Kleinrentnerin F. ist 1921 in A. hilfsbedürf- 
lig geworden und dort endgültig in Fürsorge ge
wesen. Im Jahre 1922 verzog sie nach K. und 
wurde in die Familie ihres hier wohnenden Sohnes 
ausgenommen. Die Fürsorge wurde von K. auf 
Grund § 7 Abs. 8 RFB. und der Entscheidungen 
des Bundesamts ausgeübt. Im Oktober 1927 ist 
die Kleinrentnerin aus der Familie des Sohnes 
ausgeschicden und hat wieder einen selbständigen 
Wohnsitz in A. begründet. K. ist nunmehr der An
sicht, das; die endgültige Fürsorgepflicht gemäs; 8 7 
Abs. 2 in Verbindung mit 8 15 A. obliegt, da die 
Hilfsbedürftige bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeil 
den gewöhnlichen Aufenthalt dort hatte und letztere 
seit dieser Zeit ununterbrochen gedauert hat. Die 
durch das Bundesamt durch Entscheidung 62/50 u. a. 
geschaffene Ausnahme kann nach Ansicht von K. nur 
für die Zeit Geltung haben, während der Familien
einheit oder wenigstens Familienzusammenhang be
steht.

Wir weisen hier besonders auf die Entscheidung 
des Sächsischen Verwaltungs-Gerichtshofs vom 
16. 7. 27 (Zeitschrift für das Heimatwesen, Seite 
658) hin.

Antwort.
Wir setzen voraus, das; die Kleinrentnerin seit 

Beginn der Hilfsbedücftigkcit (1921 in A.) ununter
brochen unterstützt worden ist und das; mithin für 
die Zeit seit dem 1. 4. 1924 unter entsprechender 
Anwendung des neuen Rechts auf die Tatumstände 
bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit zurückgegriffen 
werden kann. Unter diesen Voraussetzungen ist zu 
berücksichtigen, das; A. ursprünglich als Verband des 
gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne des 8 7 Abs. 2 
FV. endgültig fürsorgepflichtig war und mit Rück
sicht auf 8 15 a. a. O. es auch geblieben wäre, wenn 
die Kleinrentnerin nicht in die Familie ihres Sohnes 
eingetreten wäre, trotzdem der gewöhnliche Auf
enthalt ein anderer geworden war. (K. anstatt A.). 
Die Tatsache aber, daß die Kleinrentnerin in K. der 
Familie ihres Sohnes angehörte, konnte ihre Rechts
wirkung nur solange äußern, als sie bestand. Mit 
ihrem Wegfall (Auflösung der Familiengemeinschaft 
und der Rückkehr der Kleinrentnerin nach A.) trat 
der alte Zustand wieder ein, d. h. von diesem Zeit
punkte ab richtete sich die Beurteilung der endgülti
gen Fürsorgepflicht wieder nach 8 7 Abs. 2 FV. in 
Verbindung mit 8 15. Hiernach wurde also die mit

dem ursprünglichen Tatbestand verknüpfte Anwen
dung des 8 15 wieder wirksam. Wollte man den 
dortigen Verband (K.) weiterhin als endgültig ver
pflichteten ansehen, so würde diese Verpflichtung 
den dortigen Verband nur als Verband der Fami
lienwohnung treffen können. Als solcher käme er 
aber für eine Erstattungspflicht ebenfalls nicht in 
Frage, weil ja der Verband der Familienwohnung 
bekanntlich nur Übernahme-, aber nicht ersatzpflich
tig ist. Die übernahmefrage ist jedoch stets nach 
den gegenwärtigen Verhältnissen zu beurteilen. 
(Vergl. Entsch. des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 29. 10. 27 in Sachen Stadtroda gegen 
Jena, abgedruckt im 3. Jahrgang Seite 622 dieser 
Zeitschrift). Sie würde also in diesem Falle in 
Wegfall kommen, weil gegenwärtig der Familien
zusammenhang nicht mehr besteht. Auf jeden Fall 
ist also u. E. der dortige Verband A. gegenüber nicht 
ersatzpflichtig.
Endgültige Fürsorgepflicht für ein bei den Groß
eltern befindliches Pflegekind vor und nach Voll

endung des 14. Lebensjahres.
(Endgültige Fürsorgepflicht nach 88 9 Abs. 3 u. 7

Abs. 3 FV.).

Anfrage des Bezirksamts P.
Für das in unserem Bezirk untergcbrachte Kind 

Kath. W. wurde bisher durch den stadt. Fürsorge- 
vcrband R. laufend Pflegegeld bezahlt. Das Pflcgc- 
geld wird jetzt von N. eingestellt mit der Begrün
dung, das; das Mädchen im Sommer vor. Js. das 
14. Lebensjahr erreicht habe und deshalb nicht mehr 
als Pflegekind gelte. Es sei somit Mitglied einer 
Familie (und zwar der Familie der Großmutter) 
geworden. Die Hilfsbedürftigkeit dauert nach wie 
vor fort, da das Mädchen noch die Schule besucht 
und die alleinstehende Großmutter fast kein Ein
kommen hat. Wir sind daher der Ansicht, daß ge
mäß 8 36 Absatz 8 RFB. bis zur Beendigung der 
Hilföbcdürftigkeit des Kindes der Fürsorgeverband 
N. endgültig unterstützungspflichtig ist. Wir bitten 
um gefällige Aeutzerung, ob unsere Ansicht zutrifft. 
Die Anwendbarkeit deö 8 36 Absatz 3 RFB. wird 
von N. verneint, da es eine „Übergangsbestimmung" 
sei.

A n t w o r t.
8 86 Abs. 8 FV. ist, wie N. mit Recht anführt, 

eine ttbergangsvorschrift, die sich nur auf diejenigen 
Fälle bezieht, in denen die endgültige Verpflichtung 
zur Fürsorge vor Inkrafttreten der Fürsorgever- 
ordnnng (1. 4. 1924) durch Anerkennung oder durch 
rechtskräftige Entscheidung festgestellt ist. Im vor
liegenden Falle ist die HilfSbcdürftigkcit unter der 
Herrschaft der Fürsorgeverordnung, also nach dem 
1. 4. 1924 eingetreten. Es sind daher die allgemeinen 
Zuständigkeitsvorschrifren des neue n Fürsorge
rechts anzuwenden. Da das .Kind seit der Voll
endung des 14. Lebensjahres nicht mehr als Pflege
kind anzusehen ist, so kann die Ausnahmevorschrifr 
deö 8 9 FV. seit dieser Zeit nicht mehr gelten. An
dererseits ist aber zu beachten, das; nach 8 15 a. a.O. 
die Pflicht zur endgültigen Fürsorge bis zur Be
endigung der Hilfsbedürftigkeit dauert, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, daß also der bisherige end
gültig verpflichtete Verband beim Fortbestehen der
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Hilfsbedürftigkeit weiterhin endgültig verpflichtet 
bleibt, sofern nicht auf Grund eines neuen Tat
bestandes ein anderer Fürsorgeverband als end
gültig verpflichteter Verband in Frage kommt. Als 
einen derartigen neuen Tatbestand hat das Bundes
amt in ständiger Rechtsprechung den Eintritt eines 
bisher nicht zur Familie gehörenden Hilfsbedürf
tigen in Wohnung und Haushalt der Familie im 
Sinne des § 7 Abs. 3 und 4 FV. angenommen. Die
ser Tatbestand ist im vorliegenden Falle dadurch 
eingerreten, daß das Kind in den Haushalt der 
Großmutter ausgenommen worden ist. Solange das 
Kind aber als Pflegekind im Sinne des § 9 Abs. 3 
a. a. O. anzusehen war, konnte dieser Tatbestand 
eine Rechtswirkung dahingehend, daß nunmehr an 
Stelle des bisherigen endgültig verpflichteten Ver
bandes (N.) der Verband der Familienwohnung (P.) 
als endgültig verpflichteter Verband anzusprechen 
war, nicht auslösen, weil zunächst j? 9 zu berücksich
tigen war, der als Sondervorschrift der Vorschrift 
des 8 7 Abs. 3 a. a. O. vorging (vgl. Entscheidung 
des Bundesamts für das Heimatwesen vom 10. 4. 
1926 in Sachen Düsseldorf gegen Berlin, abgedruckt 
in unserer Zeitschrift 2. Jahrgang Seite 211/12). 
Mit dem Augenblick dagegen, wo das Kind 14 Jahre 
alt geworden war und damit aufhörte, Pflegekind 
zu sein, war für die Anwendung des 8 9 a. a. O. 
kein Raum mehr, und von diesem Zeitpunkt _ ab 
konnte infolgedessen die Vorschrift des 8 7 Abs. 3 
a. a. O. Anwendung finden. Daraus folgt u. E., 
daß von diesem Zeitpunkt an die endgültige Für
sorgepflicht für den dortigen Verband als den
jenigen, an dem die Familie Wohnung und Haus
halt hat, rechtswirksam wurde. Wir sind also der 
Ansicht, daß zwar der Tatbestand des 8 ? Abs. 3 
und 4 a. a. O. nicht erst in dem Zeitpunkt eingc- 
treten ist, wo das Kind das 14. Lebensjahr voll
endet hat, sondern bereits bei der tatsächlichen Auf
nahme in den Haushalt der Großmutter, daß aber 
die Anwendung des genannten Paragraphen (Abs. 3 
und 4) erst bei Wegfall der Voraussetzungen des 
8 9 Abs. 3 erfolgen kann. K.

Verwirkung eines Ersatzanspruchs wegen Unter
lassung der Anmeldung bei der Aufsichtsbehörde.

A »frage des K r e i 6 w o h l f a h r t s a m t s H.
Der Geisteskranke B. wurde 1918 in die hiesige 

Landes-Heil- und Pflegeanstalt ausgenommen. Die 
Pflcgekosten bestritt der Kranke bis zur Inflation 
aus seinem Vermögen. Mit dem 23. November 
1923 mußten die Pflegekosten durch uns als dein 
vorläufig verpflichteten Fürsorgeverband über
nommen werden. Unser Ersatzanspruch richtete sich 
zunächst gegen den Bezirksfürsorgeverband K. Der 
Bezirksausschuß K. wies unsere Klage jedoch ab. 
Daraufhin wandten wir uns am 0. 5. 1926 an den 
Bezirksfürsorgeverband F., der die Ersatzpflicht 
auch anerkannte, jedoch nur 3 Monate rückwirkend 
vom Tage unserer Anmeldung ab. Wir ersuchen 
um Auskunft, ob die Weigerung des Bezirksfür
sorgeverbands, erst die Kosten ab 5,. 2. 26 zu er
setzen, zu Recht besteht. Eine Anmeldung unseres 
Ersatzanspruchs bei unserer Vorgesetzten Behörde 
hatten wir unterlassen, da wir annahmen, daß durch 
die mit K. geführte» Verhandlungen unser Ersatz
anspruch ab 23. November 1923 gewahrt sei.

A ii t tu o r t.
Der Einwand des Bezirksfürsorgeverbandes F. 

besteht u. E. zu Recht.

Der dortige Verband hätte seinen Ersatzanspruch 
nur wahren können, wenn er ihn innerhalb drei 
Monaten bei der Aufsichtsbehörde angemeldet hätte. 
Da er dies nicht getan hat, so sind nach 8 18 Abs. 4 
FV. nur die Kosten ersatzfähig, die drei Monate 
vor der Anmeldung entstanden sind oder nachher 
entstehen. Daß der dortige Verband der irrigen 
Ansicht war, er würde von K. Ersatz erlangen 
können, ändert hieran nichts. K.

Art der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Unter

stützte und Unterhaltspflichtige.
Wer gilt als unterstützt, wenn einem Kinde 
KrankcnhauSpflcge gewährt ist, daS Kind oder das 

Familienhaupt?
Anfrage des Bürgermeisters von BG.

In Nr. 11 der „Deutschen Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege" entscheiden Sie auf eine Anfrage des 
Stadtrentmeisters W. in G. betreffend Einziehung 
von Fürsorgekosten, daß Forderungen gegen Unter
stützte im Verwaltungszwangsverfahren nicht bei- 
treibbar sind.

Ich bitte noch um gefl. Auskunft, ob ein Vater, 
denen minderjähriges Kind durch Krankenhaus- 
Pflege unterstützt werden mußte, als ein in der 
Person des Kindes „Unterstützter" oder als „Unter
haltspflichtiger" anzusehen ist. Ist demnach für die 
Beitreibung der rückständigen Pflcgekosten das Ver- 
waltungszwangsverfahrcn oder der ordentliche 
Rechtsweg gegeben?

A n t w o 11.
Die dortige Anfrage beruht, iPe es uns scheint, 

auf der Annahme, daß zwar die Forderung des 
Fürsorgeverbandes gegen den Unterstützten nicht im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetricbcn werden 
kann, daß dagegen die Forderung gegen einen Un
terhaltspflichtigen auf diesem Wege beitreibbar ist. 
Diese Ansicht würde irrig sein. Auch gegen den 
Unterhaltspflichtigen ist eine Beitreibung im Ver
waltungszwangsverfahren nicht ohne weiteres 
möglich. Vielmehr ist auch in diesem Falle ein 
vollstreckbarer Titel erforderlich, auf Grund dessen 
allerdings, wenn er im Verwaltungswege erstriüen 
ist, die Beitreibung im Vcrwaltungszwangsver- 
fahren erfolgen kann. Gegenüber dem Unterhalts
pflichtigen kommen hinsichtlich der Erlangung eines 
Schuldtitels zwei Wege in Betracht:
1. Ganz allgemein ist es zulässig, gegen den Unter

haltspflichtigen den ordentlichen Rechtsweg zu 
beschreiten.

2. Es kann aber in Preußen gegen ihn auch aus 
Grund des 8 80 PrAB. z. FV. (erlassen auf 
Grund des 8 23 FV.) vorgegangen und ein Be
schluß des in Frage kommenden <rtadt- oder 
Kreisausschusses herbeigesührt werden.

Die Vollstreckung eines zu I. ergangenen Urteils 
erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen der Zivil
prozeßordnung durch die gerichtlichen Vollstreckungs
organe (Gerichtsvollzieher bzw., z. B. bei Voll
streckung in Forderungen usw., durch das Gericht), 
während die Vollstreckung zu 2. nach 8 00 LVG. im 
Wege des Verwaltuugszwangsverfnhrenö stattfindet.
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Die Frage, ob ein unterstütztes Kind selbst als 
unterstützt anzusehen ist oder der Vater in Person 
seines Kindes als unterstützt zu gelten hat, ist wie 
folgt zu beantworten: Die Grundsätze über die so
genannte armenrechtliche Familiengemeinschaft sind 
durch das neue Fürsorgerecht beseitigt. Im allge
meinen gilt daher ein Kind selbst als unterstützt, 
besonders wenn es sich um Leistungen handelt, die 
nur dem Kinde selbst zugute kommen können, wie 
z. B. Kleidung, Krankenpflege usw. (s. hierzu 
reichsministerielle Erläuterungen zu § 5 der Reichs

grundsätze über Voraussetzung, Art und Matz der 
öffentlichen Fürsorge und Entscheidung des Bundes
amts für das Heimatwesen vom 26. 9. 1926 in 
Sachen Braunschweig gegen Halberstadt, abgedruckt 
in .der Zeitschrift „Die Fürsorge", 2. Jahrgang, 
Seite 358/69).

Im vorliegenden Falle (bei Krankenhauspflege) 
gilt zweifellos nur das Kind als unterstützt, wäh
rend der Vater nur in seiner Eigenschaft als Unter
haltspflichtiger in Betracht kommt. K.

Tagungskalender.
5. bis 7. Mai, E i s e n a ch. 58. Haupt

versammlung der Gesellschaft für Volksbildung. 
Themen u. a.: Volk und Kunst. (Näheres in der 
Geschäftsstelle XIV 40, Lüneburger Stratze 21.)

8. Mai, Düsseldorf, in der städtischen 
Tonhalle, Jahresversammlung der Rheinisch-West
fälischen GefängnisGesellschaft. Themen: Die 
Jugendverwahrlosung als Stufe des Verbrechens. 
Ihre Ursachen und die Methoden ihrer Bekämpfung. 
— Welche neuen seelsorgerischen Anforderungen 
stellt die Justizreform an den Geistlichen. — 
Welche neuen seelsorgerischen Anforderungen stellt 
die Jnstizrcform an den katholischen Geistlichen. 
Die Bekämpfung der Trunksucht durch die Straf
anstaltsschule. — Das System der negativen 
Strafen im Dienste der Anstaltödisziplin.

12. bis 14. M a i, B r a -u n s ch w e i g. Mit
gliederversammlung des Gesamtverbandes evangeli
scher Arbeiterinnenvereine in Deutschland. Thema: 
Arbeiterstand und Familienleben. Einzelne Gruppen: 
Die Frau des Arbeiterstandcs und die Frauen- 
crwcrbsarbeit. — Die Frau des Arbeiterstandes 
und die Familie. — Die unverheiratete Arbeiterin 
i«l Haus und Familie. — Die alleinwohncnde Ar
beiterin und ihr Elternhaus. — Die Arbeiterfrau 
als Hausfrau und Mutter. — Die erwerbstätige 
Frau im Familienleben. — Unsere Jugcndgcmin- 
schaft, ihre Wünsche und Ziele. Näheres in der 
Geschäftsstelle: Berlin X 58, Danziger Str. 4.)

13. bis 20. Mai, Deut s ch l cui d , Notkreuz- j 
woche. (Näheres in r Geschäftsstelle des Deutschen 
Noten Kreuzes, Berlin W 10, Corneliusstr. 4 b.)

17. bis 18. M a i, Wien. 20-Jahrfeier der 
Zentralstelle für Kinderschütz und Jugendfürsorge. 
Thema: Pflege der schulentlassenen Jugend. (Näheres 
in der Geschäftsstelle der Zentralstelle: Wien l. ! 
Stubenring 1.)

17. bis 20. Mai, Königsberg. 9. Haupt- !
en Verbandes der \ 
in der Geschäftsstelle: i 

: 124.) Themen u. a.: j 
Planwirtschaft in der Wohlfahrtspflege. — Welche > 
Aufgaben crlvachscn der Wohlfahrtsvflcge in allen 
ihren Zweigen aus dem Gesetz für Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung'?

17. b i s 20. M a i, B e r l i n. Jubiläumstagung 
des Verbandes der evangelischen Wohlfahrts- 
Pflegerinnen Deutschlands. Thema: Sinn und Wer: 
der sozialen Arbeit iProf. 1). Stählin). (Näheres 
in der Geschäftsstelle: Berlin W 35, Steglitzer 
Stratze 10.)

18. b i s 19. M a i, B e r l i n. Tagung für Taub- 
stummenfürsorge. (Näheres durch Stud.-Dir. 
Schorscb, Berlin NW 0, Albrechtstratze 27.)

Versammlung des Deutsch 
Sozialbeamtinnen. (Näheres 
Berlin W 62, Kurfürstenstratzt

18. bis 19. Mai, Berlin. 3. Hauptversamm
lung des Bundes Deutscher Sozialbeamten. Näheres 
in der Geschäftsstelle: Berlin-Britz, Chausieestr. 30*)

19. bi» 20. Mai, Bochum. Bundesausschutz
sitzung des Neichsbundes der Kinderreichen Deutsch
lands zum Schutze der Familie e. B. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Berlin-Charlottenburg, Kaut- 
stratze 54.)

23. bis 25. Mai. M ünche n. 10. Haupt
versammlung der Kommunalen Vereinigung für 
Wohnungswesen. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
München, Stielerstratze 7.)

25. bis 29. Mai, T h ü r i n g e,n. Pfingst- 
treffen der sozialistischen Fürsorgerinnen. (Näheres 
durch Frau Reg.-Nat Wachenheim, Berlin W 15, 
Einser Stratze 37.)

P f i n g st e n, Breslau. Haupttagung der 
Berufsorganisation der Kindergärtnerinnen, Hortne
rinnen und Jugendleiterinnen, e. V. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Berlin-Lichterfelde, Kommau- 
dantenstratze.)

27. bis 28. M a i, Dresden. Dclegiertentag 
des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutsch
lands. «Näheres durch Herrn Rabbiner Dr. Klein, 
Düsseldorf, Haroldstr. 4.)

29. b i s 31. Mai 1928, D r e s d e n. Evangelisch
sozialer Kongretz. Themen u. a.: Jugend und 
soziale Fragen — Der soziale Pfarrer — Ein
gliederung der Frau in das Berufsleben. (Näheres 
in der Geschäftsstelle: Leipzig X 22, Ulanenstr. 4.)

29. Mai bis 3. Juni, W i l d b a d. Tuber- 
kulosetagung des Deutschen Zentralkomitees zur Be- 
lämpfuug der Tuberkulose. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin WO, Königin-Augusta-Stratze7.)

30. b i s 31. Mai, D r e s d e n. Deutscher Cari- 
tastag 1028. (Näheres in der Geschäftsstelle des 
Caritasverbandes für die Diözese Meisten, Dres- 
den-N. 24, Nehefelder Str. 94.)

30. M a i bis 3. Juni, Brest a u. JahreS- 
tagung des Evangelischen Verbandes für die weib
liche Jugend Deutschlands. (Näheres beim evange
lischen. Verband für die weibliche Jugend, Berlin 
X\V 87. Cttoftr. 6.)

31. M a i bis 1. Juni, Br a u n s ch w e i g. 
Deutscher Kongretz für Krüppclfürsorgc. Themen: 
Praktische Erfahrungen aus der Fürsorgearbeit - 
Ausbau und Erweiterung von Krüppelheimen — 
Die Berufsschulung im Krüppelhcim — Natürliche 
Ausgleichsmöglichkeitcn bei Bewegungsstörungen 
(ärztliches Thema) — Die sozialen Indikationen für 
die stationäre Behandlung von Krüppcllciden.

31. M a i b i s 3. I u n i, H a m bürg. Tagung 
des Reichszusammenschlusses für Gefaugenenfür- 
sorge. (Näheres durch Herrn Pastor Dr. H. Seyfarttb, 
Hamburg 22, Bürgerstratze 21.)
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30. Mai bis 8. Juni. Studienreise nach 
Holland, England und Belgien. Veranstaltet von der 
Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft. (Näheres in der 
Geschäftsstelle: Berlin W35, Flottwellstr. 2.)

I u n- i, Kopenhagen. Internationaler Kon
grest für Sexualreform. (Näheres wird noch be
kanntgegeben.)

2. bis 8. Juni, Paris. Internationaler 
Wohnungs- und Städtebaukongrest. (Näheres in der 
Geschäftsstelle des Internationalen Verbandes für 
Wohnungswesen und Städtebau, London W C1, 
25. iRedvonv.)

3. bis 5. Juni, Braunschweig. 4. Evan
gelischer Frauentag Deutschlands. Themen u. a.: 
Rcformatorisches Christentum und die GemcinschaftS- 
ordnungen der Menschen. — Neformatorischcs 
Christentum und Kirche. — Rcformatorisches Christen
tum und soziale Frage. (Näheres in der Ver
einigung Ev. Fraucnverbände Deutschlands, Ber
lin-Dahlem, Zietenstraste 24.)

7. bis 8. Juni, Goslar. Öffentliche 
Tagung des Evangelischen Reichs-Erzichungs-Ver- 
bandes e. V. «Näheres in der Geschäftsstelle, Ber
lin-Dahlem, Zietenstraste 24.)

16. bis 17. I u n.i, D u i s L u r g. Auster- 
ordentliche Bundestagung des Deutschen Ostbmrdes. 
«Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin IV 0, Pots
damer Straste 14.)

18. bis 20. Juni, S t c t t i n. Jahrestagung 
des Gesamtverbandes der Evangelischen Frauenhilfe 
«Näheres in der Geschäftsstelle: Potsdam, Mirbach- 
straye 1).

22. bis 25. Juni, H a n n o v e r. Bundes- 
tagung evangelisch-kirchlicher Blaukreuzverbäude. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Geh. Neg.-Rat 
Weymann, Berlin-Wilmersdorf, Ilhlandstr. 87.)

23. Juni, Flensburg. Allgemeiner Bau- 
vcreinsverlag. «Näheres in der Geschäftsstelle des 
Haupverbandes Deutscher Baugenossenschaften, Ber
lin SW 68, Schühenstraste 26.)

28. Juni bis 3. Juli im G i r t o n Col
lege, Cambridge, England. Kongrcst der 
Internationalen Vereinigung für Bestgestaltung der 
Arbeit in Betrieben. Thema: Grundlegende Be
ziehungen zwischen allen an der Industrie be
teiligten Gruppen.

Sommer 1928, A m st e r d a nt. Kongrest für 
nicht vollwertige Arbeitskräfte, veranstaltet vom 
Gcbouw Gemeentijke Geneeskundige en Gezond- 
heitsdienst te Amsterdam. (Näheres in der Ge
schäftsstelle Nicuwe Achtergracht 100.)

Juli, Köln. Frauentagung der gemeinsamen 
Frauenverbände. (Näheres in der Geschäftsstelle des 
Bundes Deutscher Fraueuvcreine, Berlin W 30, 
Moststraste 22.)

9. bis 13. Juli, Paris. Internationaler 
Kongrest für soziale Arbeit. Siehe auch Nr. 2, 9, 10 
und 11. Sciteit 80, 457, 495 und 663. 1927, 1928 
dieser Zeitschrift.

14. bis 16. Juli, Nürnberg. Neichs- 
jugendtag. (Näheres in der Geschäftsstelle des Ver
bandes der weiblichen Handels- und Büroangestell
ten e. V., Berlin-WilmerSdorf, Kaiserallee 25.)

15. bis 17. Juli, Koblenz, in der grasten 
Festhalle: Ordentlicher Vcrbandstag deö Rcichö- 
verbandeS Deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegs- 
htnterbliebener e. V. «Näheres m der Geschäfts
stelle Berlin SW68, Charlottenstraste 85.)

27. Juli b i s 2. A u g u st. L a u s a n n e und 
Genf. Kongreh des Weltbundes abstinenter 
Frauen. (Näheres im Berliner Frauenverein gegen 
den Alkoholismus, Berlin-Grunewald, Orberstr. 1.)

22. bis 25. A u g u st, Ant >werpe n. 19. änter- 
nationaler Kongrest gegen den Alkoholismus. 
(Näheres in der Geschäftsstelle der Neichshcruptstelle 
gegen den Alkoholismus, Berlin 81V, Königgräster 
Straste 105.)

A u g u st 1928. Konferenz der Sozialen Arbeits
gemeinschaft Berlin - Ost in Mitteldeutschland. 
(Näheres bei der Sozialen Arbeitsgemeinschaft, Ber
lin 0 17, Fruchtstr. 64.)

12. September, Leipzig. Tagung der 
Deutschen Vereinigung für Fürsorgedienst im 
Krankenhaus. Themen: Die Organisationsformen 
des Fürsorgedicnstes im Krankenhaus — Die Ausbil
dung der Krankenhausfürsorgerin — Die Beschäfti
gung der Kranken. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin-Charlottenburg, Reichsstraste 12.)

9. bis 10. September. Leipzig. Tagung 
der Deutschen Vereinigung für den Fürsorgedienst 
im Krankenhaus. Themen: Die Organisations
formen des Fürsorgedienstes im Krankenhaus. — Die 
Ausbildung der K'rankenhausfürsorgcrin. — Die Be
schäftigung der Kranken. «Näheres in der Geschäfts
stelle Berliin-Charlottenburg, Reichsstraste 12.)

10. bis 11. September, Leipzig. Tagung 
des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheits
pflege. (Näheres in der Geschäftsstelle: Haupt
gesundheitsamt, Berlin 6 2, Fischerstr. 38—12.)

13. b i s 15. September, Hamburg. 
Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheil
kunde. (Näheres in der Geschäftsstelle: Düsseldorf.)

16. bis 20. September, Zürich. 6. Deut
scher Soziologentag.

19. bis 20. September, Flensburg. 
Tagung des Verbandes der Deutschen Berufs- 
genossenschaftcu. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin W 9, Köthener Str. 37.)

21. bis 25. September, Königsberg. 
Kongrest für Innere Mission. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin-Dahlem, Zietenttr. 24.)

25. bis 27. September, Rom. Inter
nationale Tuberkulosekonferenz. Themen: Filtrier
bare Formen deS Tuberkuloscbazilluö — Die Diag
nostik der kindlichen Tuberkulose — Die Organi
sation der Tuberkulosebekämpfung auf dem Lande.

30. September bis 3. Oktober, D r e s - 
d e n. Tagung der Kriminalbiologischeu Gesellschaft. 
Themen: Wesen und Systematik des biologischen 
Typs. — Die Bedeutung der biologischen Pcrsönlich- 
keitstypcn für die Strafrechtspflege. — Typen im 
Strafvollzug. — Die Methode der kriminalbiologischen 
Untersuchung.

Oktober, Paris, Congrös Internationale 
de Psychologie appliquee.

7. Cf tob er, Rotkreuztag. (Näheres in der 
Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes, Ber
lin IV 10, Corneliiusstraste 4 b.)

15. b i s 19. Oktober, Chicago. Kougres; 
für öffentliche Gesundheitspflege. «Näheres wird 
noch bekannt gegeben.)
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Lehrgänge und Kurse.
April bis Juli, Berlin. Ausbildungs- 

lehrgang für Wohlfahrtspfleger und -Pflegerinnen. 
Thema: Einführung in die Fürsorge für Nervöse 
und Seelisch-Abnorme. (Näheres in der Geschäfts
stelle: Berlin-Charlottenburg, Frankstr. 3.)

11. April bis 8. Mai, Hannover, Nach
schulungslehrgang für Wohlfahrtsbcamte beiderlei 
Geschlechts, veranstaltet von der Hannoverschen Bc- 
amtenfachschule.

16. April bis 14. Juli, Düsseldorf. 
Lehrgang für Kreisarzt-, Kreiskommunalarzt-, 
Schul- und Fürsorgearztanwärter an der Westdeut
schen Sozialhygienischen Akademie. (Näheres durch 
das Sekretariat der Sozialhygienischen Akademie, 
Düsseldorf.)

18. bis 30. April, Berlin-Spandau, 
Evangelisches Johannesstift, Lehrgang der Apolo
getischen Zentrale für Frauenschülcrinnen. (Näheres 
im Evangelischen Johannesstift.)

19. bis 25. April, Berlin-Spandau, 
Evangelisches Johannesstift. Sozialer Studenten
kursus. (Näheres im Evangelischen Johannesstift.)

23. April bis 28. Juli, Berlin-Char
lottenburg, Sozialhygienischer Lehrgang für 
Kreisarzt-, Kreiskommunalarzt-, Schul- und Für
sorgearztanwärter an der sozialhygienischen Aka
demie. (Näheres im Sekretariat, Berlin-Charlotten
burg 9, Spandauer Chaussee 1.)

28. April bis 5. A u g u st, Berlin. Aus
stellung „Die Ernährung", in den Ausstellungshallen 
am Kaiserdamm. Veranstaltet vom Ausstellungs-, 
Messe- und Fremdenverkehrsamt der Stadt Berlin, 
gemeinsam mit dem Deutschen Hygienemuseum 
Dresde>l.

29. April bis 28. Juli. Breslau. Lehr
gang zur Ausbildung von Kreisärzten, Kommunal-, 
Schul- und Fürsorgeärzten, veranstaltet von der 
Ostdeutschen Sozialhygienischen Akademie. (Näheres 
im Sekretariat Breslau XVI, Marstratze 4.)

Mai Berlin. Lehrgang für Wohlfahrts
pflegerinnen und Schwestern von allgemeinen Kran
kenanstalten, Säuglings- und Kleinkinderheil- und 
-Pflegeanstalten und Anstalten anderer Spezial
gebiete, veranstaltet von der Deutschen Gesundheits
fürsorgeschule. Thema: Moderne Ernährungsfragen 
in ihrer Anwendung in der Diätküche. (Näheres in 
den Geschäftsstelle: Berlin-Charlottenburg, Frank
stratze 3.)

1. M a i b i s 31. O k t o b e r, M ü u ch e n. Aus
bildungslehrgang für Gcsundheitsfürsorgerinnen, 
veranstaltet von der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft 
zur Förderung der Volksgesundheit mit Genehmi
gung des Staatsministeriums des Innern. (Näheres 
in der Geschäftsstelle der Bayerischen Arbeits
gemeinschaft, München, Ludwigstratze 14, I.)

4. bis 5. M a i, Z w i ck a n i. S., Hörsaal des 
König-Albert-Mnseums, 5. Lehrgang über die Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten auf Grund 
des Reichsgesetzes und der sächsischen Ausführungs- 
bestimmungen, veranstaltet von der Hygiene-Akademie

Dresden. Themen: Hygiene und soziale Bedeutung 
der Geschlechtskrankheiten. — Das Gesetz zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten. — Gefährdung 
und Verwahrlosung. — Die Durchführung des Ge
setzes durch die Bcrsichcrungsträger. — Die Durch
führung des Gesetzes durch die Verwaltungsbehörden.
— Das Gesetz vom Standpunkt der Rechtspflege. — 
Sexualpädagogik. — Betrachtung des Gesetzes vom 
Standpunkt der Frau'. (Näheres im Sekretariat, 
Dresden-A. 1, Zirkusstr. 38.)

7. b i s 9. Mai, Neuendettelsau, 
Bayern. Lehrgang für Lehrkräfte an Ausbildungs- 
stätten evangelischer Kinderpflege.

7. b i s 12. Mai, B o b e r h a u s bei Löwen
berg. Arbeitswoche für Leiterinnen der örtlichen 
Gesundheitsfürsorge. Veranstaltet vom Landeshaupt
mann für Niederschlesicn. Themen: Vorträge und 
Aussprachen über die praktische Durchführung der 
örtlichen Gesundheitsfürsorge. Anleitung zu ein
fachen Handfertigkeiten und Zimmerspielen. — Ge
staltung von Elternabenden und Festen.

11. bis 12. Mai, Plauen i. V., Saal der 
Karlschule, Karlstratze, 6. Lehrgang über die Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten auf Grund des 
Reichsgesetzes und der sächsischen Ausführungs
bestimmungen, veranstaltet von der Hygiene-Akademie 
Dresden. Themen: Hygiene und soziale Bedeutung 
der Geschlechtskrankheiten. — Das Gesetz zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten. — Gefährdung 
und Verwahrlosung. — Die Durchführung des Ge
setzes durch die Bersicherungsträger. — Die Durch
führung des Gesetzes durch die Verwaltungsbehörden.
— Das Gesetz vom Standpunkt der Rechtspflege. — 
Sexualpädagogik. — Betrachtung des Gesetzes vom 
Standpunkt der Frau. (Näheres im Sekretariat: 
Dresden-A. 1, Zirkusstr. 38.)

17. bi s 26. Mai. Studienfahrt durch die ge
sundheitsfürsorgerischen Einrichtungen Österreichs 
(Näheres in der Deutschen Gesundhcitsfürsorgeschule, 
Berlin-Charlottenburg, Frankstr. 3.)

18. bis 19. Mai, Dresden, Hörsaal des 
Deutschen Hygiene-Museums, Zirkusstr. 38, 7. Lehr
gang über die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
auf Grund des Neichsgesetzes und der sächsischen 
Ausführungsbestimmungen. Themen: Hygiene und 
soziale Bedeutung der Geschlechtskrankheiten. — Das 
Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
— Gefährdung und Verwahrlosung. —Die Durch
führung des Gesetzes durch die Bersicherungsträger.
— Die Mitarbeit der freien Wohlfahrtspflege bei 
Durchführung des Gesetzes. — Tie Durchführung 
des Gesetzes durch die Verwaltungsbehörden. — Das 
Gesetz vom Standpunkt der Rechtspflege. — Sexual
pädagogik. — Betrachtung des Gesetzes vom Stand
punkt der Frau. — Die Tätigkeit des städtischen 
Pflegeamtes.

Ende Mai, Be r l i n. Lehrgang für in der 
Gesundheitsfürsorge und Wohlfahrtspflege Tätige, 
veranstaltet von der Deutscheil Gesundheitsfürsorge- 
schule. Thema: Studicnfahrt durch gcsundheitSfür- 
sorgcrischc Einrichtungen Österreichs. (Näheres in 
der Geicyäfrsstelle: Bcrlin-Charlottenburg, Frank 
stratze 3.'
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Zeitschrifkenbibliographie.
Übersicht für März 1928, bearbeitet von Sofie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin.

Allgemeine Fürsorge.
Die neueste Rechtsprechung des Bundesamts zum 

Fürsorgerecht, Geh. Justizrat Diefenbach, Heidel
berg, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 8. 
11. März 1928.

Der widerspruchsvolle Landesfürsorgeverband, Wohl
fahrts-Woche, Hannover, Nr. 11. 18. März 1928.

Die Veränderung von Amtsbezirksgrenzen bei der 
Auflösung der Gutsbezirke und bei Eingemein- 
dungeii, Min.-Rat Schellen, Die Landgemeinde. 
Nr. 6. 23. März 1928.

Einfluß der Auflösung der GutSbczirke auf die 
Schulhaushaltspläne, Generalsekretär Standke, 
Berlin, Die Landgemeinde, Nr. 4. 25. Februar l 
1928.

Auflösung der Gutsbezirke und der Landarbeiter, 
Dr. Werner Tietz. Kolberg, Wirtschaftliche Selbst- | 
Verwaltung, Nr. 2. Februar 1928.

Die Fürsorgepflicht des Zehnmonatsverbandes, Gut- ! 
zeit, Mohrungen, Die Landgemeinde, Nr. 0. l 
23. März 1928.

Zur Auslegung des 8 16 FV., Zeitschrift für das 
Heimatwescn, Nr. 8. 11. März 1928.

Zur Festsetzung der Wohlfahrtsunterstützungssätze, 
OSkar Hoffmann. Elberfeld, Die Gemeinde, Nr. 6. 
März 1928.

Berücksichtigung von Aufwertungseinkünften bei 
Festsetzung von Fürsorgeleistungen, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 2. Februar 1928

Bericht der von der Stadtverordnetenversammlung 
eingesetzten Revisionskommission zur Prüfung der 
Verwendung der dem Wohlfahrtsamt zur Ver
fügung gestellten Mittel und der ausreichenden 
Unterstützung wirklich vorhandener Notstände, 
F^mlkfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 11. Februar

Kann der Fürsorgeverband durch Organe der Poli
zei vcrflichtet werden? Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Die Unterstützung Hilfsbedürftiger. F. Havcrkamp. 
Die Gemeinde, Nr. 6. März 1928.

Die endgültige Fürsorgepflicht bei wechselndem Ar
beitsort. Stadtsekretär Fr. Emmerich, Frankfurt 
am Main, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 9. 
21. März 1928.

BerwaltungS- oder Rechtsweg im Erstattungsver
fahren? Verwaltungsinspektor Hansen, Kiel. 
Zeitschrift für das Heimatwescn. Nr. 7. 1. März 
1928.

Fürsorgerische Erfahrungen und gesetzliche Möglich
keiten gegen arbeitsscheue und pflichtvergessene 
Familienväter, Friedr. Betz, Pforzheim. Blätter 
für praktische Trinkerfürsorge. Nr. 1/2. Januar/ 
Februar 1028.

Die Unterhaltspflicht nach dem Fürsorgerecht, 
Monatöblatt des städtischen Wohlfahrts- und Ge
sundheitsamtes Düsseldorf. Nr. 3. März 1928.

Das Erlöschen von 
8 21 Abs. 1 des
Rat Dr. Hans Äum», jouuice jue
Wohlfahrtspflege. Sachsen. Nr. 2. Februar 1928.

RückerstattungSforderungen nach 
WohlfahrtspflegegesctzeS, Min.-
'II,' .vi . . (T1' St.f. Cl 5 I ’ ’ 1 i  f " 

Änderung der Rcichsgrundsätze über Voraussetzung. 
Art und Maß der Fürsorge, Die Wohlfahrtspflege 
in der Rheinprovinz, Nr. 6. 16. März 1928.

Wer soll künftig die Kleinrentner betreuen? Min.- 
Rat Seel, Berlin-Wilmersdorf, Der Vcrsorgungs- 
beamte, Nr. 6. März 1928.

Zur Lage der Kleinrentner, Dr. Maria Lauer, Die 
christliche Frau, Nr. 3. März 1928.

Rentncrversorgung und Reichsversorgungsgesctz. 
Stadtinspektor Dicke, Berlin-Schöneberg, Zeit
schrift für das Heimatwesen, Nr. 9. 21. März 
1928.

Behandlung der Klein- und Sozialrentuerfragen im 
Reichstag, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 6. 
21. März 1928.

Zur Frage der Nentilerversorgung, Blätter für 
öffentliche Fürsorge, Nr. 6. 15. März 1928.

Die parlamentarische Behandlung des Entwurfs 
eines Rentnerversorgungsgesetzes, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge. 
Nr. 2. Februar 1928.

Über Sozial- und Kleinrentnerfürsorge, Wohlfahrts
nachrichten der Stadt Altona, Nr. 5. Februar 
1928.

Eine Denkschrift des Neichsarbeitsministeriums zur 
Kleinrentnerfürsorge, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge. Nr. 2. Februar 
1928.

Flüchtlingsfürsorge, Internationale Rundschau der 
Arbeit, Nr. 3. März 1928.

Die Not der Angestellten, Gustav Schneider. Der 
Herold, Nr. 3. März 1928.

Neuordnungen und Aufwendungen in der Sozial
politik im Jahre 1927, Dr. Clausien, Die Innere 
Mission, Nr. 3. März 1928.

Teuere Sozialpolitik. Dir. Dr. Ncrschmann, Dres
den, Soziale Praxis, Nr. 10. 6. März 1928.

Aus der Geschichte der öffentlichen Fürsorge Magde
burgs. Dr. Bader, Magdeburg, Magdeburger 
Amtsblatt. Nr. 9/10. 3./10. März 1928.

Tätigkeitsbericht des Fürsorgeamts für 1927, Wohl
fahrtsnachrichten der Stadt Altona, Nr. 5. Fe
bruar 1928.

Ländliche Altersheime, ein Notbehelf. I. B. Dieing, 
Freiburg i. Br. Caritas, Nr. 3. März 1928.

Das neue Zürchersche Armenfürsorgegesetz, Blätter 
für das Wohlfahrtswesen, Wien, Nr. 265. Ja
nuar/Februar 1928.

Die Fürsorge in der Schweiz, VII, Dr. Wilhelm Feld, 
Zürich, Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 11. Februar 
1928.

Ausbau der Einrichtungen des Wohlfahrtsamtes ini 
Jahre 1928, Baurat Ing. Steiner, Blätter für 
das Wohlfahrtswesen, Wien, Nr. 265. Januar' 
Februar 1928.

Die sozialen Folgen der Stabilisierung in Belgien. 
Minister a. D. Vandervelde, Brüssel, Soziale 
Praxis. Nr. 11. 15. März 1928.

Die Sozialgesetzgebung in Latein-Amerika, Inter
nationale Rundschau der Arbeit, Nr. 3. März 
1928.
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Allgemeine Fürsorge. Grundsätzliches.
Über das Verhältnis des Staates zu den Aufgaben 

der Wohlfahrtspflege unter besonderer Berück
sichtigung der deutschen Gegenwart, Ilniv.-Prof. 
Dr. Fischer, München, Bayerische Fürsorgeblätter, 
Ar. 3. 10. März 1928.

Wirtschaft und Wohlfahrtspflege, Dr. Hans Maier, 
Dresden, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 6. 15. März 1928.

Soziale Persönlichkeiten.
Ein Pionier der deutschen Armenpflege, Dr. Rode. 

Kleinflottbeck, Kommunale Umschau, Nr. 4.
Februar 1928.

Freie Wohlfahrtspflege.
Die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege im 

Deutschen Reiche, Neg.-Oberinspektor Adolf 
Bannier, Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 9. 
20. März 1928.

Die Mitarbeit der freien Wohlfahrtspflege bei der 
Durchführung des Gesetzes über die Beschäftigung 
vor und nach der Niederkunft, Dr. Ruth Weiland, 
Nachrichtenblatt des Deutschen Roten Kreuzes, 
Nr. 6. 15. März 1928.

Die Anfänge der Gemeindebildung und die sozialen 
Ordnungen der Brüdergemeinde, Die Innere 
Mission, Nr. 3. März 1928.

Die soziale Aufgabe der Gegenwart und das 
Luthertum, Landesbischof D. Jhmcls, Dresden 
Stockholm, Nr. 1. 1928.

Die berufliche Mitarbeit der Frau in der Kirche, 
Berufsberater Else Sander, Wilmersdorf, Deut
scher Offizier-Bund, Nr. 9. 25. März 1928.

Die evangelischen Erziehungsvereine, Pfarrer Lic. 
Neunobel-Niedermoß, Evangelische Jugendhilfe, 
Nr. 3. März 1928.

Berichte evangelischer Jugendämter. Berliner 
Jugendrundbriefe. März 1928.

Über Gemeindearbeit, Blätter aus dem Evan
gelischen Diakonieverein, Nr. 3. März 1928.

Aus der Entwicklung der Krankenpflege bis zu 
Fliedners Zeit, Verw. Dir. Schilling, Leipzig, 
Zeitschrift für das gesamte Krankenhauswesen, 
Nr. 5. 27. Februar 1928.

Die Bücherei des Wohlfahrtsdienstes, B. Finck, 
Dahlem, Die Innere Mission, Nr. 5. März 1928.

Dem Gedenken Monsignore, Dr. August VogtelS, 
Jugendwohl, Nr. 1. Januar/Februar 1928.

Aufgaben der Caritas bei der zwischenstaatlichen 
Rechtsfürsorge für Jugendliche, .Hofrat Dr. 
Emerich Prettenhofer, Wien, CaritaS, Nr. 3 
März 1928.

Öffentliche Förderung der Familienpflege, Dir. Dr 
Bolzau, Köln-Lindcnthal, Caritas, Nr. 3. 
März 1928.

Caritas als ..Fürsorgedienst im Krankenhaus", 
Prälat Dr. B. Kreutz, Freiburg/Br., Monats
schrift Deutscher Ärztinnen, Nr. 3. März 1928

Das Jugendamt der jüdischen Gemeinde zu Berlin, 
Eugen Caspary, Gemeindeblatt der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin, Nr. 3. 2. März 1928.

Zedahka und Wohlfahrtspflege, Jüdische Arbeils- 
und Wanderfürsorge, Nr. 9. März 1928.

Organisationsfragen.
Zur Orgariisation der Familienfürsorge, Frank

furter Wohlfahrtsblättcr, Nr. 11. Februar 1928.
Die Familiensürsorge, Zeitschrift für daS .Heimat

wesen, Nr. 7: 1. März 1928.
Methodik in der Zusammenarbeit der Caritas und 

der Jugendwohlfahrtsbehörden, Dr. Joseph Gill
mann, Mannheim, Jllgendwohl, Nr. 1. Ja
nuar/Februar 1928.

Finanzfragen.
Gedanken zu einer gesetzgeberischen Neiiregelung 

des Sammlungswescns, Kurt Kämper, Freie 
Wohlfahrtspflege, Nr. 11. Februar 1928.

Die Rechtsgültigkeit des 8 3 der 4. Verordnung zur 
Durchführung der Aufwertung der Sparguthaben, 
Bürgermeister Dr. Reichert, Liegnitz, Neichsver- 
waltungsblatt und Preußisches Verwaltungöblatt, 
Skr. 22. 25. Februar 1928.

Zur Frage der Anrechnung von Aufwertungsein
künften, Stadtinspektor Dieke, Berlin-^chöneberg, 
Zeitschrift für das .Hcimatwesen, Nr. 5. 1. März 
1928.

Der Sozialetat des Reiches für 1928, GDA., Nr. 5. 
1. März 1928.

Vergleichende Analyse der Etats der preußischen 
Provinzen für das Etatsjahr 1927/28, Rechts
anwalt Dr. Reier-Hirschberg, Kommunale Um
schau, Nr. 6. 5. März 1928.

Die Ausstellung der Haushaltspläne für die Amts
bezirke, Kreisausschuß-Obersekretär Gutzeit, 
Mohrungen, Die Landgemeinde, Nr. 5. 10. März 
1928.

Bevölkerungspolitik.
Die kriminalbiologische Bedeutung der Blutgruppen, 

Dr. Kurt Böhmer, Kiel, Der Strafvollzug, 
Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Haben wir eine zeitgemäße Bevölkerungspolitik 'i 
Der Kassenarzt, Nr. 9. 3. März 1928.

Erweiterte Ehe- und Sexualberatung in Sachsen, 
Arbeit'erwohlfahrt, Nr. 6. 1. März 1928.

Eheschließung, Gattenwahl und ländliche Wohl
fahrtspflege, I. B. Dieing, Freiburg/Br., Das 
Land. Nr. 3. März 1928.

Die soziale Schichtung der Erwerbstätigen im Zeit
alter der Damofmaschine und in dem der Elek
trizität, Dr. Paul Krische, Berlin-Lichterfelde, 
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie, 
Nr. 1. März 1928.

Krankenkassen gegen Hebammen, Sanitätswarte, 
Nr. 6. 23. März 1928.

Entwurf eines NeichshebammengesetzeS, Sanitäts
warte, Nr. 5. 9. März 1928.

Entwurf zu einem thüringischen Hebammengesetz, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öft. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 2. Februar 1928.

Das Wohnhaus für minderbemittelte kinderreiche 
Familien, Rheinische Blätter für Wohnungswesen 
und Bauberakung, Nr. 2. Februar 1928.

Soziale Frauenfragen.
Frauenarbeit und Volkswirtschaft, Schleswig-Hol

steinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. März 1928.
Frauenarbeit, Internationale Rundschau der Arbeit. 

Nr. 3. März 1928.
Zur Sozialpathologie der erwerbstätigen Ehefrau. 

Tr. R. G. Hartmann, Berlin, Soziale Medizin. 
Nr. 1. Januar 1928.
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Die Hausfrauenausbildung, Henriette Fürth, Die 
Erholung, Nr. 3. März 1028.

Die rechtliche Stellung der verheirateten Lehrerin, 
Frau Gertrud Wendland, Zeitschrift für gemeind
liche Schulverwaltung, Nr. 3. 1928.

Zur strafrechtlichen Verantwortung der Frau, 
Dr. E. Joel, Die Frau, Nr. 5. Februar 1928.

Dreißig Jahre landwirtschaftliche Frauenbewegung, 
Elisabeth Boehm, Die Frau, Nr. 6, März 1928.

Vorschläge zum Ehescheidungsrecht, Dr. Marie 
Elisabeth Lüdcrs, Die Frau, Nr. 0. März 1928.

Betreuung erwachsener Kinder, Grete Dittmanu» 
Bundesblatt der Kinderreichen Deutschlands, 
Nr. 3. März 1928.

Zugendwohlfahrt.
Rechtliche und berufliche Probleme der Jugend

fürsorge, H. P. Höring, Berlin. Waisenhilfe, 
Nr. 3. März 1928.

Der reformbedürftige Untcrhaltsprozeß, Richter 
Dr. Kiesel, Hamburg. Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 12. März 1928.

Rechtliche und berufliche Probleme der Jugend
fürsorge, §>. P. Höring, Berlin, Waisenhilfe, 
Nr. 3. März 1928.

Die Durchführung des Reichsjugendwohlfahrts
gesetzes in Bayern, Dr. Elsbeth Georgi, Die 
Innere Mission. Nr. 3. März 1928.

Das thüringische Ausführungsgesetz zum NJWG. 
vom 16. September 1927, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. it. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Das württembergische Ausführungsgesetz zum 
RJWG. Min.-Rat Schmid. Stuttgart. Blätter 
der Zentral!, f. Wohltätigkeit in Württemberg, 
Nr. 2. 1928.

Jugenderziehung oder Jugendberatung? Dr. Kurt 
Beck, Berlin, Die neue Generation, Nr. 3. März 
1928.

Die heutige Lage der Jugendämter, Jugendober
amtmann Dr. I. Fischer, Nürnberg, Zentralblatt 
für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 12. 
März 1928.

Jugendwohlfahrtspflege ans dem Lande, Dr. Hein
rich Güttenberger, Die Jugendfürsorge in Nieder
österreich, Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Die Landkindforschung an der Pädagogischen Aka
demie Elbing, Dr. Paul Bode, Elbing, Das Land, 
Nr. 3. März 1928.

Erweiterung der Zuständigkeit der Jugendämter, 
Justizrat Scheuring, Würzburg, Blätter für 
öffentliche Fürsorge, Nr. 5. 1. März 1928.

Erziehungsarbeit des Jugendamts, Rundbrief deS 
Archivs Dt. BerufSvormündcr, Nr. 19/20. 25. Fe
bruar 1928.

Erziehungsbeihilfen und Bureaukratismus, Der 
Reichsverband, Nr. 4. 1928.

Die Zuständigkeit und der Wechsel der Zuständig
keit des Vormuudschaftsgerichts, der Fürsorge
erziehungsbehörde und des Kostenträgers im Für- 
sorgeerziehungsverfahren, Bezirksamtmann Dr. 
T. Mayer, Erlangen, Bayerische Verwaltungs
blätter, Nr. 5. März 1928.

Die Pflicht der Pflegeeltern, ihr Pflegekind der 
Mütterberatungsstelle bzw. dem Fürsorgearzt vor- 
zustellen, und die Bestrafuugsmöglichkeit im Falle 
der Zuwiderhandlung, Gerhard Schiedermair,

Bonn, Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz,' 
Nr. 5. 1. März 1928.

Pflegekinderschutz in ländlichen Bezirken, Eberhard 
Giesc, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 6. 15. März 1928.

Gegenentwurf zur Neuordnung des Unehelichen- 
rechts, Zentralblatt für Jugendrecht und Jugcnd- 
wohlfahrt, Nr. 12 März 1928.

Bindet die vormundschaftsgerichtlich festgestellte Zu
ständigkeit des die Fürsorgeerziehung anordnenden 
Gerichts auch die Kostenträger der Fürsorge- 

| erziehung? (Art. 38 und 39 Bayr. Jug., AG.),
i Reg.-Rat 1. Klaffe- Dr. Heß, München, Bayer.

Fürsorgeblätter, Nr. 3. 10. März 1928.
Übertragung der vormundschaftlichen Obliegenheiten 

nach i; 32, NJWG., Blätter für öffentliche Für
sorge, Nr. 5. 1. März 1928.

Gegenentwurf zu einem Gesetz über die unehelichen 
Kinder und die Annahme an Kindesstatt, Nund- 
brief des Archivs Dt. Berufsvormünder, Nr. 19/20. 

j 25. Februar 1928.
Gegenentwurf zu Abschnitt 1 eines Neichsgesetzes 

über die unehelichen Kinder und die Annahme an 
Kindesstatt (§§ 1705—1718 BGB.), Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 2. Februar 1928.

Die Bedeutung der Blutuntersuchung, Blätter für 
öffentliche Fürsorge, Nr. 5. 1. März 1928.

Jugendfürsorge und Kompetenzen im Bundesstadt, 
WaisenHilfe, Nr. 3. März 1928.

Werktätige Erziehung im Waisenhaus Schulrat 
Denzer, Darmstadt, Waisenhilfe, Nr. 3, 
März 1928.

Die Förderung der Begabten, Dr. Hugo Debrunner. 
Zürich, Schweizerische Zeitschrift für Gesundheits
pflege, Nr. 1. Januar 1928.

Nachteile des allzu frühen Schulbesuchs, Wilhelm 
Gall, Wrohm/Holstein, Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes, Nr. 2. Februar 1928.

Statistische Untersuchung über die Anzahl der 
Waisen in Deutschland, Hans Dahlström, Berlin, 
Waisenhilfc, Nr. 3. März 1928.

Individualpsychologische Kinderforschung, Dr. Hein
rich Schüller, Volkswohl, Nr. 3. März 1928.

Lehrlingsheime, Dr. Wilhelm Fischer, Hannover, 
Wohlfahrtsblätter für die Provinz Hannover, 
Nr. 3. März 1928.

Reifungsprobleme der proletarischen weiblichen 
Großstadtjugend II, Clara Thorbecke, Berlin, 
Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 11. Februar 1928.

Großstadt und Erziehung, Hermann Finkenstädt, 
Berlin-Biesdorf, Blätter für das Wohlfahrts- 
weseu, Wien, Nr. 265. Jan./Februar 1928.

Lehren des Krantz-Prozesses, Dr. Webler, Frank
furt/Main, Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlfahrt, Nr. 12. März 1928.

Kinderarbeit, Internationale Rundschau der Arbeit, 
Nr. 3. März 1928.

Der Jugend- und Kinderschutz im Neichswirtschafts- 
rat, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 6. 15. März 1928.

Landwirtschaftliche Kinderarbeit, Dr. Hanna Mar- 
cusc, Königsberg i. Pr., Soziale Praxis, Nr. 13. 
29. März 1928.

Kindermißhandlung und ihre Bekämpfung, Stadt
rat Dr. Muthesius, 29. Jahresbericht des Vereins 
zum Schutz der Kinder vor Ausnutzung und Miß
handlung für das Jahr 1927.
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Schutzlose Frauen und Kinder, Mitteilungen des 
Vereins zum Schutze der Kinder vor Ausnutzung 
und Mißhandlung c. V., Nr. 1. März 1928.

Änderung der Bestimmungen über Anlage von 
Mündelvermögen gemäß § 1811 und § 1642 Abs. 2 
BGB., Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. 
priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 1928.

Namenserteilung? 1706 BGB. an ein auslän
disches Kind, Rundbrief des Archivs Dt. Berufs
vormünder, Nr. 19/20. 25. Februar 1928.

Ist ein elternloses Kind, das sich bei seinen Groß
eltern befindet, als Pflegekind im Sinne des 
8 9 Abs. 3 der Fürsorgeverordnung anzusehen? 
Dr. Karnop, Zeitschrift für das Heimatwesen, 
Nr. 8. 11. März 1928.

Eine Schülertragödie, Gertrud Bäumer, Die Frau, 
Nr. 6. März 1928.

Abschluß der Umfrage über die besonderen Nöte der 
Schulentlassenen, Pro Juventute, Nr. 3. 
März 1928.

Berufsberatung und psychologische Eignungs
prüfungen im Dienste der Berufsvormundschaft, 
Amtsvormund Dir. Pauli, Hof a. d. S., Blätter 
für öffentliche Fürsorge, Nr. 5. 1. März 1928.

Etwas über Kleinkinderbewahranstalten, Kinder
heim, Nr. 2. März/April 1928.

Das Kleinkind in der Anstalt, Johanna Huber, 
München, Jugendwohl, Nr. 1. Januar/Februar 
1928.

Jugendpflege im Westerwald, Henny Pleimes, 
Nassauische Blätter, Nr. 3. März 1928.

Ein Arbeitsjahr in- einem städtischen Jugendhort, 
Walter Wehl, Blätter für das Wohlfahrtswesen, 
Wien, Nr. 265. Jan./Februar 1928.

Die sächsischen Jugendverbände und ihre Zu
sammenarbeit, A. Krüger, Sächsischer Jugend
wanderdienst, Nr. 3. März 1928.

Die Entmündigung der zur Fürsorgeerziehung über
wiesenen Minderjährigen, San.-Nat Dr. Schnitzer, 
Stettin, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 6. 
März 1928.

Die Zwangsläufigkeit des gerichtlichen Verfahrens 
und die Anpassungsnotwendigkeit der Erziehungs
maßnahmen — ein Vorschlag zu ihrer gegen
seitigen Annäherung, Dr. Aappert, Frankfurt 
a. M., Frankfurter Wohlfahrtsblättcr, Nr. 11. 
Februar 1928.

Zur Frage der Kosten der Fürsorgeerziehung, Dr. 
Mayer, Blätter für öffentliche Fürsorge, Nr. 5. 
1. März 1928.

Die Zusammenarbeit der Jugendämter mit den 
Jugendgerichten und Fürsorgeerzichungsbehörden, 
Waisenvorsteher Wilde, Stettin, Pommersche 
Wohlfahrtsblättcr, Nr. 6. März 1928.

Revolution der modernen Jugend? Hedwig Wochen
heim, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 5. 1. März 1928.

Das Reichsgericht zur Frage der Fürsorgeerziehung 
für ausländische Minderjährige, Blätter der 
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg, 
Nr. 2. Februar 1928.

Die Praxis des Erziehungsstrafvollzugs, Otto 
Krebs, Untermaßfeld, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 5. 
1. März 1928.

Die Formen der Disziplin in Erziehungsanstalten, 
N. Schlosser, Arbeiterwohllfahrt, Nr. 6. 15. März 
1928.

Anstalts- und Familienerziehung? Evangelische 
Jugendhilfe, Nr. 3. März 1928.

Grundsätzliches zur evangelischen Anstaltserziehung, 
Pastor Dietrich, Evangelische Jugendhilfe, Nr. 3. 
März 1928.

Die Fürsorgeerziehung in der Nheinpro^inz im 
Jahre 1926/27, Die Wohlfahrtspflege in der 
Rheinprovinz, Nr. 6. 16. März 1928.

Zur Frage der Entweichung von Anstaltszöglingen, 
Prof. Dr. Gregos, Flehingen, Zentralbllatt für 
Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 12. März 
1928.

Neue Wege zur Berufsausbildung der in Anstalten 
untergebrachten Fürsorgezüglinge, Zentralblatt 
für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 12. 
März 1928.

Die strafrechtliche Behandlung der 18—21jährigen, 
Dr. Paul Blumenthal, Altona, Zentralblatt für 
Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 12. März 
1928.

Jugendschutz im Entwurf zum Strafgesetzbuch, 
Dir. Dr. Hertz, Hamburg, Jugend- und Volks- 
Wohl, Nr. 12. März 1928.

Die Entlassung aus der Erziehungsanstalt — eine 
Fürsorgeangelegenheit, Mag.-Sekretär Dr. Josef 
Schwarz!, Blätter für das Wohlfahrtswesen, 
Wien, Nr. 265. Januar/Februar 1928.

Statistik der Jugendgerichtshilfe Stuttgart vom 
Jahre 1927, Blätter der Zentralleitung für Wohl
tätigkeit in Württemberg, Nr. 2. Februar 1928.

Schwierigkeiten für die Jugendgerichtshilfe auf dem 
Lande, Gräfin Vose, Weimar, Zentralblatt für 
Jugendrecht und Jugendwohlfahrr, Nr. 12. März 
1928.

Die Jugendlichen in der Neichskriminalstatistik, 
Landgerichtsdirektor Francke, Berlin, Blätter des 
Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 2. Februar 1928.

Die Jugend in der Kriminalstatistik, Amts-Blatt 
der Stadt Augsburg, Nr. 7. 18. Februar 1928.

Die Kindergärten der Gemeinde Wien, Blätter für 
das Wohlfahrtswesen, Wien, Nr. 265. Januar/ 
Februar 1928.

Dänische Erziehungsheime, Oluf A. Skjerback, Pro 
Juventute, Nr. 3. März 1928.

Asoziale Jugendliche im italienischen Recht, Zentral
blatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 
Nr. 12. März 1928.

Zur Mädchenerziehung in England, Gertrud von 
Sanden, Die Frau, Nr. 6. Februar 1928.

Die hematlosen Kinder Rußlands, W. Abernethy, 
Jugend in aller Welt, Nr. 3. März 1928.

Gefährdetenfürsorge.
Großstadtkind und Kino, Rektor A. Simon, Frank

furt a. M., Frankfurter Wohlfahrtsblätter, 
Nr. 12. März 1928.

Die Schutzaufsicht als Mittel zur Verhütung der 
Verwahrlosung, Monatsblatt des städtischen Wohl- 
fahrts- und Gesundheitsamtes Düsseldorf, Nr. 3. 
März 1928.

Der Alkohol als Schrittmacher der Unzucht, Dr. 
Ulbrich, Auf der Wacht, Nr. 2. Februar 1928.

Die Gefährdetenfürsorge in Berlin, D. Ulrich, Nach- 
richtendienst des ev. Hauptwohlfahrtsamtes, 
Nr. 10. März 1928.

Die Arbeitsfürsorge für sittlich gefährdete Frauen 
und Mädchen, Dr. Widerhold, Nachrichtendienst 
des ev. Hauptwohlfahrtsamtes, Nr. 10. März 
1928.
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Brauchen wir Sonderberatungsstellen für Prosti
tuierte? Dr. Eva Hensel, Frankfurt a. M., 
Monatsschrift Deutscher Ärztinnen, Nr. 3. März 
1928.

Weibliche Polizei in Preußen, Neg.-Nat Dr. Anna 
Mayer, Volkswohlfahct, Nr. 4. 15. Februar 1928.

Grundsätze für ein Reichsbewahrungsgesetz, Deut
sche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. März 
1928.

Unsere gefährdete Jugend, Blätter des jüdischen 
Frauenbundes, Nr. 3. März 1928.

Ekrasgesangenen- und Entlassenenfürsorge.
Strafrechtsreform und Reichstagsausschuß, Reichs- 

minister a. D. Dr. Bell, Berlin, Juristische 
Wochenschrift, Nr. 12/13. 24./31. März 1928.

Die allgemeine Bedeutung der Strafrechtsreform, 
Dr. Sieverts, Jugend- und Volkswohl, Nr. 12. 
März 1928.

Strafrechtliche Probleme für die Frau in der 
neuen Strafrechtsreform, Grete Zabe, Hamburg, 
Jugend- und Volkswohl, Nr. 12. März 1928.

Die Bestimmungen über Frauen im Entwurf eines 
Strafvollzugsgesetzes, Henni Lehmann, Weimar, 
Soziale Praxis, Nr. 12. 22. März 1928.

Beobachtungen in einem Frauengefängnis, Dr. Lina 
Namsauer, Monatsschrift Deutscher Ärztinnen, 
Nr. 3. März 1928.

Die Alltersgrenze der Straffälligkeit Jugenüncher. 
Prof. Dr. v. Düring, Frankfurt a. M., Monats- 
schrift Deutscher Ärztinnen, Nr. 3. März

Die Ehefrau des Strafgefangenen, Th. Steinmetz, 
Weimar, Monatsblätter des Deutschen Reichs- 
Verbandes für Gerichtshilfe, Gefangenen- und 
Entlassenenfürsorge, Nr. 3. März 1928.

Schutzaufsicht, Strafanstaltsoberlehrer Fritz Kleist, 
Breslau, Monatsblätter des Deutschen Neichsver- 
bandes für Gerichtshilfe, Gefangenen- und Ent
lassenenfürsorge, Nr. 3. März 1928.

Ehrenamtliche Mitarbeit in der Strafgefangenen
fürsorge, Amts- und Landrichter Hans Walter 
Hirschberg, Münsterberg, Brandenburgisches Nach
richtenblatt für Wohlfahrtspflege, Nr. 13. März 
1928.

Vom zweijährigen Wirken des Arbeitsamts beim 
Strafvollzugsamt in Berlin, Der Strafvollzug, 
Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Geschäftsbericht der hamburgischen Gerichtshilfe für 
Erwachsene, für die Zeit vom 1. Januar bis 
31. Dezember 1927, Monatsblätter des Deutschen 
ReichSverbandeö für Gerichtshilfe, Gefangenen- 
und Entlassenenfürsorge, Nr. 3. März 1928.

Die Überleitung des Inhaftierten in die Freiheit 
und die Gefangenenfürsorge, Dr. Brandstätter, 
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 6. 1. März

Strafentlassenenfürsorge, Gewerbeordnung und Be
gnadigung, K. Paulus, Nürnberg, Monatsblätter 
des Deutschen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, 
Gefangenen, und Entlassenenfürsorge, Nr. 3. März. 
1928.

Zum Entwurf des schweizerischen Strafgesetzbuches, 
Dr^Pfeiffer, Zürich, Pro Juventute, Nr. 3. März

Zur Strafrechtsreform, Evangelische Frauenzeitung. 
März 1928.

Das Obsorgehcini in Lichtenau, Blätter für öffent
liche Fürsorge, Nr. 5. 1. März 1928.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebe- 
nenfürsorge.

Einzelfragen der Reichsversorgung nach neuestem 
Recht, Soziale Praxis, Nr. 10. 6. März 1928.

Zur fünften Abänderung des Neichsversorgungs- 
gesetzes, Min.-Rat Dr. Scholtze, Berlin, Ärztliche 
Monatsschrift, Märzheft 1928.

Die organisatorische Betreuung der Kriegsopfer, 
Der Reichsvcrband, Nr. 3. März 1928.

Die neueste Nechtsentwicklung, betr. das Einkommen 
i. S. des tz 45 Abs. 2 RVG., Oberreg.-Rat Dr. 
Caesar, Der Versorgungsbeamte, Nr. 6. März 
1928.

Die Dienstbeschädigungsfrage der Verschlimmerung 
bei anerkannter Verschlimmerung, Obermed.-Rat 
Dr. Duerdoth, Der Versorgungsbeamte, Nr. 6. 
März 1928.

Versorgungsverfahren und Rechtsprechung zur 
Neichsversicherung, Oberreg.-Rat Dr. Schulte- 
Holthausen, Der Versorgungsbeamte, Nr. 6. 
März 1928.

Benachteiligung versicherter Kriegsbeschädigter durch 
die Praxis der Krankenkassen, Versorgung-Für
sorge, Nr. 3. 6. Februar 1928.

Ein weiterer Beitrag zu RVBl. 27 Nr. 60, Oberreg.- 
Rat Loesch, Der Versorgungsbeamte, Nr. 6. März 
1928.

Aus der Arbeit einer Kreishauptfürsorgestelle. Er- 
Ziehungs- und Berufsfürsorge für Kriegerwaisen 
und Schwerbeschädigtenkinder, Reg.-Rat 1. Kl. 
Eberle, Würzburg, Bayerische Fürsorgcblätter, 
Nr. 3. 10. März 1928.

Die Novelle zum Verfahrensgesetz im Kriegsbeschä
digtenausschuß verabschiedet, Reichsbund, Nr. 6. 
16. März 1928.

Berufsausbildungsbeihilfen für Kricgerwaisen, 
Reichöbund, Nr. 6. 15. März 1928.

Die neuen Neichsmittel für Berufsausbildung von 
Kricgerwaisen, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 1928.

Wohnungsfürsorge.
Wohnungsfragen und Bodenreform, A. Damaschke, 

Berlin, Lübeckische Blätter, Nr. 11. 11. März 
1928.

Die Bodenpolitik der Gemeinden und der Woh
nungsbau, Heckner, Köln, Rheinische Blätter für 
Wohnungswesen und Bauberatung, Nr. 2. Fe
bruar 1928.

Zusammenfassung genossenschaftlicher und privater 
Wohnungsbautätigkeit einer Stadt auf einer ein
zigen Großbaustelle, Beigeordneter Dr. Lüerö, 
Rheinische Blätter für Wohnungswesen und Bau- 
beratung, Nr. 2. Februar 1928.

Weitere Ergebnisse der NeichswohnungSzählung vom 
16. Mai 1027, Statistische Korrespondenz, Nr. 11. 
15. März 1928.

Von der Wohnungsnot einer deutschen Mittelstadt, 
Dr. Armin Graebert, Anklam, Der Reichsstädte - 
bund, Nr. 6. 15. März 1928.

Landflucht lind Wohnungsnot, Hans Hörter, Kom
munalpolitische Blätter, Nr. 5. 10. März 1928.

Wohnungsnot in der Grenzmark, Architekt Max 
Popp. Schneidemühl, Kommunale Umschau, Nr. 4. 
20. Februar 1928.
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Die Wohnungsnyt in den deutschen Großstädten, 
Dr. Karl Wagner, Berlin, Der Hcimatdienst, 
Nr. 4. 2. Februarheft 1928.

Wohnungsnot in den Großstädten, Allgemeine 
Deutsche Beamtenzeitung, Nr. 26. 1. März 1928. 

Aus den Ergebnissen der Neichswohnungszählung 
1927 in Bayern, Zeitschrift für Wohnungswesen 
in Bayern, Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Die Beseitigung der Wohnungsnot in München, 
Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern, Nr. 1/2. 
Januar/Februar 1928.

Kinder und Wohnungsnot in der Magdeburger Alt
stadt, Dr. Gerhard Dittmann, Magdeburg, Magde
burger Amtsblatt, Nr. 12. 24. März 1928. 

Weitere Ergebnisse der Neichswohnungszählung vom 
16. Mai 1927, Statistische Korrespondenz, Nr. 12. 
22. März 1928.

Die Wohnungsnot und ihre Bekämpfung, Klara 
Philipp, Die christliche Frau, Nr. 3. März 1928. 

Die Wohnungsverhältnisse der deutschen Großstädte, 
Soziale Praxis, Nr. 13. 29. März 1928.

Die Untermiete in der Stadt Hamburg nach der 
Wohnungszählung vom 16. Mai 1927. Aus Ham
burgs Verwaltung und Wirtschaft, Nr. 1. 1. März

Grundlagen neuer Wohnkultur, Dr. Maria Maresch, 
Wien, Die christliche Frau, Nr. 3. März 1928. 

Die Wohnungszwangswirtschaft im Jahre 1927, 
Min.-Nat Dr. Ebel, Berlin, NeichsarbeitSblatt, 
Nr. 6. 20. Februar 1928.

Änderung des Mieterschutz- und des Reichsmieten.
Gesetzes, Soziale Praxis, Nr. 12. 22. Mürz 1928. 

Zur Abänderung des Neichsmieten- und Reichs- 
mieterschutz-Gesetzes, Oberreg.-Rat Dr. Stümper, 
München, Zeitschrift für Wohnungswesen in 
Bayern, Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Weitere Ergebnisse der Neichswohnungszählung vom
16. Mai 1927^ Statistische Korrespondenz, Nr. 12.

Die Änderung des Mieterschutzgesetzes und Reichs- 
Mietengesetzes, Stadtrat Treffert, Berlin, Kom- 
munalpolitische Blätter, Nr. 4. 25. Februar 1928. 

Was ist aus dem Mieterschutz geworden? GDA. 
Nr. 6. 16. März 1928.

Bericht über das Wohnungswesen in Würzburg, 
Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern, 
Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Die Wohnbautätigkeit im Jahre 1927, Der Städte- 
tag, Nr. 3. 22. März 1928.

Bautätigkeit und WohnungScrstellung in Berlin
1927, Berliner Wirtschaftöberichte, Nr. 66.
17. März 1928.

Der Wohnungsbau als Gemeinschaftöanlage, Wil
helm Schulz, Altona, Wohnungs - Wirtschaft, 
i. März 1928.

Die „gemeinnützige" WohnungSfürsorge deö Reichs- 
bundeö Deutscher Mieter, Oberfinauzrat a. D. 
Dr. Fleischmann, Berlin, Zeitschrift für Woh
nungswesen, Nr. 4. 25. Februar 1928.

Für oder wider die provinziellen Wohnungöfürsorge- 
gesellschaften? Abgeordneter Lukassowitz, Schweid
nitz, Rheinische Blätter für Wohnungswesen und 
Bauberatung, Nr. 2. Februar 1928.

Das Beamtenheimstätten-Gesetz, Dr. Martell, Ber
lin, Der Reichsstädtebund, Nr. 3. 1. Februar
1928.

Der Wohnungsbau im Ausland, Dtin.-Rat Dr. 
Schmidt, Berlin, Reichsarbeitsblatt Nr. 6/9. 
20. Februar/20. März 1928.

Die Wohnungsfürsorge in Frankreich, Oberbaurat 
Dr. Brandt, Hamburg Zeitschrift für Wohnungs
wesen. Nr. 4. 25. Februar 1928.

Lebenshaltung.
Zum Problem einer internationalen Regelung der 

Mndestlöhne, Dr. Gaertner, Der Arbeitgeber, 
Nr. 6. 16. März 1928.

Arbeitszeit und Lohn in der deutschen Großeisen
industrie, Internationale Rundschau der Arbeit, 
Nr. 3. März 1928.

Wie hoch sind die Gehälter in Wirklichkeit? GDA., 
Nr. 6. 16. März 1928.

Die Tariflöhne in Deutschland im Jahre 1927 und 
im Januar/Februar 1928, Neichsarbeitsblatt, 
Nr. 7. 1. März 1928.

Hauptergebnisse der amtlichen Lohnerhebung in 
der Textilindustrie im September 1927, Reichs
arbeitsblatt, Nr. 9. 20. März 1928.

Die Lohnwelle, Dr. Friedrich Lemmer, Der Arbeit
geber, Nr. 5. 1. März 1928.

Lohnverhältnisse und Lohnprobleme in der Textil
industrie, Heinrich Fahrenbrach, Zentralblatt der 
christl. Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 6. 
16. März 1928.

Das soziale Existenzminimum im St. Galler 
Oberland, Dr. O. Graemiger, Schweizerische 
Zeitschrift für Gesundheitspflege, Nr. 1. Ja
nuar 1928.

Mindestlohngesetze in den Vereinigten Staaten, 
Internationale Rundschau der Arbeit, Nr. 3. 
März 1928.

Arbcilsfürsorg«.
Beiträge zur Psyche des Berufsschülers, Max Keil- 

Zschipkau, Die Nachbarschaft, Nr. 11. Februar 
1928.

Neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Berufsberatung, Dr. Hans Pamperl, Lehr- 
lingöschutz, Wien, Nr. 3. März 1928.

Methoden der Vewährungsfcststellung für die be
ratenen und vermittelten Jugendlichen, Olly 
Schwarz, Lehrlingöschutz, Wien, Nr. 3. 
März 1928.

Psychologische Ursachen des Berufswechsels bei 
Jugendlichen, Jugend und Beruf. Nr. 3. 
März 1028.

Die Beruföaufklärung als pädagogische Grund
lage der Berufsberatung? H. Stäuber, Zürich, 
Jugend und Beruf, Nr. 3. März 1028.

Oiewerbliche Fortbildungsschulen, W. Schinunel, 
Die Gemeinde, Nr. 6. März 1928.

Der Urlaub der erwerbstätigen Jugend, Dr. 
Beruhard Mewcö, Das junge Deutschland, 
Nr. 3. März 1028.

Arbeitsschutz für Jugendliche, Walter Maschke, 
Die Arbeit, Nr. 3. März 1928.

Arbeitsfürsorge, Stadtvcrw. Dir. Dr. Hofmann, 
Blätter für die Wohlfahrtspflege der Stadt 
Mannheim, Nr. 1. März 1928.

Waö wird aus der Arbeitsfürsorge, Rcg.-Rat Dr. 
Dr. Herrnstadt. Berlin, Preußische Gemeinde- 
Zeitung. Nr. 0. 21. März 1928.
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Was hat die Nationalisierung den Arbeitnehmern 
gebracht? Dr. Bruno Nauecker, Materialblätter 
für Wirtschafts- und Sozialpolitik, Nr. 2. 
Februar 1928.

Die deutsche Arbeitsmarktstatistik, Bruno Gleitze, 
Die Arbeit, Nr. 3. März 1928.

Sind bei der Berechnung der Kündigungsfrist des 
Angestellten in dessen Beschäftigungszeit die Ar
beiterjahre mit einzurechnen? Dr. Philippe, 
Juristische Wochenschrift, Nr. 10. 10. März 1928.

Von der Heimarbeitreform, Die Heimarbeiterin, 
Nr. 3. März 1928.

Die Bestimmungen über die Beschäftigung pol
nischer landwirtschaftlicher Wanderarbeiter auf 
Grund des deutsch-polnischen Vertrags vom 
24. November 1927, Brandenburgischer Arbeits
markt, Nr. 11. 17. März 1928.

Das soziale Arbeitsrecht in Gemeindebetrieben 
und die Sozialdemokratie, Paul Schulz, Berlin, 
Die Gemeinde, Nr. 6. März 1928.

Arbeitsfürsorge, Dr. Oskar Michel, Zeitschrift für 
Krüppelfürsorge, Nr. 3/4. 1928.

Die caritative Arbeitsvermittlung nach den be
stehenden gesetzlichen Bestimmungen, Pastor Dr. 
Depuhl, Hannover, Der Wanderer, Nr. 2. 
Februar 1928.

Not und Sicherung der älteren Angestellten und 
geistigen Arbeiter, Dr. Heinz Potthoff, München, 
Soziale Praxis, Nr. 9. 1. März 1928.

§ 113, tz 87 des Betriebsrätegesetzes und das Ge
setz über die Fristen für die Kündigung von An
gestellten, Stadtobcrinspektor Krull, Die Ar
beitslosenversicherung, Nr. 12. März 1928.

Die Verbände der Arbeiter und Angestellten im 
Deutschen Reich Ende 1926, Neichsarbeitsblatt, 
Nr. 9. 20. März 1928.

Prüfung des Arbeitswillens Arbeitsloser, Die Ar
beitslosenversicherung, Nr. 12. März 1928.

Franz Wiebers soziale Verdienste, Neichsarbeits- 
minister Dr. Brauns, Der Deutsche Metall
arbeiter, 1928.

Zweiter Kongres; für Lehrlingsschutz und Berufs
fürsorge, Anton Kimml, Lehrlingsschutz, Wien, 
Nr. 3. März 1928.

Gewerblicher Jugendschutz in Österreich, Dr. Fritz 
Nager, Wien, Neichsarbeitsblatt, Nr. 9. 20. März

_1928.
Der Arbeitsschutz und die Gewerbeaufsicht in Dan

zig, Neichsarbeitsblatt, Nr. 8. 10. März 1928.
Die Gewerkschaftsbewegung in Sowjetrutzland, 

Soziale Praxis, Nr. 10. 6. März 1928.

Erwerbslosensürsorge.
Erfahrungen bei Notstandsarbeiten, Verwaltungs

direktor Lämmel, Schleiz, Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 10. 8. März 1928.

Zusätzliche Unterstützung Erwerbsloser durch "die 
öffentliche Fürsorge, Wohlfahrtsnachrichten der 
Stadt Altona, Nr. 5. Februar 1928.

Prüfung des Arbeitswillens Arbeitsloser, Der öffent
liche Arbeitsnachweis, Nr. 12. 1. Märzheft 1928.

Zur Frage der Unterstützung für Kurzarbeiter und 
Aussetzer, Zorn, Sondershausen, Der öffentliche 
Arbeitsnachweis, Nr. 12 a. 1. Märzheft 1928.

AuS der Praxis der wertschaffenden Arbeitslosenfür
sorge, Oberreg.-Nat Scholtz, Berlin, Volkswohl- 
fahrt, Nr. 5. 1. März 1928.

Die Fürsorge für erwerbslose Jugendliche im katho- > 
tischen Gesellenvercin, Dr. Zimmermann, Köln, 
Das junge Deutschland, Nr. 2. Februar 1928.

Beitrag und Krankengeld bei der Weiterversicherung 
arbeitsloser Ersatzkassenmitglicder gemätz § 123 
AVAVG., Erich Srolt, Hamburg, Die Ersatzkasse, 
Nr. 6. März 1928.

Krisenfürsorge und Wartezeit im Arbeitslosenschutz, 
Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 11. 17. März 1928.

Zur Frage der Unterstützung für Kurzarbeiter und 
Aussetzer, Zorn, Sondershausen, Die Arbeitslosen
versicherung, Nr. 12. März 1928.

Arbeitslosenversicherung.
Die Arbeitslosenversicherung, Der öffentliche Ar

beitsnachweis, Nr. 12 a. 1. Märzheft 1928.
Fürsorge und Arbeitslosenversicherung, die prak

tischen Erfahrungen der Fürsorgeverbände seit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung vom 
16. Juli 1927, Assessor Dr. Müller, Bornau, Zeit
schrift für das Heimatwesen, Nr. 9. 21. März 
1928.

Einnahmen und Ausgaben der Neichsanstalt für Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung im 
4. Vierteljahr 1927, Neichsarbeitsblatt, Nr. 7.
1. März 1928.

Der Personenkreis der Arbeitslosenversicherung bei 
der Eingliederung der 13 Landesarbeitsämter in 
die Neichsanstalt, Neichsarbeitsblatt, Nr. 0.
20. März 1928.

Die Arbeitslosenversicherung, Die Arbeitslosenver- I 
sicherung, Nr. 12. März 1928.

Was ist Arbeitslosenunterstützung? Oberreg.-Ral 
Dr. Beiensfeldt, Hamburg, Der öffentliche Ar
beitsnachweis, Nr. 12 a. 1. Märzheft 1928.

Die Berufszugehörigkeit in der Arbeitsmarkt
statistik und der Arbeitslosenversicherung und | 
Krisenfürsorge, Dr. H. Simon, Kiel, Soziale 
Praxis, Nr. 13. 29. März 1928.

Die Aufwendungen für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenfürsorge in den Jahren 1924 bis 1927, 
Neg.-Nat Dr. Berndt, Berlin, Der Versicherungs
bote, Nr. 6. 10. März 1928.

Wohlfahrtspflege und Arbeitslosenversicherung, Für- 
sorgeamtsdir. Ed. Schumacher, Blätter für die 
Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 1. 
März 1928.

Die Ausführung des Arbeitslosenversicherungs-Ge
setzes, Arbeitcrwohlfahrt, Nr. 6. 15. März 1928.

Der Ersatzanspruch des Fürsorgeverbandcs gegen
über der Neichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Die Auswirkung der Arbeitslosenversicherung auf 
die Wohlfahrtspflege, Stadtrat Dr. Michel, Frank
furt a. M., Soziale Praxis, Nr. 12. 22. März 
1928.

Die Auswirkung des Gesetzes über Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung auf dem Lande, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 2. Februar 1928.

Die Auswirkungen der Arbeitslosenversicherung auf 
die Fürsorge, Stadtinspektor Kactzler, Die Wohl
fahrtspflege in der Nhcinprovinz, Nr. 6. 16. März 
1928.
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Die bisherige Auswirkung des Gesetzes über Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung auf 
die Wohlfahrtspflege, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Arbeitslosenunterstützung als Sachleistung, Schles
wig-Holsteinische Wühlfahrtsblätter, Nr. 2. Fe
bruar 1028.

§ 113 AAVG., § 87 des Betriebsrätcgesetzes^ud das 
Gesetz über die Fristen für die Kündigung von 
Angestellten, Stadtoberinspektor Krull, Der öffent
liche Arbeitsnachweis, Nr. 12 a. 1. Märzheft 1928.

Anwendung des § 113 Abs. 3 und 8 4 AAVG., Der 
öffentliche Arbeitsnachweis, Nr. 12 a. 1. Märzheft 
1928.

Zur Anwendung des § 168 AAVG., Dr. Simon, 
Kiel, Der öffentliche Arbeitsnachweis, Nr. 12 a. 
1. Märzheft 1928.

Die Praxis zur Krankenversicherung der Arbeits
losen, Nechnungsoberinspektor Heinrich Widder, 
Mannheim, Der öffentliche Arbeitsnachweis, 
Nr. 12 a. 1. Märzheft 1928.

Die Beitragszahlung bei der Krankenversicherung 
Arbeitsloser, F. Okraß, Charlottenburg, Volkstüm
liche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung, 
Nr. 6. 15. März 1928.

Die caritativen Stellenvermittlungen und das Ge
setz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung vom 10. Juli 1927, E. Denis, Freiburg 
i. Br., Mädchenschutz, Nr. 5/6. Februar/März 
1927/28.

Die Mitwirkung katholischer Frauen in den Organen 
der Neichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung, C. Teusch, Köln-Berlin, 
Mädchenschutz, Nr. 5/6. Februar 1927/28.

Die wertschaffende Arbeilstosenfürsorge im dritten 
Haushaltsvierteljahr (Oktober bis Dezember 1927), 
Neichsblatt, Nr. 7. 1. März 1928.

Allgemeine Gcsundhcilsfürsorge.
Die Ausstellung im Neichsarbeitsministerium. 

Min.-Nat Dr. Georg Hartrodt, Berlin, Der 
Kassenarzt, Nr. 10. 10. März 1928.

Experimente zur Soziologie. Uber die Intensität 
gewisser in Handlungen und Worten zutage tre
tender Gesellungserscheinungen, im Zusammen
hang mit sozialem Abstand, Pitirim A. Sorokin, 
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie, 
Nr. 1. März 1028.

Denkschrift des Neichsarbeitsministerinms über die 
gesundheitlichen Verhältnisse des Deutschen 
Volkes im Jahre 1926, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. 
Februar 1928.

Die gesundheitlichen Verhältnisse des Deutschen 
Volkes im Jahre 1926, Soziale Praxis, Nr. 11. 
15. März 1928.

Die gesundheitlichen Verhältnisse des Deutschen 
Volkes, Die Wohlfahrtspflege in der Nhein- 
provinz, Nr. 5/6. 1./16. März 1928.

Der Haushalt des Preußischen Ministeriums für 
Volkswahlfahrt (Abteilung für Volksgesnndheit) 
für 1028 im Landtag, Schriftleiter Solbrig, 
Zeitschrift für Nkedizinalbeamte, Nr. 6. 
15. März 1928.

Das Kapitel „Volkögesundheit" im Haushalt des 
Preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 2. Februar 1928.

Mitteilungen über die Gesundheitsverhältnisse im 
Freistaat Sachsen während des Jahres 1926, 
Obermed.-Nat Dr. Oppelt, Dresden, Blätter für 
Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 2. Februar 1928.

Das Gesundheitswesen vor dem Preußischen Land
tag, Sanitätswarte, Nr. 5. 9. März 1928.

Die gesundheitlichen Verhältnisse des Deutschen 
Volkes, Die Wohlfahrtspflege in der Nhein-
provinz, Nr. 6. 16. März 1928.

Der Gesundheitszustand in Preußen im Jahre 
1926, Min.-Nat Dr. Koenig, Berlin, Volkswohl- 
fab ?, Nr. 5. 1. März 1928.

Die gesundheitlichen Verhältnisse des Deutschen 
Volkes, Die Wohlfahrtspflege in der Nhein-
provinz, Nr. 6. 1. März 1928.

Gesundheitsfürsorge durch regelmäßige wieder
kehrende ärztliche Untersuchung, Dr. M. Grüne
wald, Dortmund, Der Strafvollzug, Nr. 1/2. 
Jan./Febr. 1928.

Die Lebensversicherung als Gesundheitsfürsorge- 
Faktor, Dr. Neustätter, Blätter des Deutschen 
Noten Kreuzes, Nr. 2. Februar 1928.

Zur Geschichte der ärztlichen Planwirtschaft, Dr. 
Kurt Finkenrath, Berlin, Die Neichsversicherung, 
Nr. 2. Februar 1928.

Aus der Tätigkeit der Hygiene-Organisation des 
Völkerbundes, Ernst Maier, Blätter des Deut
schen Noten Kreuzes, Nr. 2. Februar 1928.

Soll der Arzt Gesunde untersuchen? Stadtarzt 
Dr. Korach, Soziale Medizin, Nr. 3. März 1928.

Volksgcsundheit und Volksbelehrung, Soziale 
Praxis, Nr. 9/10. 1./16. März 1928.

Die Bedeutung der sozialen Medizin, Bernfskund- 
liches Archiv, Nr. 2/3. Januar/Februar 1028.

Gesundheitliche Einrichtungen auf Handelsschiffen, 
Oberreg.-Nat Dr. Bognsat, Berlin, Neichs- 
gesundheitsblatt, Nr. 8. 22. Februar 1928.

Soziale Krankenhanöfürsorge, Jugendamtsdir. 
Köbele, Blätter für die Wohlfahrtspflege der 
Stadt Mannheim, Nr. 1. März 1928.

Soziale Krankenhausfürsorge, Lina Weber, Frank
furt/Main, Frankfurter Wohlfahrtsblätter Nr. 12. 
März 1928.

100 Jahre Katharinenhospital in Stuttgart, Verw. 
Dir. Seeger, Stuttgart, Zeitschrift für das ge
samte Krankenhauswesen, Nr. 5. 27. Februar
1928.

Das Mittelstandssanatorium Speyereröhof, Marie 
Baum, Die Frau, Nr. 5. Februar 1928.

Der Pariser Service Social ä l'Hospital im Jahre 
1926, Hedwig Landsberg, Zeitschrift für das ge
samte Krankenhauöwesen, Nr. 5. 27. Februar
1928.

Einige hygienische Fragen in der Türkei,
H. Zicmann, Berlin, Unterm Lazaruskreuz,
Nr. 3. 1. März 1928.

Einige hygienische Fragen in der Türkei.
H. Ziemann, Berlin, Unterm Lazaruskreuz,
Nr. 3. 1. März 1928.

Mütter- und Säuglingsfürsorge.
Für die Mütter, Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 11. 

Februar 1928.
Die Ansprüche auf Krankengeld und auf Wochen

geld in ihrem Verhältnis zueinander, Oberreg.- 
Nat Dr. Bültmann, Berlin, Volkstümliche Zeit
schrift für die gesamte Sozialversicherung Nr. 6. 
15. Marz 1928.



50 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Probleme der Säuglingssterblichkeit, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 2. Februar 1928.

Probleme der offenen Säuglingsfürsorge. Reg.- und 
Med.-Rat Dr. Viereck, Marienwerder. Die Wohl
fahrt Nr. 5/6. 16. März 1928.

Säuglingsfürsorge auf dem Lande. F. Leuenberger. 
Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitpflege 
Nr. 1. Januar 1928.

Uber eine auffallende Altersverschiebung in der 
Lebensgefährdung der Säuglinge, Prof. Arthur 
Schlotzmann, Die J^ndfürsorge in Nieder
österreich Nr. 1/2. Janüar/Februar 1928.

Iugendgesundhelksfürsorge.
Das blutarme Schulkind, Dr. Schwab, Wohlfahrts- 

Woche, Hannover. Nr. 9. 4. März 1928.
Der gegenwärtige Stand der Bettnässerfrage, Dr. 

Curt Boehnheim, Berlin, Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege Nr. 5. 1928.

Württembergischer Landesverband zur Bekämpfung: 
der Tuberkulose, Amtsblatt des Vorstandes der 
Landesversicherungsanstalt Württemberg, Nr. 3. 
6. März 1928.

über die Arbeit einer nicht hauptamtlich geleiteten 
Fürsorgestelle, Dr. Hoffmann, Tuberkulose-Für- 
sorge-Blatt, Nr. 3. 15. März 1928.

Der Schutz der Krankenpflegepersonen gegen die An
steckung mit Tuberkulose, Generalsekretär Dr. 
Helm, Berlin, Deutsche Zeitschrift für Kranken
pflege und Gesundheitsfürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Die Mitarbeit der Lungen- und Tuberkulose-Er- 
krankten bei der Bekämpfung der Tuberkulose und 
die Tuberkuloseärzte, Erwacht, Nr. 3. März 1928.

Lungentuberkulose und Kriegsdienstbeschädigung 
nebst einigen allgemeinen Bemerkungen, Dr. W. 
Düll, Die Tuberkulose, Nr. 3. 10. März 1928.

Italienisches Gesetz, betr. die Zwangsversicherung 
gegen die Tuberkulose, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Erholungsfürsorge.
Winterferien Prof. Dr. Weisbach, Dresden, Blätter 

für Gesundheitspflege, Nr. 2. 1928.
über die Methoden zu einer Beurteilung des Er

folges der Erholungsfürsorge im Kindesalter, Bei
geordneter Dr. Carl Coerper, Köln, Zeitschrift für 
Schulgesundheitspflege, Nr. 5. 1928.

über Erfolge der Erholungsfürsorge, Dr. Linden, 
Zeitschrift für Schulgesundheitöpflege, Nr. 6. 1928.

Örtliche Erholungsfürsorge und Entsendungsfürsorge 
für Kinder, Bürgermeister Dr. Maust, Kommunal, 
politische Blätter, Nr. 5. 10. März 1928.

Die Erholungsfürsorge des Jugendamts Frankfurt 
a. M. für Schulentlassene, Oberinspektor Rudolf 
Jentzsch, Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 11. 
Februar 1928.

Schullandheime als Nachbargebiet der Erholungs
fürsorge, Johanna Monsö, Berliner Jugendrund
briefe. März 1928.

Ein Knaben, und Studentenerholungsheim, Paul 
Waldenmaier, Freiburg i. Br., Caritas, Nr. 3. 
März 1928.

Tuberkulös efürsorge.
Die Behandlung in der Tuberkulose-Fürsorgestelle. 

Reg.- und Med.-Rat Dr. Jckert, Gumbinnen, 
Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 3. 16. März 1928.

Tuberkulosefürsorge als Spezialfürsorge, Geh. Reg.- 
Rat Dr. Dr. Oertel, Chemnitz, Mitteilungen des 
Vereins zur Bekämpfung der Schwindsucht in 
Chemnitz und Umgebung e. V., Nr. 3. 15. März

über die Tuberkulose bei den Naturvölkern, Prof. 
HanS Ziemann, Berlin, Unterm Lazaruskreuz, 
Nr. 3. 1. März 1928. ___

Vorbeugungsheime für tuberkulös-gefährdete, noch 
berufSuntaugliche Kinder, G. Weidmann, Zürich- 
Stadt, Pro Juventute, Nr. 3. März 1928.

Richtlinien der ostprcustischen Arbeitsgemeinschaft 
zur Bekämpfung der Tuberkulose für die Förde- 
rung der Tuberkulosefürsorgestellen, Tuberkulose. 
Fürsorge-Blatt. Nr. 3. 15. März 1928.

Alkoholkrankcnsürsorgc.
Stimmen hervorragender Volkswirtschaftler, Srati- 

stiker usw. zur wirtschaftlichen Seite der Alkohol
frage, Auf der Wacht, Nr. 2. Februar 1928.

Zur Praxis der Alkoholabwehr in der Wohlfahrts
pflege, Eberhard Giese, Schlesische Wohlfahrt, 
Nr. 6. 20. März 1928.

Eine Denkschrift, betr. steigende Zunahme des Alko- 
holiSmus, Notwendigkeit eines Ausbaues der 
Spezialfürsorge für Alkoholkranke und -gefährdete 
und Erweiterung der Berufsausbildung der Wohl
fahrtspfleger und Wohlfahrtspflegerinnen in der 
heilenden und vorbeugenden Bekämpfung deS Al
koholismus, Johannes Thiken, Jena, Internationale 
Zeitschrift gegen den Alkoholismus, Nr. 1. 1928.

Die fteie Wohlfahrtspflege und die Bekämpfung 
der Alkoholnot, Dr. G. Vöhringer, Berlin, Freie 
Wohlfahrtspflege, Nr. 11. Februar 1928.

Sterblichkeitöbewegung und Alkoholknappheit, Dr. 
Jenny, Basel, Internationale Zeitschrift gegen 
den Alkoholismus, Nr. 1. 1928.

Die Getränkesteuer-Koalition, Kurt Bauricher, Neu- 
land, Nr. 13. 25. März 1928.

Alkohol und Jugend, Der abstinente Arbeiter, Nr. 3. 
15. März 1928.

Alkoholfrage und Wohlfahrtspflege, Dr. Franz 
Kloidt, Berlin, Caritas, Nr. 3. März 1928. 

Verbrechen und Alkohol, Oberlandeögerichtsrat E. 
Dosenheimer, Frankenthal, Neuland, Nr. 10. 
4. März 1928.

Alkohol und Geisteskrankheiten, Dir. Dr. Pohlmann, 
Dortmunder Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. 1. März
1928.

Der Alkohol als Schrittmacher der Unzucht, D. 
Martin Ulbrich. Auf der Wacht, Nr. 2. Februar 
1928.

Wie werden die der Fürsorge Bedürftigen am rasche
sten und sichersten erfasst und betreut? Ferd. Ger- 
lach, Frankfurt a. M., Die Alkoholfrage, Nr. 1/2. 
1928.

Unsere Stellung zu den Enthaltsamkeitsvereinen, 
Hausvater Streich, Baden, Die Alkoholfrage, 
Nr. 1/2. 1928.
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Bericht über die Tagung des Verbandes der Trinker
heilstätten des deutschen Sprachgebiets, Pastor 
Kruse, Lintorf i. Rhld., Die Alkoholfrage, Nr. 1/2. 
1928.

Die Frau und der Alkoholismus, Martha Dönhoff, 
Soest i. W., Die Alkoholfrage, Nr. 1/2. 1928.

Die Trinksitte als häufigste Todesursache der 
Männer, Stadtschuloberarzt Dr. Rudolf Bändel, 
Nürnberg, Die Alkoholftage, Nr. 1/2. 1928.

Alkohol und Kunst, Oberverw.-Gerichtsrat Dr. Wey
mann, Berlin, Die Alkoholfrage, Nr. 1/2. 1928.

Von der Verwahrung der chronischen Alkoholiker, 
Dr. Salinger, Der Kassenarzt, Nr. 11/12. 24. März 
1928.

Kraftfahrwesen und Alkohol, Dipl.-Jng. A. Jacoby, 
Dresden, Die Alkoholftage, Nr. 1/2. 1928.

Die Alkoholkrankenfürsorge in Schleswig-Holstein, 
E. Hartung, Kiel, Schleswig-Holsteinische Wohl- 
fahrtsblätter, Nr. 2. Februar 1928.

Gewinnung der Gelder für die Trinkerfürsorge, 
Blätter für praktische Trinkerfürsorge, Nr. 1/2. 
Januar/Februar 1928.

Wer darf als Mitarbeiter in einer Trinkerfürsorge
stelle nicht fehlen? Oberreg.-Nat Dr. Jaques, 
Hamburg, Die Alkoholftage, Nr. 1/2. 1928.

Welche Erziehungsmittel stehen der Trinkerfürsorge 
zur Verfügung? Frau Gerken-Leitgebel, Berlin, 
Die Alkoholftage, Nr. 1/2. 1928.

Trinkerfürsorge im Nahmen des öffentlichen Gesund- 
heits- und Wohlfahrtswesens, Dr. Ernst Jaques, 
Hamburg, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 7. 
1. März 1928.

Schuh der Trinker und Bekämpfung der Trunksucht, 
Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 11. Februar 1928.

Einige Neisebeobachtungen im trocknen Amerika, 
Soziale Praxis, Nr. 11. 15. März 1927.

Geschlechiskrankenfürsorge.
Das Geseh zur Bekämpfung der Geschlechtskrank

heiten, wie eS ist und wie man es ergänzen sollte, 
Henriette Fürth, Frankfurt a. M., Frankfurter 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 11. Februar 1928.

Die Ausführungsbestimmungen der Länder zum 
Neichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten, Dr. Eva Hensel, Frankfurt a. M., Soziale 
Praxis, Nr. 11, 12. 13/16., 22., 29. März 1928.

Die Ausführungsverordnungen des Gesetzes zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten in Schaum- 
burg-Lippe und Waldeck, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Das Rcichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten, Beigeordneter Dr. Zeiler, Blätter für 
^e Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 1.

Fürsorgeverbände und Geschlechtskrankheiten, Justiz
rat Dr. Friedrichs, Ilmenau, Zeitschrift für das 
Heimatwesen, Nr. 12. 1928.

Im Kampf um eine Sexualreform, Dr. Julian 
Marcuse, München, Die neue Generation, Nr. 3. 
März 1928.

Sexualnot und Sexualberatung, eine wichtige Denk
schrift der Sächsischen Negierung, Walter Fabian, 
Die neue Generation, Nr. 3. März 1928.

Geistes- und Gemütskranke.
Die offene Fürsorge für Geisteskranke, Deutsche 

Zeitschrift für Krankenpflege und Gesundheits
fürsorge, Nr. 3. März 1928.

Die Fürsorgestelle für Nerven- und Gemütskranke 
in Mannheim, Geh. Rat Dr. Fischer, Wiesloch, 
Blätter für die Wohlfahrtspflege der Stadt Mann
heim, Nr. 1. März 1928.

Beschäftigungstherapie in den Heil- und Pflege
anstalten, Dr.^Holthausen, Die Wohlfahrt, Nr. 6/6.

Die Ausbildung des Jrrenpflegepersonals, Schweize
rische Zeitschrift für Gesundheitspflege, Nr. 1. 
Januar 1928.

Gistsüchtige.
Über Fürsorgestellen für Giftsüchtige, Fürsorgearzt 

Dr.^E. Joöl, Berlin, Die Alkoholfrage, Nr. 1/2.

Erwerbsbeschränkkensürsorge.
Welche Rechtslage ergibt sich für schwerbeschädigte 

gewerbliche Arbeitnehmer, denen lediglich aus An
laß eines Streiks oder einer Aussperrung fristlos 
ohne Zustimmung der Fürsorgestelle gekündigt 
worden ist? Dr. Hüster, Herford, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. März 1928.

Uber die Verwertung der Erfahrungen an Kriegs
hirnverletzten für Fragen der Fürsorge und Heil- 
erzichung, Univ.-Prof. Dr. Jfferlin, München, 
Bayerische Fürsorgeblätter, Nr. 3. 10. März 1928.

Die Berufsfürsorge für schulentlassene Hilfsschüler 
in der Provinz Westfalen Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 2. Februar 
1928.

Dr. med. I. Guggenbühl der Begründer der ersten 
Heilanstalt für Kretinen und seine Anschauungen 
über den Kretinismus, Dr. G. A. Wehrli, Zürich, 
Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitspflege, 
Nr. 2. 1928.

Zehn Jahre Heilerzichung, Stadtmed.-Nat Dr. Für
stenheim, Zeitschrift für Kinderforschung, Nr. 1. 
1. Februar 1928.

Die Beobachtungsklasse in Zürich, eine heilpädago
gische Einrichtung, Dr. Sedler/Dr. MooS, Zeit, 
schrift für Kinderforschung, Nr, 1. 1. Februar
1928.

Kindergärten für Taubstumme, Dir. Otto Taube, 
Schleswig, Die christliche Kinderpflege. Nr. 3. 
März 1928.

Taubstummenfürsorge in Wien, Dir. Adolf Freun- 
thaller, Blätter für daö WohlfahrtSwesen, Wien, 
Nr. 205. Januar/Februar 1928.

Der gegenwärtige Stand der Bekämpfung deS 
KrüppcltumS in Deutschland. Nachrichtcnblatt deS 
Deutschen Noten Kreuzes, Nr. 5. 1. März 1928.

Gebrechlichenfürsorge in Württemberg, Oberreg.-Nat 
Karl Mayer, Stuttgart, Zeitschrift für Krüppel
fürsorge, Nr. 3/4. 1928.

Der Urlaub im Lichte sozialer Krüppelpädagogik, 
Hans Würtz, Zeitschrift für Krüppelfürsorge, 
Nr. 3/4. 1928.

Die Krüppelfürsorgekonferenz in Wien, Nachrichten- 
dienst deS Selbsthilfebundes der Körperbehinderten, 
Nr. 3. März 1928.
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Wandererfürsorge.
über Wandercrfürsorge, Schleswig - Holsteinische 

Wohlfnhrtsblätter, Nr. 3. März 1928.

Bekriebswohlfahrtspflege.

Die Fabrikpflcgcrin im Dienste der Werkgemein
schaft, Privatdozent Dr. Ludwig Schmidt, Kehl. 
Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Wirt
schafts- und Sozialpolitik, Nr. 3. 10. Februar 1928.

Die neue Fabrikschulbewegung („Dinta") und die 
Arbeiterschaft, Dr. Fritz Nager, Lehrlingsschutz, 
Wien, Nr. 3. März 1928.

Ein Alters- und Invalidenwerk, v. Binzer, Schweize
rische Zeitschrift für Gesundheitspflege, Nr. 2. 
1928.

Unsere Hilfskalle, Berliner Straßenbahn, Nr. 6. 
23. März 1928.

Änderung des Bctriebsrätcgesetzes, Gewerkschafts- 
Zeitung, Nr. 12. 24. März 1928.

Erzwingung der Betriebsratswahlen durch Ver- 
waltungszwangsstrafen, Dr. Georg Enthes, Der 
Arbeitgeber. Nr. 6. 1. März 1928.

Gedankengänge eines Betricbsratsvorsitzenden der 
Mittel- bzw. der Kleinindnstrie, Otto Wiwijorra, 
NcichSarbeitsblatt, Nr. 8. 10. März 1928.

Das Abänderungsgesetz zum Betriebsrätcgesctz vom 
28. Februar 1928. Neg.-Nat Dr. Kalckbrenner, 
Berlin, Neichsarbeitsblatt Nr. 7. 1. März 1928.

Arbciterbanken, Blätter für Genossenschaftswesen, 
Nr. 10. 9. März 1928.

Sie suchen die Seele, Dr. Paul Osthold, Der Ar
beitgeber, Nr. 6. 15. März 1928.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Die Sozialgesetzgebung 1927. Zentralblatt der 

christl. Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 6. 
1. März 1928.

Statistik der Sozialversicherung 1926 mit einem 
Blick auf das Jahr 1927, Amtliche Nachrichten für 
Reichsversichcrung, Nr. 2. 20. Februar 1928.

Die deutsche Sozialversicherung seit 1924, Mirteilun- 
gen der Bereinigung rheinischer Krankenkassen, 
Nr. 3. März 1928.

Der Etat der deutschen Sozialversicherung, Soziale 
Praxis. Nr. 9. 1. März 1928.

Zur Frage der Selbstverwaltung in der Sozial
versicherung. Alfred Diller, Soziale Praxis, Nr. 9. 
1. März 1928.

Wodurch ist die Sozialversicherung volkstümlich? 
Stadtrat v. Frankenberg. Braunschweig, Volks
tümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversiche- 
rung, Nr. 6. 1. März 1928.

Die Aufgaben des Vertrauensarztes in der Sozial
versicherung, Dr. Gorn, Volkstümliche Zeitschrift 
für^dic gesamte Sozialversicherung, Nr. 5. 1. März

Geschäftsbericht des NeichöversicherungsamteS für 
das Jahr 1927, NeichöarbeitSblatt, Nr. 9. 20. März 
1928.

Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Sozialversiche
rung seit dem 1. Januar 1928. Dr. Hans Braetsch.

Entwurf der Richtlinien der Neichsregierung für 
Maßnahmen der Versichcrungsträger in der Ge
sundheitsfürsorge für tuberkulöse und geschlechtö- 
kranke Versicherte, Die Reichsversicherung, Nr. 2. 
Februar 1928.

Denkschrift des Neichsarbeitsministeriums über die 
Sozialversicherung der Selbständigen, Die Reichs- 
Versicherung, Nr. 2. Februar 1928.

Vorübergehende und unständige Beschäftigung im 
Bereiche der Sozialversicherung, Die Kranken
versicherung, Nr. 4. 25. Februar 1928.

Die Deutsche Neichspost im Dienste der Sozial
versicherung, Oberpostrat Dr. Görs, Archiv für 
Post und Telegraphie, Nr. 3. März 1928.

Die Sozialversicherung in Bulgarien, Strallert, 
Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 11. 15. März 
1928.

Familienfürsorge und Arbeiterversicherungsgesetz, 
Dr. Leopold Heller, Die Jugendfürsorge in Nieder
österreich. Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Krankenversicherung.
Über die Verteuerung der Krankenversicherung und 

ihre Ursachen, F. Okraß, Charlottenburg, Deutsche 
Krankcnkasie, Nr. 6. 9. Februar 1928.

Der Krankenstand im Jahre 1927, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 6. 2. Februar 1928.

Die reichsgcsetzlichen Krankenkassen im Jahre 1926, 
Die Deutsche Landkrankenkasse, Nr. 4. 16. Fe
bruar 1928.

Die Krankenversicherung im Jahre 1925, Gewerk
schafts-Zeitung, Nr. 6. 11. Februar 1928.

Der Einfluß des gesetzlichen Entlassungsschutzes 
auf die Dauer der Krankenversicherungspflicht, 
Rudolf Weck, Deutsche Krankenkasse, Nr. 7. 
16. Februar 1928.

Hauspflege und Krankenkassen, Margarete Schloß
mann, Deutsche Krankenkasse, Nr. 7. 16. Fe
bruar 1928.

Die Schweigepflicht in der Krankenversicherung, 
Geschäftsführer Fr. Kleeis, Neichenbach i. V., 
Deutsche Krankenkasse, Nr. 5. 2. Februar 1928.

Das Gesetz über die Krankenversicherung der See
leute, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. 
priv. Fürsorge, Nr. 1. 1. Januar 1928.

Die Krankenversicherung der Seeleute, Paul 
Ziegler, Berlin, GDA., Nr. 4. 16. Februar 1928.

Krankenversicherung der Seeleute, Dr. Fritz Pfirr- 
mann, Berlin, Afa-Bundeszeitung, Nr. 1. Ja
nuar 1928.

Beschränkung des Umfanges der Krankenversiche
rung, Versicherungstechniker Em. Görg, Arbeiter
schutz, Wien, Nr. 3. 1. Februar 1928.

Verschlechterung der Krankenversicherung — im 
Interesse des Arbeitsvcrsicherungsgcsetzcs, Ar
beiterschutz, Wien, Nr. 3. 1. Februar 1928.

Abänderung der Krankenversicherung in der 
Tschechoslowakei, H. Fehlinger, Genf, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 6. 9. Februar 1928.

Die russische Krankenversicherung, Senatspräsident 
Dr. Lippmann, Berlin, Amtliche Nachrichten für 
Neichsversicherung, Nr. 1. 20. Januar 1928.

Zur Messung des Beschäftigungsgrades nach der 
Monatsstatistik der Krankenkassen, Dr. Pani, Ber- 
lin, Neichsarbeitsblatt, Nr. 9. 20. März 1928.

Der Begriff der Norm in der Krankenversicherung, 
Dr. Rink, Berlin, Soziale Medizin, Nr. 3. März 
1928.

Das Krankengeld und seine wirtschaftlichen Zusam
menhänge, W. Hildebrand, Die Deutsche Jnnungö- 
krankenkasse, Nr. 6. 16. März 1928.
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Die Ersatzansprüche der Krankenkassen für die Ver
sorgungsheilbehandlung, Willy Schütt, Hamburg, 
Die Ersatzkasse, Nr. 6. März 1928.

Zur Krankenversicherung der unständig Beschäftigten, 
W. Voll, Hamburg, Volkstümliche Zeitschrift für 
die gesamte Sozialversicherung, Nr. 5. 1. März 
1928.

Krankheiten der Hausgehilfen, Dr. Walter Pryll, 
Berlin, Soziale Medizin, Nr. 1. Januar 1928.

Hauspflege der Krankenkassen; Zulässigkeit dieser 
Pflege und Erfahrungen, Damian Krähe, Aachen, 
Die Krankenversicherung, Nr. 6. 25. März 1928.

Die Krankenversicherung der Seeleute nach der 
Satzung der See-Krankenkasse, W. Voll, Hamburg, 
Deutsche Krankenkasse, Nr. 9. 1. März 1928.

Zur Frage der Unterstützung von Selbsthilfe-Ver
sicherten, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 9. 
21. März 1928.

Invalidenversicherung.
Die Invalidenversicherung im Kampfe für die Volks

gesundheit, Landesrat Dr. Schellmann, Die Wohl
fahrtspflege in der Nheinprovinz. Nr. 6. 1. März
1928.

Allgemeine Wohlfahrtspflege der Landesversicherungs- 
Anstalt, Amtsblatt des Vorstandes der Landes- 
versicherungs-Anstalt Württemberg, Nr. 3. 6. März
1929.

Rheuma und Invalidenversicherung, Dr. Galley, 
Amtliche Nachrichten des Vorstandes der Landes- 
versicherungs-Anstalt Schlesien, Nr. 2. 13. März 
1928.

Reima und Invalidenversicherung, Dr. Kohlmeyer, 
Amtliche Nachrichten des Vorstandes der Landes
versicherungsanstalt Schlesien, Nr. 2. 13. März
1928.

Heilverfahren der LandesversicherungS-Anstalt und 
der Krankenkassen, sowie ergänzende Fürsorge 
durch die öffentliche und freie Wohlfahrtspflege in 
Württemberg, Oberreg.-Nat Mayer, Stuttgart, 
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. 
März 1928.

Die freiwillige Invalidenversicherung in Frage und 
Antwort, Wohlfahrtsblätter für die Provinz Han- 
nover, Nr. 3. März 1928.

Angestellkenversicherung.
Die Heilfürsorge der Angestelltenversicherung im 

Jahre 1927, Alfred Diller, Berlin, Die Ersatzkasse, 
Nr. 6. März 1928.

Das Heilverfahren der Angestelltenversicherung, 
Verw.-Oberinspektor H. Demme, Berlin-WilmerS- 
darf, Kindergarten, Nr. 3. März 1928.

Das polnische Angestelltenversicherungsgesetz, Wilhelm 
Wolfs, Die Arbeit, Nr. 3. März 1928.

Unfallversicherung.
Warum ist die deutsche Verordnung über die Aus- 

dehnung der Unfallversicherung auf Berufskrank
heiten notwendig? Prof. Dr. Zangger, ReichS- 
arbeitsblatt, Nr. 5. 10. Februar 1928.

Fünfzig Jahre Gesetzgebung über Berufskrank
heiten in der Schweiz, Internationale Rundschau 
der Arbeit. Genf, Nr. 2. Februar 1928.

Zur Reform der Unfallversicherung, Arbeiterschutz. 
Wien. Nr 6. 1. März 1928.

Die zweite Verordnung über die Abfindungen für 
Unfallrenten vom 10. Februar 1928, Min.-Rat Dr. 
Krohn, Die Reichsversicherung, Nr. 2. Februar 
1928.

Die Handhabung der Verordnung des NeichSarbeits- 
ministers vom 12. Mai 1925 über die Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufs
krankheiten, Gewerbemed.-Rat Dr. Gerbis, Berlin, 
Die Reichsversicherung, Nr. 2. Februar 1928.

Die 11. internationale Arbeitskonferenz und die ge
werbliche Unfallverhütung, Prof. Dr. Nitzmann, 
Genf. Soziale Praxis, Nr. 13. 29. März 1928.

Organisation und Ergebnisse der Untersuchung Ge- 
werbekranker, Prof. Dr. Chajes, Berlin, Soziale 
Medizin, Nr. 3. März 1928.

Ausbildungs- und Berufsfragen.
Schaffende Arbeit im Fürsorgeunterricht, BundeS- 

fürsorgerat Ilse Arlt, Wien, Deutsche Zeitschrift 
für Wohlfahrtspflege, Nr. 11. Februar 1929.

Wie mache ich eine Ermittlung; wie führe ich eine 
Pflegschaft und Schutzaufsicht durch? Hanna 
Stolten, Arbeiterwohlfahrt, 3. Heft. 1. Februar 
1928.

Die wesentliche Aufgabe echter sozialer Helferarbeit, 
Dr. Margarete Ansion, Soziale Hilfe, Wien, 
Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Ziel und Weg der Kindergärtnerinnen-AuSbildung, 
Schwester Laetissima, Caritas, Nr. 2. Februar 
1928.

Gewinnung und Schulung von Mitarbeitern, Lisa 
Sommer, Vereinigung evang. Frauenverbände 
Deutschlands, Heft 8. Februar 1928.

Uber Aufgaben, Wesen und Bedeutung der Staat
lichen Wirtschaftsschule Berlin, Dr. Ernst Nöl- 
ting, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 4. 15. Februar 1928.

Der diesjährige Spandauer Pastorenlehrgang, 
Pfarrer Hans Müller. Räcknitz, Evangelisch- 
Sozial, Nr. 1. Januar/März 1928.

Bericht über die evangelische Erzieherschule in 
Strausberg, Dir. Dredereck, Strausberg, Evan
gelische Jugendhilfe, Nr. 2. Februar 1928.

Die Wohlfahrtspflegerin und die Besoldungsreform, 
Maria Hampel, Berlin, Soziale Berufsarbeit, 
Nr. 1/2. Januar/Februar 1928.

Die Berücksichtigung der Statistik im Lehrplan der 
Wohlfahrtsschulen, Dr. A. Kasten, Berlin, Deutsche 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. März 
1928.

über die praktische Ausbildung der Schülerinnen der 
Wohlfahrtsschulen, Dr. Marie BernayS, Mann
heim, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 5. 
1928.

Ausbildung der Wohlfahrtspfleger in der Fürsorge 
für Alkoholkranke und -gefährdete, Neuland, 
Nr. 13. 25. März 1928.

Rede zur Einsegnung der ersten PfarramtShelfe- 
rinnen der Hamburgischen Kirche, Senior v. 
Stage, Die Frau, Nr. 6. März 1928.

Die Sprechstunde der Fürsorgerin, Mitteilungen 
des Deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnen. 
Nr. 3. März 1928.

Der Kreisjugendpfleger, Edwin Bernhardt, Die 
Gemeinde, Nr. 6. März 1928.

Zur Theologinnenftage, Evangelische Frauenzeitung. 
März 1928.

Die Frau im Kirchendienst, Jugend und Beruf. 
Nr. 3. März 1928.

Unfallentschädigung gemeindlicher Ehrenbeamter, 
Die Gemeinde, Heft v. März 1928.



54 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Bücherbesprechungen<
Allgemeine Fürsorge.
Entscheidungen deS Bundesamts für das Heunat- 

wesen, Band 65 und 66, Geh. Reg.-Rat P. A. 
Baath, Verlag Franz Vahlen, Berlin 1927.

Die Sammlung der Entscheidungen, die die Aus
legung der Reichsverordnung über die Fürsorge
pflicht bestimmt, bedarf keines Hinweises, da sie 
zum notwendigsten Rüstzeug jedes Bearbeiters ge
hört. Zurzeit ist der Band 66 erschienen, der die 
Rechtsprechung vom 12. März 1927 an enthält. Band 65 
umfaßt die vom 13. November 1926 an ergangenen 
Entscheidungen.

Grundsätzliches bei der Aufstellung und Hand
habung von Richtsätzen für die Unterstützung 
Hilfsbedürftiger (Heft 12 der Veröffentlichungen 
Aufbau und Ausbau der Fürsorge des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge). 
Oberbürgermeister i. N. C u n o, Selbstverlag des 
Vereins Frankfurt/Main 1927, 68 Seiten.
Die Frage der Festsetzung der Richtsätze inner

halb der Wohlfahrtspflege ist immer außerordent
lich schwierig gewesen, weil ganz verschiedene Fak
toren seine Höhe bestimmen. Die grundsätzliche 
Auseinandersetzung über Begriffe und Inhalt, die 
der Deutschen Verein für öffentliche und private 
Fürsorge herausgegeben hat, dürfte den Wünschen 
weiterer Kreise nach Klärung entgegenkommen.

Ratgeber für die öffentliche Fürsorge (Heft 5 der 
Wordels Schlüffelbücher). Bürgermeister Friedrich 
K l e e i S. Verlag F. A. Wordel, Leipzig 1927, 
48 Seiten.

Diese Ratgeber sind für ein Laienpublikum be
rechnet, um den Inhalt der oft schwer lesbaren 
Wohlfahrts-Gesetze, die durch die notwendigen Aus
führungsbestimmungen und Richtlinien nicht an 
Übersichtlichkeit gewinnen, bezüglich ihrer Ansprüche 
und Fürsorgemöglichkeiten zu beraten.

Ähnliche Ziele verfolgen die Ausgaben A und B 
der Führer durch das gesamte Fürsorgewesen, von 
Min.-Rat a. D. F a l k e n b e r g und Min.-Amt- 
mann z. D. W. T h o m \ e n, die getrennt für 
öffentliche Angestellte und Arbeiter und Beamte be- 
arbeitet worden sind. Sie dürften den Kreisen, für 
die sie berechnet sind, wertvolle Dienste leisten. — Das 
Heftchen: WaS müssen alle Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen über ihre Bersorgungs- 
ansprüche wissen? Neinhold Wagner, Verlag: 
Engelhardt & Bauer, Karlsruhe 1928, 24 Seiten, 
Preis: NM. 0,50, wendet sich im gleichen Sinne an 
die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen.

Statistisches Jahrbuch für den Freistaat Preußen, 
23. Band, Verlag des Preußischen Statistischen 
LandeSamts, Berlin 1927, 297 Seiten.
Der vorliegende Band gibt für die Wohlfahrts

pflege wertvolle Aufschlüffe. Unter den Rubriken 
Arbeiterverhältniffe, Versicherungswesen, Gesund
heitspflege — Strafvollzug — Besserungsanstalten, 
Wohlfahrtspflege, finden sich Zusammenstellungen 
auf den wohlfahrtspflegerischen Gebieten meist mit 
Vergleichszahlen für 1913 versehen.

Arbelksfürsorge.

Sammlung von Reichsgesetzen und Verordnungen 
arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Inhalts. 
Reg.-Rat Dr. Gustav Böhm, C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, München 1927, 494 Seiten, 
Preis: RM. 6,—.

Die vorstehende Gesetzsammlung enthält vor 
allen Dingen Material über Arbciterschutz einschl. 
der Arbeitszeit und Tarifvertragsgesetzgebung, so
wie die für Betriebsräte gültigen Bestimmungen. 
Der Abschnitt über Wohlfahrtspflege teilt daS 
Schicksal solcher Gesetzsammlungen, daß sie schnell 
veralten und eine einigermaßen vollständige Zu
sammenstellung kaum ermöglichen, da die Bestim
mungen in zahllosen Gesetzen verstreut sind. Im 
übrigen ist das Buch ein brauchbares Nachschlage
werk.

Zum ArbeitSlosenversicherungsgesetz sind eine 
ganze Reihe von Textausgaben und Kommentaren: 
DaS Gesetz vom 16. Juli 1927 über ArbeitSvermitt- 
lung und Arbeitslosenversicherung. Verlag W. Kohl
hammer, Stuttgart 1927. 8° Seiten. Preis 0,60 RM.
— Führer durch die Arbeitslosenversicherung. WaS 
der Angestellte von der Arbeitslosenversicherung 
wissen muß. W. Bösche. Sieben-Stäbe-Verlag, 
Berlin-Zehlendorf 1927. 47 Seiten. — Gesetz über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
vom 16. Juli 1927. Paul Wölbling. Industrie- 
Verlag Späth & Linde, Berlin 1927. Preis 2,80 RM.
— Die Pflichtarbeit in der Arbeitslosenversicherung. 
Amtsrat Willy Sendet. Verlag Kohlhammer, 
Stuttgart 1928. 32 Seiten. Preis 2,40 RM. — 
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung vom 16. Juli 1927. Carl Heymanns 
Verlag, Berlin 1927. 88 Seiten. Preis 2,— RM.
— DaS Gesetz vom 16. Juli 1927 über Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung. Fischer- 
Gevatter. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1927. 
216 Seiten. Preis 9,— RM. — Gesetz über Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung. Dr. 
Mußfeld. Verlag Hermann Sack, Berlin 1928. 
412 Seiten. Preis brosch. 13 RM., geb. 16 RM.
— Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, 
Gesetz vom 16. Juli 1927. E. H e r r n st a d t. Carl 
tzeymanns Verlag, Berlin 1927. 179 Seilen. Preis 
6 RM. — erschienen, die sehr vielseitigen Anforde
rungen gerecht werden.

Die einzelnen Veröffentlichungen werden je nach
dem. ob der betr. Bearbeiter juristische Fragen zu 
lösen hat, oder ob er in der Einzelarbeit der Arbeits
vermittlung steht, gewählt werden. Es erscheint 
hier außerordentlich schwierig, eine Wertung der 
betr. Veröffentlichungen vorzunehmen, da die Kom
mentare sämtlich gute Erläuterungen deS Gesetzes 
bieten und wohl geeignet sein dürften, die Anwen
dung des Gesetzes zweckmäßig zu unterstützen.

Der wandernde Arbeitslose im Aufgabenkreis der 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
(Heft 13 Aufbau und Ausbau der Fürsorge, Ver
öffentlichung des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge.) Gerichtsaffeffor Adolf 
Schell. Selbstverlag des Deutschen Vereins, 
Frankfurt a. M. 1927. 115 Seiten.
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Innerhalb des Gesetzes ist besonders schwierig 
zu erfassen der wandernde Arbeitslose; der Deutsche 
Verein für öffentliche und private Fürsorge hat sich 
daher der Aufgabe unterzogen, eine eingehende 
Untersuchung anzustellen, die sich mit der Fest
stellung des TYPS, des Alters, der Aufteilung nach 
Berufsgruppen, nach der Organisation, den früheren 
Arbeitsverhältnissen beschäftigen und das Ergebnis 
in Vorschlägen zur Regelung auf Grund des Ge
setzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung zusammenfaßt.

Bibliographie der Arbeitslosigkeit, Kommissionsver
lag Dr. Hans Preiß, Berlin 1926. 155 Seiten.
In dem vorstehenden Werk besitzen wir eine 

außerordentlich wertvolle Veröffentlichung. Seit 
Münsterbergs Tod erscheinen die Bibliographie der 
Sozialwissenschaften und die monatliche Übersicht 
aller Fachäufsätze, die das Archiv für Wohl
fahrtspflege regelmäßig in der Deutschen Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege veröffentlicht. Das 
vorliegende Werk ist eine Spezial-Bibliographie, 
die ein Zurückgehen auf frühere Veröffentlichungen 
zu diesem Thema ermöglicht. Seit 1914 sind alle 
wichtigen Veröffentlichungen erfaßt.
Handwörterbuch der Arbeitswissenschaft, 1. und 

2. Lieferung, unter Mitwirkung von 280 Fach
leuten des In- und Auslandes, herausgegeben 
von Privatdozent Dr. Fritz G i e s e, Verlag 
C. Marhold, Halle/Saale 1927. 639 Seiten.
Das Handwörterbuch der Arbeitswissenschaft will 

dem Mangel eines Nachschlagewerkes, der durch die 
schnelle Änderung der Gesetzgebung auf dem Gebiet 
der Arbeitsfürsorge und Arbeitswissenschaft ent
standen ist, durch ein lexikalisches Nachschlagewerk 
abhelfen. Die beiden vorliegenden Lieferungen um
fassen die Stichworte „Abbau bis Baubetricbslehre" 
und behandeln innerhalb derselben Probleme, wie 
Achtstundentag, Altersfürsorge, Akkord, Angelernten
prüfung, Arbeitsfrage, Arbeiterpsychologie, Arbeits
hygiene, alles Fragen, die heute im Mittelpunkt des 
Interesses stehen.

Die Abhandlungen der ersten beiden Hefte stehen 
auf recht hohem Niveau, so daß dieses Handbuch ein 
sehr wertvolles Nachschlagewerk für das Spezial
gebiet der Arbeitswissenschaft werden wird.

Arbeitögerichtsgesetz vom 23.Dezember 1926, Gewerbe
gerichtspräsident Held, Obergewerbegerichts
räten Dr. Lieb und H. G i f t. C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, München 1927, 694 Seiten. 
Preis NM. 6,50.
Der vorliegende Kommentar bietet eingehende 

Erläuterungen und dürfte auch mit Rücksicht auf 
die bekannten Verfasser ein besonders zuverlässiger 
Führer durch die Fragen des Arb. '^-rechtes sein.

Sondcrfragen beS Arbeiterschutzes und Beobach
tungen aus Unfallverhütung und Gewerbehygiene 
für daS Jahr 1925 und 1926. Herausgegeben vom 
Reichsarbeitsministerium, Berlin 1927.
Diese Hefte stellen eine Art Auslese aus den 

Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten dar und 
sollen die Möglichkeit geben, für besonders akute 
Einzelfragen (z. B. Heimarbeit, Nachtarbeit der 
Jugendlichen, Gesundheitsschutz der gewerblich 
tätigen schwangeren Frau), das verstreute Material 
in geschlossenen Abhandlungen stärker zur Wirkung

bringen und es einer Auswertung zugänglicher zu 
machen. Die Hefte stellen eine wertvolle Ergän
zung der Literatur auf dem Gebiet des Arbeits
schutzes dar und verdienen Interesse.

Der Stand der Heimarbeit in Deutschland, Dr. 
Dora Benjamin, Verlag G. Fischer, Jena 
1928. 126 Seiten, Preis: RM. 3,20.
In dem vorliegenden Buch sind neben vor

handener Literatur die Ergebnisse der Heimarbeits
ausstellung von 1925 im Rahmen einer Dissertation 
ausgewertet worden. Die sehr wichtigen Fest
stellungen beziehen sich auf Art und Umfang, 
Löhne, Arbeitszeit, Kinderarbeit und hygienische 
Verhältnisse und geben damit eine abgerundete 
Unterlage über diesen wichtigen deutschen Arbeits
zweig.
Aus dem ArbeitSleüen Amerikas, Arbeitsverhält

nisse, Arbeitsmethoden und Sozialpolitik in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Dr. jur. Fritz 
T ä n z l e r, Verlag Reimar Hobbing, Berlin 
1927. 176 Seiten, Preis: RM. 5,60.
Mit Rücksicht darauf, daß die deutschen ArbeitS- 

und Arbeiterverhältnisse häufig im Vergleich 
gesetzt werden zu amerikanischen Verhältnissen, 
dürfte der Bericht eines Mitglieds der deutschen 
Arbeitgeberverbände über Arbeitsverhältnisse, Ar
beitsmethoden, sehr interessieren. Dr. Tänzler ver
sucht, aus seinen sehr eingehenden Beobachtungen 
Schlüsse über das Verhältnis der Wirtschaft zur 
Sozialpolitik, der Stellung des Arbeiters und 
Unternehmers zu ziehen und zu prüfen, welche 
Vorteile amerikanischer Wirtschaftsführung sich für 
deutsche Verhältnisse anwenden lassen.
Bekenntnisse eines Kapitalisten, Ernest I. P. 

Denn. Verlag Bruckmann, München 1926. 
203 Seiten, Preis RM. 5.50.
Das Buch des Leiters eines bedeutenden Unter

nehmens in England faßt die soziale Frage von 
einem subjektiven Standpunkt an, ohne das Massen- 
Problem zu einer wirklichen Lösung zu bringen. 
Benn versucht seinen Weg zu Reichtum und Macht 
zu erklären und kommt schließlich zu dem Stand
punkt, daß Ungleichheit unvermeidlich ist.
Pom- Ia Santd des Ouvriera. 8. Exc. M. Benito 

M u 8 s o 1 i n i, Par Ies Soins de la Caisse Nationale 
Pour les Assurances Sociales, 263 Seiten.
Das vorliegende Werk, das ein Vorwort von 

dem italienischen Premier Minister Mussolini enthält, 
gibt einen Einblick in die Vorsorge für die Gesundheit 
der Arbeitenden und für die bereits Erkrankten in 
Italien. Das Buch ist mit sehr interessanten Ab
bildungen versehen und zerfällt in einen grund
sätzlichen Teil und einen weiteren, der die einzelnen 
Organisationen behandelt.
Die Verwertung der Arbeitskraft als Problem der 

Fürsorge, zwei Vorberichte und ein Tagungsbericht. 
Verlag 3. Braun, Karlsruhe 1927.
Der 40. deutsche Fürsorgetag hatte es sich zur 

Aufgabe gesetzt, das Problem der Verwertung der 
Arbeitskraft der Hilfsbedürftigen im allgemeinen 
und der Erwerbsbeschränkten im besonderen zu be
handeln. Die beiden Vorberichte bringen die sehr 
eingehenden Referate, die auf der Tagung gehalten 
worden sind. Der Tagungsbericht selbst enthält die 
wertvollen Anregungen, die die Diskussion geboten 
bat und die in der Versammlung gefaßten Be- 
schlüsse. Die drei Hefte sind fast das einzige zusam-
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mengefaßte Material, Laß wir über Arbeitsfürsorge 
in ihren verschiedenen Formen, für Jugendliche, Er
wachsene und Kranke, besitzen und dürfen deshalb 
auf größte Beachtung rechnen. ' G.

Gesundheitsfürsorge.
Die Krankenversicherung der Arbeitnehmer in 

Großbetrieben, Braun, Carl Heymann's Ver
lag, Berlin. 1927. Mk. 4.—.
Das Buch behandelt die Frage, in welcher Weise 

die Organisation der Krankenversicherung für die in 
größeren Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer am 
zweckmäßigsten zu gestalten ist. Das Bild, das der 
Verfasser unter Verwendung von zahlreichem (leider 
zum Teil veraltetem!) statistischem Material ent
wirft, fällt günstig für das System der Betriebs
krankenkaffen aus. Dr. Goldmann.
Die Gesunderhaltung der Frau im Beruf. (Heft 3 

der Schriftenreihe der Akademie für soziale und 
pädagogische Frauenarbeit in Berlin). Adler- 
Rehm, Verlag: Herbig, Berlin 1927, 76 Seiten, 
Preis: NM. 2,60.
Die Schriftenreihe der Deutschen Akademie für 

soziale und pädagogische Frauenarbeit hat sich zur 
Aufgabe gestellt, spezielle Frauenftagen wissen- 
schaftlich zu untersuchen und die Ergebnisse einem 
weiten Kreis von Persönlichkeiten bekannt zu geben. 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem 
sehr wesentlichen Problem, da außerordentlich 
häufig die Feststellung gemacht worden ist, daß die 
Krankheitstage der Frau im Beruf die des Mannes 
erheblich übersteigen und sie häufig dadurch wirt
schaftlich zu ungünstigeren Bedingungen arbeiten 
muh. Die Arbeit beschäftigt sich mit den gesetz- 
lichen Schutzbestimmungen, geht aber auch weiter 
auf die Dinge ein, die dem Arbeitgeber durch An
ordnung und Gestaltung des Arbeitsplatzes und der 
Arbeitsbedingungen überhaupt obliegen, wie diejeni
gen, mit denen die Frau ihr kostbarstes Gut, die 
Gesundheit, selbst sichern kann.

Zum Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten sirü» eine Reihe von Kommentaren: — 
Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, 
A. Hellwig, Verlag: I. Schweitzer, München 
1928, 480 Seiten, Preis: RM. 11,60. — Gesetz zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Schäfer- 
Lehmann, Verlag I. Bensheimer, Berlin 1928. 
340 Seiten, Preis: RM. 12,—. — Die Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, Dr. Paul Posen er, 
Verlag Fichtner & Co., Berlin 1927. 63 Seiten, — 
erschienen. Besonders eingehend ist der Hellwig'sche 
Kommentar, der auch die Ausführungsbestimmun
gen der größeren deutschen Länder enthält. Bei 
der Wichtigkeit der Materie werden sämtliche vor
liegende Kommentare, je nachdem, ob dem Bear
beiter stärker die juristischen Fragen interessieren, 
die besondere Berücksichtigung in der Bensheimer'- 
schen Sammlung erfahren haben, oder die für
sorgerische Fragen zu behandeln hat, gewählt 
werden. Das von Posener herausgegebene Heftchen 
geht nur mit wenigen Erläuterungen über eine 
Textausgabe hinaus. G.

Aus der Schulgesunbheitspflege. (Heft 1 der 
Schriften des Landeswohlfahrtsamtes der Pro- 
vinz Schleswig-Holstein). Selbstverlag, Kiel 1926.

Das vorliegende Heft vereinigt eine Reihe von 
Vorträgen über körperlich geistige Schulkinder
probleme mit Einschluß des Hilfsschülers und ist 
zur Einführung in die Fragen gut zu verwenden.

Bericht des Kaiserin Augusta-Bietoria-HauseS. 
L a n g st e i n.
Der Rechenschaftsbericht, den der Präsident der 

Reichsanstalt zur Bekämpfung der Säuglings- und 
Kleinkindersterblichkeit über die Tätigkeit in den 
Jahren 1925 bis 1927 ablegt, zeichnet sich vor ähn
lichen Jahresberichten durch das Streben aus, die 
ermüdende Aufzählung nur lokal interessierender 
Einzelheiten zu vermeiden und an die allgemein 
gültigen Probleme der Kinderfürsorge heranzu
gehen. So enthält der allgemeine Teil Mitteilungen 
über die Ergebnisse, die für die Verbindung wissen
schaftlicher Forschung und praktischer Fürsorgetätig
keit bedeutungsvoll sind. Auf dem Gebiet der 
Säuglingsernährung hat sich die Buttermilch
behandlung hervorragend bewährt und zur Her
stellung eines Trockenpräparates „Eledon" geführt. 
Die Beobachtungen über das spätere Schicksal früh 
geborener Kinder haben allerdings an verhältnis
mäßig kleinem Material, gezeigt, daß die schweren 
bleibenden Schädigungen des Gehirns selten sind 
und daß am besten eine knappe Ernährung fördert. 
Die bisherigen Ergebnisse rechtfertigen es durchaus, 
eine Fürsorge auch für die frühgeborenen Kinder 
als wirtschaftlich rentabel anzusehen. Wichtig ist 
auch die Feststellung, daß Schädigungen durch die 
Geburt bei schonender Leitung recht selten sind. Das 
Verfahren der Langerschen Schutzimpfung gegen 
Tuberkulose scheint nicht ohne Bedeutung zu sein. 
— Aus dem Bericht über die Organisationsarbeit 
ist besonders erwähnenswert, daß die Reichsu.'.stalt 
mit den Spitzenorganisationen der Versicherungs
träger und der Kommunen immer enger zusammen
arbeitet und sich vornehmlich auch der Fortbildung 
des Fürsorgepersonals angenommen bat. Aus dem 
speziellen Teil geht die Entwicklung der Leistungen 
der Anstalt hervor. Hier ist besonders zu erwähnen, 
daß die Deutsche Gesundheitsfürsorgeschule sich zu 
einem wichtigen Institut entwickelt hat.

Dr. G o l d m a n n.
Sonstiges.
Dein Staat und Dein Volk. Von Dr. Ulrich 

Haacke und Dr. Benno Schneider. Verlag 
Quelle und Meyer, Leipzig, 1928, S. 124.
Die „Staatsbürgerkunde" behandelt u. a. einzelne, 

die soziale Frage bestimmenden Faktoren im Volks
leben. Die wirtschaftliche, sittliche und moralische 
Not der Bevölkerung, die Arbeit der Fürsorge, Ar
beiterschutz und Sozialversicherung, Arbeitsnachweis 
und Erwerbslosenhilfe, Arbeiterorganisationen, 
Bodenreform und Wohlfahrtseinrichtungen werden 
skizzicrt. An Hand konkreter Einzelfälle wird ver
sucht, den für staatsbürgerlichen Fragen zu inter
essierenden Berufsschülern bildhaftes und um
fassendes Unterrichtsmaterial zu geben. Wenn auch 
die Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen 
Kapitel ohne bestimmte Systematik (besonders ohne 
Rücksicht auf geschichtliche, logische oder praktische 
Zusammenhänge) erfolgt, und iedes Thema nur 
andeutungsweise behandelt wird, vermag der Laie 
eine skizzenhafte Vorstellung des Begriffes „Soziale 
Frage" aus dem Werk zu gewinnen. Kw.
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H a n d b ü ch e r e i f ü r Staatsmedizim

Erster Band: i

Organisation des öffentlichen - 
Gesundheitswesens im Deutschen Reich 

und in den Ländern
Von |

Dr. O. Solörig Dr. Frickhinger j
Geh. Medizinalrat, Oberregierungs- und Oberregierungsrat !

-medizinalrat i. R. !
1927 Preis gebunden 8 Mark

Vierter Band:

Apothekenwesen
Verkehr mit Arzneimitteln und Giften 

außerhalb der Apotheken
Von

Dr. 9. Solbrig Dr. A. Liedke
Geh. Medizinalrat, Oberregierungs- und 

Oberregierungs- und -mrdizinalrat
-rnedizinalrat i. R.

vr. R. Lemke
Medizinalrat

1927 Preis gebunden 10 Mark

Fünfter / sechster Band: |

Ärztliches Hilfspersonal
Beiträge von

Dr. Solbrig Dr. Bundt j
Geh. Medizinalrat, Oberregierungs- und

Berlin -rnedizinalrat, Stettin
Dr. Zoepprih

Obermedizinalrat, Stuttgart 1

Das Kurpfuschertum
Von Dr. Kramer

Medizinalrat, Wilhelmshaven j*

1928. Preis gebunden 18 Mark |

Zwölfter Band:

Schulhygiene
Von Dr. Stephani

Medizinalrat, Stadtschulrat in Mannheim

Der Medizinalbeamte 
und die Pflege der 

Leibesübungen
Von Dr. Gersbach

Medizinalrat, Kreisarzt in Erkelenz ^

Gewerbehygienc
Von Dr. Neumann 

Gewerbemed^inalrat in Breslau
1927 Preis gebunden 8 Mark

Vierzehnter / fünfzehnter Band:

Die Sozialversicherung
Von Dr. Gebhardt j

Oberregierungsrat in Landshut

Das
Reichsversorqungswesen

Von Dr. Martineck
Ministerialrat, Professor in Berlin '

Die medizinische Statistik
Von Dr. Gottstein {

Ministerialdirektor c. D., Professor in Berlin \
1928 Preis gebunden 14 Mark |

Carl Heymanns Verlag zu Berlin W8
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Carl Heymanns Verlag zu Berlin W8

Vordrucke zur Durchführung des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

Nr. Z 110. Aufforderung an Krankheitsverdächtige 
zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nach 
8 4 Abs. 1 des Gesetzes. Aktenbogen. Din A 4. 
Preis für 10 Stück 50 Pf., für 25 Stück M. 1.10, 
für 100 Stück M. 3,50, für 500 Stück M. 16 

Nr. Z 111. Reinschrift der Aufforderung an Krank- 
heitsoerdächtige zur Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses nach 8 4 Abs. 1 des Gesetzes. Din A 4. 
Preise wie bei Nr. 2 HO

Nr. Z 112. Aufforderung an einen Geschlechtskran
ken, sich in ärztliche Behandlung zu begeben 
nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes. Aktenbogen. Din 
A 4. Preise wie bei Nr. Z 110 

Nr. Z113. Reinschrift der Aufforderung an einen 
Geschlechtskranken, sich in ärztliche Behand
lung zu begeben nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes. 
Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 110 

Nr. Z 114. Anordnung einer Krankenhausbehand
lung nach 8 4 Abs. 2 des Gesetzes. Aktenbogen. 
Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 110 

Nr. Z 115. Reinschrift der Anordnung einer Kran
kenhausbehandlung nach 8 4: Abs. 2 des 
Gesetzes. Din A4. Preise wie bei Nr. Z 110 

Nr. Z116. Abschrift der Anordnung einer Kranken
hausbehandlung für das Krankenhaus nach 
Abschn. lVe Llbs. 2 der vorl. Anweisung. Din 
A 4. Preis für 10 Stück 50 Pf., für 25 Stück 
M. 1.10, für 100 Stück M. 3.50, für 500 Stück 
M. 16, für 1000 Stück M. 24 

Nr. Z 117. Mitteilung an die Fürsorgestelle bei 
Krankenhausbehandlung nach Abschnitt IVc 
Abs. 1 der vorl. Anweisung. Din A5. Preis 
für 10 Stück 25 Pf., für 25 Stück 55 Pf., für 
100 Stück M. 2, für 600 Stück M. 9.30

Nr. Z 118. Verhandlung über Vernehmung einer 
Person, die mit Namensnennung andere einer 
Geschlechtskrankheit bezichtigt nach § 4 Abs. 3 
des Gesetzes. Din A 4. Preis für 10 Stück 
50 Pf., für 25 Stück M. 1.10, für 100 Stück 
M. 3.60, für 600 Stück M. 16. für 1000 
Stück M. 24

Nr. Z119. Anzeige bei Entlassung aus einem 
Krankenhause nach Abschnitt I V c Abs. 5 der 
vorl. Anweisung. Din A 5. Preise wie bei 
Nr. Z 117

Nr. Z120. Mitteilung an eine andere Gesundheits
behörde zur Durchführung der erforderlichen 
Maßnahmen nach 8 2 Abs. 2 der Preuß. Ausf.- 
Verordnung. Aktenbogen. Din A 4. Preise 
wie bei Nr. Z 118

dir. Z 121. Reinschrift der Mitteilung an eine 
andere GesundheitsbehördezurDurchführung 
der erforderlichen Maßnahmen nach 8 2 
Abs. 2 der Preuß. Ausf.-Verordnung. Din A 4. 
Preise wie bei Nr. Z 118

Nr. Z 122. Anzeige bei dem Aufenthaltswechsel 
eines Krankheitsverdächtigen oder Kranken 
nach Abschn. lVck der vorl. Anweisung. Akten
bogen. Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 118

Nr. Z 123. Reinschrift der Anzeige bei dem Auf
enthaltswechsel eines Krankheitsverdächtigen 
oder Kranken nach Abschir. IVd der vorl. An
weisung. Din A 4. Preise wie bei Nr. 
Z 118 '

Nr. Z 124. Karteikarte, enthaltend alle Angaben 
über Fürsorgemaßnahmen eines Geschlechts
kranken.

Nr. Z 125. Ermittelungsbericht über Infektions
quellen von Geschlechtskrankheiten. Din A 4. 
Preise wie oben bei Nr. Z 116 

Nr. Z 126. Ermittelungsbericht über fürforgerische 
Maßnahmen (IV u Ziffer der Ausf.-Anw.) 
Din A 4. Preise wie oben bei Nr. Z 116. 

Nr. Z 127. Mitteilungen rn den Arzt über die zur 
Untersuchung aüfgeforderten Personen. Din 
A 5. Preise wie oben bei Nr. Z 117 

Nr. Z 128. Antrag auf Übernahme der ärztlichen 
und Krankenhansbehandlnugskosten (8 6 der 
Preuß. Verordn.). Din A 3. Preise wie oben 
bei Nr. Z 118

Nr. Z 129. Bescheid .'.üer Bewilligung der Kosten 
für ärztliche Behandlung oder Krankenhaus- 
behandlung. (Akienverfiignng.) Din A 4. 
Preise wie oben bei Nr. Z 116

Nachträglich neu erschienen:
Nr. Z 130. Reinschrift des Bescheides über die Be- 

-'"'gung der Kosten für ärztliche Behandlung 
Krankenhausbehandlung. Din A. 4.

willigi 
oder
Preise wie oben bei Nr. Z 116

Nr. Z 131. Ersuchen an die Ortspolizeibehörde 
über Durchführung des unmittelbaren 
Zwanges. (Aktenverfügung.) Din A 4. Preise 
wie bei Nr. Z 116

Nr. Z 182. Reinschrift des Ersuchens an die Orts- 
polizeibehörde über Durchführung des un
mittelbaren Zwanges. Din A 4. Preise 
wie bei Nr. Z 116

Nr. Z133. Abschrift mit Ersuchen an die Orts- 
polizeibehörde über Vollstreckung des un- 
miLtelüarcn Zwanges. Din A 4. Preise wie 
bei Nr. Z 116

Ausführliche Mustersammlung der Vordrucke zur Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten. Preis postfrei M. 1


